
Pauschaldeklaration Gebündelte Gebäudeversicherung Carl Rieck  
- Fassung Januar 2019

A. Pauschaldeklaration
Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren nicht vereinbart ist, entfallen
die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen.

 versichert bzw. vereinbart
◐ versichert, mit gesamthafter Begrenzung
○ versichert, nur wenn ausdrücklich vereinbart
** = Individuelle Erhöhung gegen Zuschlag mögl.

Nr. Positionstext Sachschäden Mietausfallschäden 

Versichert sind 

gegen Schäden durch bzw. Mietausfallschäden infolge eines Sachschadens 
durch 

Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme 
nach 

Nr. 1.100 Nr. 1.500 

in der Feuerversicherung 

Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung   
in der Leitungswasserversicherung 

Leitungswasser (Bruchschaden, Nässeschaden)   
in der Sturmversicherung 

Sturm und Hagel   
1. Versichertes Interesse
1.100 Gebäude (einschl. Fundamente, Grund- und Kellermauern) sowie an dessen 

Außenseite angebrachte Sachen, jedoch ohne weiteres Zubehör und Grund- 
stücksbestandteile gemäß Nr. 4.280 

gemäß 
Versicherungsschein / 

Nachtrag 

a) zum gleitenden Neuwert (Wert 1914) nach den Klauseln AG 1958 (10) und AG
1959 (10)
b) mit fester Versicherungssumme
c) zum Neuwert nach der Wertzuschlagsklausel SK 1707 (10)

1.140 Vorsorgeversicherung für die Wertsteigerung sowie für Um- und Anbauten (Klau- 
sel SK 1703 (10)) 

1.500 der entgangene Mietzins aus den vermieteten Räumen der bezeichneten Gebäu- 
de einschließlich des Mietentganges aus selbstgenutzten Räumen und fortlau- 
fenden Nebenkosten von 12 Monaten (Haftzeit) (ZMV 2010) 

gemäß 
Versicherungsschein/ 

Nachtrag 

2. Deckungserweiterungen
In Erweiterung der bzw. abweichend von den vereinbarten Allgemeinen Versiche- 
rungsbedingungen gilt versichert (soweit nachstehend keine besondere prozen- 
tuale und/oder summenmäßige Entschädigungsgrenze vereinbart gilt, besteht 
Versicherungsschutz im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen* nach 
Nr. 1) 

auf höchstens auf höchstens 

in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung 
2.030 Schäden durch radioaktive Isotope (Klausel SK 1101 (10))  
2.080 Vergrößerung des Mietausfallschadens durch behördlich angeordnete Wieder- 

herstellungsbeschränkungen (Klausel AG 8115 (10))  
in der Feuerversicherung 

2.090 Schäden durch Terrorakte (Klausel AG 3150 (10)) 
2.100 Schäden durch Anprall oder Absturz von unbemannten Flugkörpern (Klausel AG 

0151 (10))   
2.110 Schäden durch Überspannung infolge Blitzschlag oder sonstige Ursachen, in der 

Sachschadendeckung unter Einschluss von Folgeschäden (Klausel AG 3114 
(10); Selbstbehalt: 10 % mind. 250 € je Sachschaden, 10.000 € je Mietausfall- 
schaden) 

100%       100.000 €** 100%       100.000 €** 

2.120 Schäden durch Nutzfeuer/Nutzwärme (Klausel AG 3153 (10))   
2.130 Schäden durch Blindgänger (Klausel AG 3154 (10))   
2.140 Sengschäden (Klausel AG 3155 (10))   
2.150 Schäden durch Implosion (Klausel AG 3156 (10))   
2.160 Schäden durch zusätzliche Gefahren und zwar 
2.161 Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung (Klausel AG 

3151 (10); Selbstbehalt 2.500 € je Schaden)   
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100% 100%       10.000.000 €**       10.000.000 €** 



2.162 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall (Klausel AG 3152 (10); Selbstbehalt 
2.500 € je Schaden)   

2.163 Unbenannte Gefahren (Klausel AG 3158 (10); Selbstbehalt je nach Vereinbarung, 
mind. jedoch 2.500 € je Schaden; Jahreshöchstentschädigung 2.500.000 €   

2.260 Schäden durch Graffiti (Klausel AG 3160 (10); Selbstbehalt 500 € je Schaden 5.000 €** 
2.270 Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte infolge Einbruchdiebstahl (Klausel 

AG 3161 (10))   
2.271 Schäden durch Diebstahl von Gebäudebestandteilen, welche mit dem Gebäude 

fest verbunden sind, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 
(Klausel AG 5355 (10); Selbstbehalt mind. 1.000 €; max. 5.000 € je Schaden) 

  

2.280 Gebäudebeschädigung infolge Falschalarms eines Rauchmelders (Klausel AG 
3159 (10)) 2.500 €** 

2.281 Freiwillige Zuwendung für Brandhelfer (Klausel AG 5353 (10)) 10% 2.500 € 

2.282 Grundstücksbepflanzungen einschließlich Kosten für Rekultivierung (Klausel 
AG 5354 (10)) 2.500 €  
in der Leitungswasserversicherung 

2.310 Schäden durch Wasserlöschanlagen-Leckage (Klausel SK 5101 (10))    
2.320 Schäden durch Wasser aus Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes (Klausel 

AG 5151 (10)) 
   

2.330 Schäden durch Gas aus Rohren der Gasversorgung (Klausel AG 5152 (10))    
in der Sturmversicherung 

2.340 an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-, Gefahrenmelde-, 
Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Schilder und Transparente, 
Überdachungen, Schutz und Trennwände, Solarthermie- und Photovoltaikanla- 
gen 

15.000 €** 

2.350 Weitere  Elementarschäden  (BEG 2010);  Jahreshöchstentschädigung 
2.500.000 €, und zwar   
- Überschwemmung, Rückstau (Selbstbehalt 2.500 € je Schaden)

- Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch (Selbst- 
behalt 500 € je Schaden)

4. Zusätzliche Einschlüsse
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (Prozentsätze berechnet aus der 
Versicherungssumme* nach Nr. 1) bis höchstens bis höchstens 

4.000 Für die mit ◐ gekennzeichneten zusätzlichen Einschlüsse gilt keine besondere
prozentuale und/oder summenmäßige Begrenzung (Pauschale Mitversicherung); 
die zusätzliche Gesamtleistung hierfür ist jedoch je Versicherungsfall insgesamt 
wie nebenstehend begrenzt 

100%    5.000.000 €  5% 500.000 € 

in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung 
4.010 Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten, in der Feuerversiche- 

rung auch Feuerlöschkosten 
◐ 

4.020 Mehrkosten durch Preissteigerungen ◐ 
4.030 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen ◐ 
4.040 Aufräum-, Abbruch-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte Sachen 

(Klausel SK 1101 (10)) 
◐ 

4.050 Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens ◐ ◐ 
4.060 Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel AG 2351 (10)) ◐ 
4.070 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen (Klausel AG 1351 (10)) 10%          50.000 € 
4.071 Mietereinbauten, die der Mieter/Pächter als Gebäudebestandteile in das Gebäude 

eingebracht/übernommen hat, für die er Gefahr trägt, die Sachen dem Betrieb 
dienen und soweit aus einem anderen Vertrag keine Entschädigung beansprucht 
werden kann. 

5.000 €   

4.080 Sachverständigenkosten bis 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 
25.000 € übersteigt (Klausel SK 1302 (10)) ◐ ◐ 

4.090 Regiekosten, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 € übersteigt 
(Klausel AG 1352 (10)) ◐ 

4.100 Rückreisekosten aus dem Urlaub, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 
25.000 € übersteigt (Klausel AG 1353 (10)) ◐ ◐ 

4.240 Hotelkosten für Gebäudeeigentümer mit selbst genutzter Wohnung; max. 100 € je 
Tag, max. 150 Tage (Klausel AG 2352 (10)) ◐ 

4.250 Notreparaturen (Klausel AG 2353 (10)) ◐ 
4.260 Mehrkosten für umweltfreundliche Maßnahmen (Klausel AG 2354 (10)) 5%           5.000 € 
4.270 Mietausfall bis zu 24 Monate, sofern nicht eine eigenständige Mietausfallversiche- 

rung nach Nr. 1.500 besteht (Klausel AG 0255 (10)) 
4.280 Weiteres Zubehör und Grundstücksbestandteile auf dem Versicherungsort und 

zwar: Einfriedungen, Hof- und Gehsteigbefestigungen, elektrische Freileitungen, 
Ständer, Masten, Hundezwinger, Müllbehälterboxen, Antennen, Beleuchtungs- 
und Briefkastenanlagen, Terrassenbefestigungen, Überdachungen und Pergolen 
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- in der Feuer- und Leitungswasserversicherung ◐ 
- in der Sturmversicherung 15.000 €** 

*bei Versicherung zum gleitenden Neuwert wird die Versicherungssumme 1914 hilfsweise mit dem zum jeweiligen Beginn der Versicherungsperiode gültigen gleitenden Neuwertfaktor 
multipliziert 

in der Feuer- und Sturmversicherung 

4.330 Aufwendungen für das Entfernen durch Blitzschlag oder durch Sturm  umge-
stürzter Bäume vom Versicherungsgrundstück (Klausel AG 2355 (10)) 15.000 € 

in der Leitungswasserversicherung 
4.350 Aufwendungen für Mehrverbrauch von Leitungswasser und Gas (Klausel AG 

5351 (10)) 50.000 € 

4.360 Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen (Zuleitungen) (Klausel SK 5201 (10)) 10.000 €** 
4.370 Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren (Klausel AG 5153 (10))   5.000 €** 
4.380 Aufwendungen für den notwendigen Austausch von Armaturen infolge Rohrbruch 

(Klausel AG 5352 (10))   5.000 € 

5. Sonstige Erweiterungen

Zusätzlich gilt vereinbart 

Schadenhöhe 

bis höchstens 

Schadenhöhe 

bis höchstens 
5.010 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung (Klausel AG 0702 (10)) 10% 100.000 € 10% 100.000 €
5.020 Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des 

Versicherungsfalls (Klausel AG 751 (10)) 10% 250.000 € 10% 250.000 € 

5.030 Verzicht auf den Zeitwertvorbehalt (Erweiterte Neuwertentschädigung) (Klausel 
AG 2251 (10)) 
nur für Wohn- und Geschäftsgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie 
Praxisgebäude 

 

5.031 Bestands- und Innovations-Garantie (BIG) (Klausel AG 5356 (10)) 
- Bestandsgarantie
- Innovationsgarantie
- Markt-Innovations-Garantie




25.000 € 




25.000 € 

B. Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
Für den Umfang der Versicherung gelten die nachstehend genannten Bedingungen und Besonderen Vereinbarungen - sofern die betreffende
Versicherung und jeweilige Gefahr vereinbart gilt:

I. Bedingungen
zur Feuerversicherung

1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2010) - Fassung Dezember 2010
40100-2010
zur Leitungswasserversicherung

2. Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2010) - Fassung Juni 2011
60300-2010
zur Sturmversicherung

3. Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2010) - Fassung Juni 2011
40400-2010
zur Sturmversicherung - soweit Elementarschäden vereinbart -
4. Besondere Bedingungen für die Versicherung Weiterer Elementarschäden bei gewerblichen Risiken (BEG 2010) - Fassung Juli 2013
401062-2010
zur Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung - soweit Mietausfallschäden vereinbart - 
5. Zusatzbedingungen für die Mietverlustversicherung (ZMV 2010) - Fassung Dezember 2013
40131

II. Besondere Vereinbarungen
zur Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung

1. Klauseln gemäß Abschnitt A
2. zusätzlich folgende Klauseln: AG 0650 (10), AG 0651 (10), AG 0653 (10), AG 0656 (10), AG 0852 (10), AG 0951 (10), AG 0953 (10), AG
0954 (10), AG 0956 (10), AG 0960 (10), AG 0961 (16), AG 1256 (10), AG 1552 (10), SK 1803 (10),
SK 1904 (10), AG 2651 (10)

zur Feuer- und Sturmversicherung 
3. zusätzlich folgende Klausel: AG 2453 (10)
zur Feuerversicherung

5.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF) 
442038 
5.2. Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen bis 1.000 Volt 442046 
5.3. zusätzlich folgende Klauseln: AG 0654 (10), AG 0655 (10), SK 3601 (10), SK 3602 (10), SK 3603 (10), SK 3604 (10) 
6. gültig für die Versicherung von Gaststätten und ähnlichen Betrieben - nur für nachfolgend benannter Betriebsarten-Nr. (BANR) *1) ‐

6.1. Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gaststättengewerbes 442056
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4. zusätzlich folgende Klauseln: AG 0950 (10), SK 3605 (10), SK 3612 (10)
5. wenn die Versicherungssumme der Sach- und/oder Mietverlustversicherung 2,5 Mio. € bzw. 190.000 M Wert 1914 übersteigt:



7. nur gültig für die Versicherung nachfolgend benannter Betriebsarten-Nr. *2) (BANR), wenn die Versicherungssumme der Sach- und/oder 
Mietverlustversicherung 2,5 Mio. € bzw. 190.000 M Wert 1914 übersteigt

7.1. Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für Brandschutz 442008 
8. nur gültig für die Versicherung nachfolgend benannter Betriebsarten-Nr. (BANR):
8.1. Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten - nur für nachfolgende BANR *3) 442047 
8.2. Sicherheitsvorschriften für die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffschäumen - nur für nachfolgende BANR *4) 442049 
8.3. zusätzlich folgende Klausel, Richtlinie sowie Sicherheitsvorschrift - nur für nachfolgende BANR *4) ‐: AG 0654 (10), VdS 442008 sowie 
442038 

C. Hinweise
I. bei Versicherung zum gleitenden Neuwert - sofern zutreffend
Der Jahres- und Folgebeitrag ist veränderlich. Der Beitrag für die Versicherungssumme 1914 (Grundbeitrag) wird mit dem zu Beginn der
jeweiligen Versicherungsperiode gültigen gleitenden Neuwertfaktor multipliziert. Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich nach
Maßgabe der Klausel AG 1958 (10).

II. bei Versicherung zum Neuwert nach der Wertzuschlagsklausel - sofern zutreffend
Der Jahres- und Folgebeitrag ist veränderlich. Die Versicherungssumme der vereinbarten Preisbasis (Grundsumme) wird um den zu Beginn
der jeweiligen Versicherungsperiode gültigen Wertzuschlag erhöht. Aus der sich so ergebenden neuen Versicherungssumme für das laufende
Versicherungsjahr wird auf Basis des vereinbarten Prämiensatzes die neue Jahresprämie gebildet. Der Wertzuschlag erhöht oder vermindert
sich nach Maßgabe der Klausel SK 1707 (10).
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D. Klauseln
Nachstehende Klauseln gelten nur, wenn die entsprechende Gefahr versichert ist.
Sofern für die jeweilige Gefahr auch die Mietverlustversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten Klauseln auch für diese
Versicherung.

AG 0151 (10) Unbemannte Flugkörper 

In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 d AFB 2010 (soweit ver- 
einbart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 1 d FBUB 2010 und ABL 2010 
(soweit jeweils vereinbart) sind unbemannte Flugkörper den Luft- 
fahrzeugen gleichgestellt. 

AG 0255 (10) Mietausfall 

1. Gegenstand der Deckung

Soweit dies vereinbart ist, ist der Mietausfall der im Versiche- 
rungsvertrag bezeichneten Gebäude infolge eines Versiche- 
rungsfalls (siehe Abschnitt A § 1 AFB 2010, AWB 2010, AStB
2010 – soweit jeweils vereinbart bzw. Abschnitt A § 2 bis § 12
ECB 2010 – soweit vereinbart) innerhalb der Haftzeit versi- 
chert. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, sofern nicht etwas an- 
deres vereinbart ist.

2. Mietausfall

a) Mietausfall ist der entgangene Mietzins einschließlich fort- 
laufender Mietnebenkosten, der dadurch entsteht, dass
der Mieter infolge eines Versicherungsfalls kraft Gesetzes
oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die Zahlung der
Miete ganz oder teilweise zu verweigern.

War das Gebäude zur Zeit des Eintrittes des Versiche- 
rungsfalls nicht vermietet, wird Mietausfall nur ersetzt, so- 
fern Vermietung zu einem späteren, in der Wiederherstel- 
lungszeit liegenden Termin nachgewiesen wird.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Räume selbst genutzt
oder unentgeltlich einem Dritten überlassen und sind die- 
se infolge eines Versicherungsfalls unbenutzbar gewor- 
den, so ist der ortsübliche Mietwert zu ersetzen, falls dem
Versicherungsnehmer oder Dritten die Beschränkung auf
etwa benutzbar gebliebene Räume nicht zugemutet wer- 
den kann.

3. Versicherungswert für Mietausfall

a) Abweichend von Abschnitt A § 7 AFB 2010, AWB 2010,
AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) bzw. Abschnitt A §
18 ECB 2010 (soweit vereinbart) ist Versicherungswert für
Mietausfall

aa)  für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete,

bb) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten über- 
lassenen Räume der ortsübliche Jahresmietwert, 

cc) die Summe der fortlaufenden Kosten für die Dauer
eines Jahres.

b) Ist eine Haftzeit von 18 Monaten vereinbart, so ist abwei- 
chend von a Versicherungswert der 1,5-fache Wert von a.

Ist eine Haftzeit von 24 Monate vereinbart, so ist abwei- 
chend von a Versicherungswert der 2-fache Wert von a.

4. Haftzeit

Der Mietausfall wird bis zu dem Zeitpunkt ersetzt in dem die 
Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Mo- 
nate – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist – seit Eintritt 
des Versicherungsfalls (Haftzeit). 

Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die 
Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg- 
falt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, 
wird der Mietausfall bis zur Neuvermietung über diesen Zeit- 
punkt hinaus für die Dauer von zwölf Monaten ersetzt, 
höchstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit. 

5. Entschädigungsberechnung

a) Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 1 bis Nr. 3 AFB 2010,
AWB 2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) bzw.
Abschnitt A § 19 ECB 2010 Nr. 1 bis Nr. 3 (soweit verein- 
bart) ersetzt der Versicherer den versicherten Mietausfall.

b) Der Versicherer ersetzt auch den vergrößerten Mietaus- 
fallschaden durch behördliche Wiederherstellungs- oder
Betriebsbeschränkungen.

Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi- 
cherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehen- 
den Vergrößerungen des Mietausfallschadens nicht versi- 
chert.

War aufgrund behördlicher Vorschriften die Nutzung der
Gebäude zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder
teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Ver- 
größerungen des Mietausfallschadens nicht versichert.

Wenn die Wiederherstellung der Gebäude aufgrund be- 
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an an- 
derer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung des
Mietausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet, soweit
er auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle ent- 
standen wäre.

6. Feststellung

In Ergänzung zu Abschnitt A § 10 Nr. 4 AFB 2010, AWB
2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) bzw. Abschnitt A
§ 21 Nr. 4 ECB 2010 (soweit vereinbart) muss die Feststel- 
lung der Sachverständigen enthalten:

a) den versicherten Mietausfall;

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den
versicherten Mietausfall beeinflussen.

7. Subsidärhaftung

Soweit der Versicherungsschutz für diese Mietausfallde- 
ckung beitragsfrei auf Erstes Risiko vereinbart ist, wird eine
Entschädigung nach Nr. 1–6 nicht geleistet, soweit der Versi- 
cherungsnehmer aus einer anderweitigen Versicherung Er- 
satz beanspruchen kann. Hierunter fällt auch eine Mietaus- 
fallversicherung zum vollen Wert gemäß den ZMV 2010 (so- 
weit vereinbart).
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AG 0650 (10) Zivilschutzübungen 

Bei Schäden, die durch Luftschutz- oder sonstige Übungen und 
durch die Einrichtung von Anlagen des Luftschutz-, Hilfs-, Warn- 
und Alarmdienstes entstehen, verzichtet der Versicherer auf den 
Einwand der Gefahrerhöhung und der Verletzung der Anzeige- 
pflicht. 

AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige 

Eine Gefahrerhöhung liegt nicht vor, wenn neue Betriebszweige 
aufgenommen werden, die in die Art der auf dem Versicherungs- 
grundstück ausgeübten Fabrikationsbetriebe – dazu gehören auch 
alle Hilfs- und Nebenbetriebe - fallen. 

AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel 

Werden Bauarbeiten oder sonstige Arbeiten auf den Versiche- 
rungsgrundstücken von Fremdunternehmen ausgeführt und dabei 
Sicherheitsvorschriften ohne Wissen oder gegen den Willen des 
Versicherungsnehmers verletzt, so ist der Versicherungsnehmer 
hierfür nicht verantwortlich. 

AG 0654 (10) Abweichung von den Allgemeinen Sicherheits- 
vorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbli- 
che Anlagen (ASF) 

zu Ziffer 6.2: 

Über den Tagesbedarf hinausgehende Vorräte an festen Stoffen, 
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind gestattet, sofern dem 
kein behördliches Verbot oder feuerpolizeiliche Vorschriften entge- 
genstehen. 

zu Ziffer 7.1: 

Über den Tagesbedarf hinausgehende Mengen an leicht entflamm- 
barem Verpackungsmaterial sind gestattet, sofern dem kein be- 
hördliches Verbot oder feuerpolizeiliche Vorschriften entgegenste- 
hen. 

AG 0655 (10) Abweichungen von den Sicherheits-vorschriften 
für Starkstromanlagen bis 1000 Volt 

zu Ziffer 3.1.6: 

Steh- und Tischlampen, Rechen- und Schreibmaschinen, Diktier- 
und Wiedergabegeräte und Ähnliches sowie Heizöfen zählen nicht 
zu den ortsveränderlichen Geräten. 

AG 0656 (10) Anerkennung 

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt und
liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versicherer
an, dass ihm alle Gefahrumstände wahrheitsgemäß und
vollständig angezeigt worden sind, die nach Abschnitt B § 1
der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche- 
rungsbedingungen anzeigepflichtig waren.

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwie- 
gen worden sind.

AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der Unter-versicherung 

1. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen sind nicht anzuwenden, wenn der Schaden den
vereinbarten Prozentsatz des Gesamtbetrages der Versiche- 
rungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als den ver- 
einbarten Betrag beträgt.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt der

a) vereinbarte Prozentsatz 1 %;

b) der vereinbarte Betrag für Einbruchdiebstahl, Vandalis- 
mus nach einem Einbruch, Raub 25.000 €;

c) der vereinbarte Betrag für alle übrigen Gefahren 500.000
€.

2. Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die
Stichtagsversicherung vereinbart ist, und nicht für die selb- 
ständige Außenversicherung. 

3. Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungs- 
summen nach Nr. 1 werden nicht berücksichtigt Versiche- 
rungssummen

a) auf Erstes Risiko,

b) für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist,

c) für die selbständige Außenversicherung.

AG 0751 (10) Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässig- 
keit 

1. Die vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen (§ 81 Abs.
2 VVG) über die grob fahrlässige Herbeiführung des Versi- 
cherungsfalls sind nicht anzuwenden, wenn, sofern nicht et- 
was anderes vereinbart ist, der Schaden 10 % des Gesamt- 
betrages der Versicherungssumme nicht übersteigt und der
Schaden nicht mehr als 25.000 € beträgt.

2. Die Bestimmungen über die Verletzung der gesetzlichen und
vertraglichen Obliegenheiten bleiben hiervon unberührt.

3. Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungs- 
summen nach Nr. 1 werden nicht berücksichtigt Versiche- 
rungssummen

a) auf Erstes Risiko;

b) für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist;

c) für die selbständige Außenversicherung.

AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten 

1. Als gesetzliche Vertreter stehen dem Versicherungsnehmer 
gleich: bei

a) Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstands;

b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Geschäfts- 
führer;

c) Kommanditgesellschaften – die Komplementäre;

d) offenen Handelsgesellschaften – die Gesellschafter;

e) Einzelfirmen – die Inhaber;

f) anderen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Verei- 
nen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts) – die
nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen Vertre- 
tungsorgane.

2. Repräsentanten sind solche Personen, die in dem Ge- 
schäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, auf- 
grund eines Vertretungs- oder ähnlichen Verhältnisses an- 
stelle des Versicherungsnehmers die Obhut über diese Sa- 
chen ausüben und befugt sind, selbständig für den Versiche- 
rungsnehmer in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden
Umfang, zu handeln (Risikoverwaltung). Repräsentanten
sind insbesondere der verantwortliche Betriebs-, Werks- o- 
der Niederlassungsleiter.

AG 0950 (10) Prämienanpassung wegen Änderung der Feuer- 
schutzsteuer 

1. In der Gleitenden Neuwertversicherung ergibt sich die vom
Versicherungsnehmer zu zahlende Prämie aus der Multipli- 
kation der Versicherungssumme 1914 mit dem jeweiligen
Prämiensatz und dem gleitenden Neuwertfaktor.
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In der Neu- und Zeitwertversicherung ergibt sich die vom 
Versicherungsnehmer zu zahlende Prämie aus der Multipli- 
kation der Versicherungssumme mit dem jeweiligen Prämi- 
ensatz. 

2. Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung des jeweils
gültigen Steuersatzes und der jeweiligen Bemessungsgrund- 
lage für die Feuerschutzsteuer kalkuliert. Sobald der Versi- 
cherer aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder ei- 
ner EU-Richtlinie dazu verpflichtet ist, Feuerschutzsteuer für
diesen Versicherungsvertrag zu zahlen oder sich die Höhe
der für diesen Vertrag zu entrichtenden Feuerschutzsteuer
ändert, ist dieser berechtigt, während der Vertragslaufzeit
den Prämiensatz neu zu berechnen. Führt die Änderung der
Feuerschutzsteuer für diesen Vertrag zu einer erstmaligen
Steuerpflicht beziehungsweise zu einer Erhöhung der Steu- 
erbelastung, ist der Versicherer berechtigt, im Fall einer
Verminderung verpflichtet, den Prämiensatz für bestehende
Versicherungsverträge entsprechend anzupassen. Der neue
Prämiensatz gilt ab Fälligkeit der nach der Steueränderung
folgenden Jahresprämie.

3. Bei einer Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsneh- 
mer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Eingang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir- 
kung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erhöhung kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu
erfolgen.

Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu be- 
achtenden Voraussetzungen ist der Versicherungsnehmer in
der Mitteilung über die Erhöhung zu informieren. Führt die
Änderung der Feuerschutzsteuer zu einer Prämiensenkung,
gilt diese ohne besondere Mitteilung mit Fälligkeit der Folge- 
jahresprämie.

AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche (Regressverzicht) 

Abweichend von § 86 Nr. 2 Satz 1 VVG kürzt der Versicherer im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit seine 
Leistung nach § 86 Nr. 2 Satz 3 VVG nicht. 

Die Regelung von § 86 Nr. 2 Satz 2 VVG bleibt im Falle des Vor- 
satzes unberührt. 

Bei Schäden, die von Betriebsangehörigen des Versicherungs- 
nehmers verschuldet werden, verzichtet der Versicherer ausdrück- 
lich auf ein ihm evtl. zustehendes Regressrecht. Dies gilt nicht für 
Schäden, die von Betriebsangehörigen vorsätzlich herbeigeführt 
werden. 

Vom Regressverzicht ausgeschlossen sind Regressansprüche, die 
über eine bestehende Haftpflichtversicherung des Schadenverur- 
sachers erlangt werden können. 

AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren 

Wenn der Versicherungsnehmer das Sachverständigenverfahren 
verlangt, kann er das Verfahren durch einseitige Erklärung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsan- 
spruches sowie der Höhe der Entschädigung nach ausdehnen. 

AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beiratsverfahren 

Bei Schadenfällen, die unter Hinzuziehung eines Sachverständigen 
als Beirat festgestellt werden, wird der Versicherer dem Versiche- 
rungsnehmer die Gutachten bzw. gemeinsamen Verhandlungsnie- 
derschriften auf Anforderung kostenlos überlassen. 

AG 0956 (10) Gerichtsstand 

Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller 
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Ausle- 
gung betreffen, ausschließlich deutschem Recht. Dies gilt auch für 
Risiken im Ausland. 

Ausschließlich zuständig sind deutsche Gerichte. 

AG 0960 (10) Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschaft-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschaft-, Handels oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hin- 
blick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

AG 0961 (16) Anpassung des Beitrags an die Schadenentwick- 
lung 

1. Die Beitragssätze für die versicherten Gefahren werden auf
Grundlage einer ausreichend großen Anzahl von gleicharti- 
gen Risiken eines Tarifs, die einen gleichartigen Risikover- 
lauf erwarten lassen (Bestandsgruppe), unter Beachtung der
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und
Versicherungstechnik ermittelt.

2. Bei der Neukalkulation des Risikoanteils Ihres Beitrags im
Rahmen der Beitragsanpassung, werden wir bei den Bei- 
tragssätzen zu den jeweiligen Bestandsgruppen ausschließ- 
lich externe Kostenfaktoren unter Berücksichtigung der bis- 
herigen Schadenentwicklung und der voraussichtlichen
Schadenentwicklung zu Grunde legen. Für den Fall, dass
unternehmenseigene Daten keine ausreichende Grundlage
für die Neukalkulation darstellen, werden statistische Er- 
kenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Versiche- 
rungswirtschaft e. V. oder weiterer externer Quellen, welche
zur Kalkulation geeignet sind, herangezogen. Wir sind be- 
rechtigt und verpflichtet einmal im Kalenderjahr eine Neukal- 
kulation der Beitragssätze zu den jeweiligen Bestandsgrup- 
pen vorzunehmen.

3. Weichen die kalkulierten Werte von denen der letztmaligen
Neu-/Nachkalkulation ab, sind wir berechtigt den Beitrag,
auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz verein- 
bart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, bei
denen die kalkulatorische Abweichung mindestens 3 % be- 
trägt.

Ist der Beitragssatz nach den genannten Voraussetzungen
zur Beitragsanpassung entsprechend zu senken, so sind wir
dazu verpflichtet. 

Sehen wir von einer Beitragssatzerhöhung ab, können wir
die festgestellte Abweichung bei der nächsten Nachkalkulati- 
on zur Beitragsanpassung berücksichtigen.

4. Die aus der Neukalkulation folgenden Änderungen der Bei- 
träge gelten für bestehende Verträge ab dem Kalenderjahr,
das auf die Neukalkulation folgt, und zwar jeweils mit Beginn,
des nächsten Versicherungsjahres. Die Anpassung unter- 
bleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Versicherungsbeginn 12 Monate noch nicht abgelaufen sind.

5. Bei Erhöhung des Beitrags gemäß Ziffer 3 können Sie den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer- 
dens der Erhöhung, kündigen. Unsere Mitteilung werden wir
Ihnen spätestens einen Monat vor Erhöhung des Beitrags
zusenden. Erfolgt innerhalb der Frist keine Kündigung, wird
der Vertrag ab Wirksamwerden der Erhöhung zu dem geän- 
derten Beitrag fortgeführt.
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SK 1101 (10) Schäden durch radioaktive Isotope 

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als 
Folge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses 
durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope 
entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und Akti- 
vierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv 
verseuchter Sachen infolge eines Versicherungsfalls nach Abs. 1 
werden nur ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist und soweit 
die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 

AG 1256 (10) Spezialversicherung 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Sachen, für die anderwei- 
tige Spezialversicherungen bestehen. Dies gilt nur für die durch die 
Spezialversicherung versicherten Gefahren. 

SK 1302 (10) Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten 
Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den 
Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigen- 
verfahrens den vereinbarten Anteil. 

AG 1351 (10) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Besteht durch den Eintritt des Versicherungsfalls eine Gefahr 
innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes, zu deren Besei- 
tigung der Versicherungsnehmer aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer die hierfür 
erforderlichen Aufwendungen bis zur vereinbarten Versicherungs- 
summe auf Erstes Risiko. 

AG 1352 (10) Regiekosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten 
Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme die notwendigen und tatsächlich entstande- 
nen Kosten für die Koordination, Beaufsichtigung und Betreuung 
der Wiederherstellungsmaßnahmen infolge eines Versicherungs- 
falls. 

AG 1353 (10) Rückreisekosten aus dem Urlaub 

1. Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den ver- 
einbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür
vereinbarten Versicherungssumme auch den notwendigen
und tatsächlich entstandenen Mehraufwand für Fahrtkosten,
wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen
Versicherungsfalls, der die Anwesenheit des Versicherungs- 
nehmers am Schadenort notwendig macht, vorzeitig eine Ur- 
laubsreise abbricht und an den Schadenort (Versicherungs- 
ort) reist.

2. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von
mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6
Wochen.

3. Mehraufwendungen für Fahrtkosten werden für ein ange- 
messenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten
Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den
Schadenort.

4. Dem Versicherungsnehmer gemäß Nr. 1 stehen Personen
gemäß der Vereinbarung „Gesetzliche Vertreter, Repräsen- 
tanten“ gleich.

AG 1552 (10) Architekten- und Ingenieurgebühren 

Architekten- und Ingenieurgebühren sind bei der Ermittlung des 
Versicherungswertes nur insoweit zu berücksichtigen, als sie zu 

einer Wiederherstellung notwendig sind. Dasselbe gilt für Aufwen- 
dungen für Konstruktions- und Planungsarbeiten. 

SK 1703 (10) Vorsorgeversicherungssumme 

1. Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versi- 
cherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist
und bei denen Unterversicherung besteht oder bei denen die
Versicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen
für Abwendung oder Minderung des Schadens nicht aus- 
reicht.

2. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, 
um die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die
Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rück- 
sicht darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall
betroffen sind.

SK 1707 (10) Wertzuschlag mit Einschluss von Bestands- 
erhöhungen 

1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies
besonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten
der versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis
(Grundsumme) und den Wertzuschlägen für Preissteigerun- 
gen.

2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versi- 
cherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten
rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn
sie innerhalb der ersten 3 Monate des Versicherungsjahres
beantragt wurden. Solange kein Antrag gemäß Satz 2 ge- 
stellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschlä- 
ge verändern sich ab Beginn eines jeden Versicherungsjah- 
res um die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für
gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4
und der Index für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der
Fachserie 17, Reihe 2 gegenüber dem Vorjahr verändert ha- 
ben. Maßgebend sind die vom Statistischen Bundesamt vor
Beginn des Versicherungsjahres zuletzt veröffentlichten
Preisindizes.

3. Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rück- 
wirkend, wenn sie innerhalb von 3 Monaten nach der Be- 
standserhöhung beantragt wurden.

4. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich dop- 
peltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grund- 
summe und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjah- 
res ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig
ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und
Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch
eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines Sach- 
verständigen festgesetzt worden sind.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird die Ent- 
schädigung nach folgender Formel berechnet:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi- 
cherungssumme im Zeitpunkt ihrer nach Nr. 2 und Nr. 3
letztmalig erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Ver- 
sicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

5. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarun- 
gen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft
setzen.

SK 1803 (10) Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch- 
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Diese hat er unverzüglich an den Versicherer 
weiterzuleiten. 
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Bei einer unverzüglichen Weiterleitung ist deren Zugang beim 
Makler rechtlich gleichbedeutend mit dem Zugang beim Versiche- 
rer. 

SK 1904 (10) Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen 
mit einer Maschinenversicherung 

1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig, ob
oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Ver- 
trag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kann der
Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des Scha- 
dens zu vorliegendem Vertrag und des Maschinenschadens
in einem gemeinsamen Sachverständigenverfahren festge- 
stellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können
der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der Maschinen- 
versicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam
vereinbaren.

2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi- 
gungsanspruchs sowie die Höhe der Entschädigung ausge- 
dehnt werden.

3. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen; der Versicherungsnehmer kann 2 Sachver- 
ständige benennen. Die Parteien können sich auf 2 ge- 
meinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sach- 
verständigen benannt hat, kann die anderen unter Anga- 
be des von ihr genannten Sachverständigen in Textform
auffordern, einen Sachverständigen zu benennen. Ge- 
schieht dies nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zugang
der Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den
Sachverständigen der säumigen Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Perso- 
nen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh- 
mers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin- 
dung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewer- 
bern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi- 
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha- 
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi- 
gen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemei- 
nen Versicherungsbedingungen und die für die Maschinen- 
versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche- 
rungsbedingungen.

5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 3
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinan- 
der ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge- 
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den
3 Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman- 
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli- 

chen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschä- 
digung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver- 
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 

6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman- 
nes tragen die Parteien je zu einem Drittel.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag
oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt sich
jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit der
Hälfte.

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen- 
heiten nach Abschnitt B § 8 Nr. 2 der dem Vertrag zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht be- 
rührt.

AG 1958 (10) Gleitende Neuwertversicherung 

1. Versicherungswert von Gebäuden

In Ergänzung zu Abschnitt A § 7 Nr. 1 a AFB 2010, AWB
2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) bzw. zu Ab- 
schnitt A § 18 Nr. 1 a ECB 2010 (soweit vereinbart) ist Versi- 
cherungswert von Gebäuden, soweit Versicherung zum glei- 
tenden Neuwert vereinbart ist, der ortsübliche Neubauwert
des Gebäudes in Preisen des Jahres 1914.

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Bau- 
kostenentwicklung an. 

Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des
ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versiche- 
rungsfalls. Dies ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sa- 
chen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzu- 
stellen. Dazu gehören Architektengebühren sowie sonstige
Konstruktions- und Planungskosten.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendun- 
gen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und Güte in- 
folge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder
nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Er- 
satzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen mög- 
lichst nahe kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch be- 
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch
entstehen, dass Sachen aufgrund behördlicher Vorschriften
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologie- 
fortschritt gemäß Absatz 4 zu berücksichtigen sind. Versiche- 
rungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederher- 
stellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarun- 
gen zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt
des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung sind eben- 
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz
für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu
den versicherten Kosten.

2. Entschädigungsgrenzen, Versicherungssummen auf Erstes
Risiko und sonstige Vereinbarungen mit Bezug auf die Versi- 
cherungssumme Mark 1914

Bei Entschädigungsgrenzen, Versicherungssummen auf Ers- 
tes Risiko und sonstigen Vereinbarungen mit Bezug auf die
Versicherungssumme Mark 1914 wird die Versicherungs- 
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summe Mark 1914 mit dem im Zeitpunkt des Versicherungs- 
falls geltenden Gleitenden Neuwertfaktor multipliziert. 

3. Neuwertanteil

Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 2 AFB 2010, AWB 2010, 
AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) bzw. von Abschnitt A §
19 Nr. 2 ECB 2010 (soweit vereinbart) erwirbt der Versiche- 
rungsnehmer bei Gebäuden, soweit Versicherung zum glei- 
tenden Neuwert vereinbart ist, auf den Teil der Entschädi- 
gung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil),
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von 3
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat,
dass er die Entschädigung verwenden wird, um

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher- 
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn
das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesre- 
publik Deutschland wiederhergestellt wird; auch in diesem
Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der bei ei- 
ner Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstan- 
den wäre;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden- 
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwerti- 
gem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zu- 
stimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung
gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können
Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren
Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wieder- 
herzustellen.

4. Berechnung der Prämie

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versiche- 
rungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Prämiensatz so- 
wie der Gleitende Neuwertfaktor (siehe Nr. 5 a).

Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch
Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 1914 (Versiche- 
rungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämiensatz)
mit dem jeweils gültigen Gleitenden Neuwertfaktor.

5. Anpassung der Prämie

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung
des Versicherungsschutzes (siehe Abschnitt A § 7 AFB
2010, AWB 2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart)
bzw. Abschnitt A § 18 ECB 2010 (soweit vereinbart)) ge- 
mäß der Erhöhung oder Verminderung des Gleitenden
Neuwertfaktors.

b) Der Gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich
jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in die- 
sem Jahr beginnende Versicherungsperiode entspre- 
chend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den
Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte „Baupreisindex
für die Wohngebäudeversicherung“ und der für den Mo- 
nat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für 
das Baugewerbe verändert haben. Beide Indizes gibt das
Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung
wird die Änderung des oben genannten Baupreisindexes
zu 80 % und die des Tariflohnindexes zu 20 % berück- 
sichtigt, und zwar der jeweilige Index auf 2 Stellen nach
dem Komma gerundet.

Der Gleitende Neuwertfaktor wird auf eine Stelle nach
dem Komma errechnet und gerundet.

Soweit bei Rundungen die zweite Zahl nach dem Komma 
eine 5 oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst 
abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prä- 
mie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung
über die Erhöhung des Gleitenden Neuwertfaktors zuge- 
gangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung
bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe Abschnitt A §
7 Nr. 1 a AFB 2010 , AWB 2010, AStB 2010 (soweit je- 
weils vereinbart) bzw. Abschnitt A § 18 Nr. 1 a ECB 2010
(soweit vereinbart)) in Kraft, und zwar zur bisherigen
Prämie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus
der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der
im Mai des Vorjahres galt.

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungs- 
verzicht nicht mehr.

Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung
der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversi- 
cherung bleibt unberührt.

6. Der Zeitwertvorbehalt gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 1 a, bb AFB
2010, AWB 2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) gilt
auch für die Vereinbarung einer Versicherung zum gleiten- 
den Neuwert.

AG 1959 (10) Unterversicherungsverzicht in der Gleitenden 
Neuwertversicherung 

1. Abweichend von Abschnitt A § 8 AFB 2010, AWB 2010, AStB 
2010 (soweit jeweils vereinbart) bzw. Abschnitt A § 19 ECB
2010 (soweit vereinbart) nimmt der Versicherer für eine Posi- 
tion, für die Gleitende Neuwertversicherung vereinbart ist
und deren Versicherungssumme durch

a) eine vom Versicherer anerkannte Schätzung eines Bau- 
sachverständigen,

b) das vom Versicherer eingesetzte Sach-Gebäude-
Wertermittlungsprogramm

ermittelt worden ist, keinen Abzug wegen Unterversicherung 
vor (Unterversicherungsverzicht). 

2. Nr. 1 gilt nicht, sofern

a) sich im Schadenfall ergibt, dass die vorgelegte Beschrei- 
bung des Gebäudes von den tatsächlichen Verhältnissen 
abweicht und dadurch die Versicherungssumme 1914 zu
niedrig bemessen worden ist,

b) der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende
Bauzustand nachträglich, insbesondere durch wertstei- 
gernde Um-, An- oder Ausbauten, verändert worden ist
und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich 
angezeigt worden ist;

c) ein weiterer Gebäudeversicherungsvertrag für das Ge- 
bäude gegen dieselbe Gefahr besteht;

d) der Versicherungsnehmer oder der Versicherer die Um- 
wandlung (siehe Klausel AG 1958 (10) Nr. 5 c) der Glei- 
tenden Neuwertversicherung in eine Neuwertversiche- 
rung verlangt.

AG 2251 (10) Verzicht auf den Zeitwertvorbehalt 

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 a, bb AFB 2010,
AWB 2010 und AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart) gelten
versicherte Gebäude, soweit auf diese die weiteren in Nr. 2
getroffenen Bestimmungen zutreffen, auch dann zum Neu- 
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wert versichert, wenn der Zeitwert weniger als 40 % des 
Neuwertes beträgt. 

2. Nachfolgend aufgeführte Voraussetzungen müssen bei den
Gebäuden kumulativ erfüllt sein, damit Nr. 1 zum Tragen
kommt. Die versicherten Gebäude

a) werden bestimmungsgemäß genutzt;

b) befinden sich in einem ordnungsgemäß instand gehalte- 
nen Zustand;

c) stehen nicht leer;

d) sind nicht zum Abbruch bestimmt;

e) entsprechen massiver Bauweise unter harter Dachung.

AG 2351 (10) Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allge- 
meinen Versicherungsbedingungen ersetzt der Versicherer
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten,
die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anord- 
nungen infolge einer Kontamination durch einen Versiche- 
rungsfall aufwenden muss, um

a) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von
eigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücken, auf
denen Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und nö- 
tigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu
transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des Grundstücks, auf dem der Ver- 
sicherungsort liegt, vor Eintritt des Versicherungsfalls
wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern
die behördlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen wur- 
den;

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge
dieses Versicherungsfalls entstanden ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche- 
rungsfalls ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dem Versicherer den Zugang einer behördli- 
chen Anordnung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen
unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung
dieser Obliegenheit ergeben sich aus Abschnitt B § 8 der
dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche- 
rungsbedingungen.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontami- 
nation des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen
ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kon- 
tamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Ver- 
sicherungsfall aufgewendet worden wäre.

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigen- 
falls durch Sachverständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun- 
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche- 
rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaf- 
tung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs- 
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er- 
satz erlangen kann.

6. Soweit vereinbart, gilt für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch
Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres
eintreten, die Versicherungssumme als Jahreshöchstent- 
schädigung.

7. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein- 
barten Selbstbehalt gekürzt.

8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten
gemäß Abschnitt A § 5 Nr. 1 a AFB 2010, AERB 2010, AWB 
2010, AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart), Abschnitt A § 16
Nr. 1 a ECB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 10
Nr. 1 a ABL 2010 (soweit vereinbart).

9. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

b) Wasserlöschanlagen-Leckage;

c) Leitungswasser;

d) Sturm, Hagel;

e) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch,
Raub.

AG 2352 (10) Hotelkosten bei selbst genutzter Wohnung 

1. Der Versicherer ersetzt Kosten für Hotel- oder ähnliche
Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon),
wenn der Versicherungsnehmer eine Wohnung im versicher- 
ten Gebäude selbst nutzt und diese aufgrund eines Versiche- 
rungsfalls nicht nutzen kann.

2. Eine Wohnung ist nicht nutzbar im Sinne von Nr. 1, wenn
diese unbewohnbar ist oder die Beschränkung auf einen et- 
wa bewohnbaren gebliebenen Teil nicht zumutbar ist.

3. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
Wohnung wieder bewohnbar ist.

4. Der zu ersetzende Mietwert (siehe Klausel AG 0255 (10)
Ziffer 3 bzw. soweit vereinbart § 4 Nr. 1 ZMV 2010) sowie
etwaige Entschädigungszahlungen aus anderen Versiche- 
rungsverträgen werden auf die Entschädigung angerechnet.

5. Die Entschädigung ist auf die vereinbarte Dauer und die
vereinbarte Entschädigungsgrenze pro Tag begrenzt.

AG 2353 (10) Notreparaturen 

In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen ersetzt der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme die Kosten für das vor- 
läufige Verschließen von Öffnungen (Notreparaturen von z. B. 
Fenstern, Türen), die durch einen ersatzpflichtigen Schaden ent- 
standen sind. 

AG 2354 (10) Mehrkosten für umweltfreundliche Maßnahmen 

1. Werden durch einen Versicherungsfall versicherte Gebäude
oder Gebäudeteile zerstört oder beschädigt, ersetzt der Ver- 
sicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme
die Mehrkosten für umweltfreundliche Maßnahmen an den
versicherten und vom Versicherungsfall betroffenen Sachen.

2. Als umweltfreundliche Maßnahmen gelten: Nutzung biolo- 
gisch unbedenklicher Baustoffe, Wärmedämmung, Umstieg
auf die Nutzung regenerativer oder alternativer Energien so- 
wie die Installation von Solaranlagen, Wärme-pumpen oder
intelligenter Heizsysteme.

3. Entschädigt werden Mehrkosten, die für eine vergleichbare
Wiederherstellung ohne Berücksichtigung der umweltfreund- 
lichen Maßnahmen, anfallen.

40781-2010 6/01.2019/CR



4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar- 
ten Betrag begrenzt.

AG 2355 (10) Aufräumungskosten für Bäume 

1. Der Versicherer ersetzt bis zu dem vereinbarten Betrag die
Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Entsor- 
gung von Bäumen, die auf dem Versicherungsgrundstück
durch Blitzschlag gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 3 AFB 2010
(soweit vereinbart) oder durch Sturm gemäß Abschnitt A § 1
Nr. 2 AStB 2010 (soweit vereinbart) umgestürzt wurden.

2. Kosten gemäß Ziffer 1 für bereits abgestorbene Bäume
fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

AG 2453 (10) Rohbauversicherung 

1. Soweit dies vereinbart ist, sind die im Versicherungsvertrag
bezeichneten Gebäude und die zu ihrer Errichtung notwen- 
digen, auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffe wäh- 
rend der Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Herstel- 
lung versichert.

2. Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend
genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

b) Terrorakte;

c) Sturm, Hagel. Für diese Gefahren gilt die Rohbauversi- 
cherung nur, wenn das Dach fertig gedeckt und Fenster-,
Tür- und sonstige Öffnungen geschlossen sind. Die Bau- 
stoffe gemäß Nr. 1 sind nur innerhalb des Gebäudes ver- 
sichert.

3. Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 wird für 12 Monate,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, längstens jedoch
bis zur bezugsfertigen Herstellung beitragsfrei gewährt. Der
vereinbarte Beitrag zur Feuer- und Sturmversicherung (so- 
weit jeweils vereinbart) nach Ablauf der vereinbarten bei- 
tragsfreien Zeit ist mit Aushändigung des Versicherungs- 
scheins vorab zu entrichten.

4. Die Versicherung für nachstehend genannte Gefahren und
Schäden, soweit diese vereinbart sind, tritt ausdrücklich erst
dann in Kraft, wenn die Gebäude bezugsfertig hergestellt
sind:

a) Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder
Aussperrung;

b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall;

c) Unbenannte Gefahren;

d) Schäden durch Graffiti;

e) Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte infolge
Einbruchdiebstahl;

f) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erd- 
rutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch.

5. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs- 
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er- 
satz erlangen kann.

AG 2651 (10) Leerstandsklausel 

Nachfolgende Obliegenheiten sind durch den Versicherungsneh- 
mer oder seines Vertreters zu erfüllen: 

1. Mit Leerstand des Gebäudes sind alle Räume gründlich zu
kehren und zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind unverzüg- 
lich auf gefahrlose Weise zu beseitigen, so dass sie die ver- 
sicherten Sachen nicht gefährden.

2. Im leerstehenden Gebäude dürfen keine Lagerungen statt- 
finden.

3. Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchs-fähigem
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen o- 
der Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen.

4. Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks
durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtli- 
che Räume möglichst alle 2 Tage begeht und die verschließ- 
baren Räume nach jeder Revision wieder zu verschließen
hat.

5. Nicht genutzte Gebäude und Gebäudeteile genügend häufig
zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu hal- 
ten.

6. In der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder
dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu- 
sperren, zu entleeren und entleert zu halten.

7. Die Wiederaufnahme oder Nutzung des Gebäudes muss
dem Versicherer unverzüglich angezeigt werden.

8. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 bis Nr. 7
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 AFB 2010, AWB 2010 und AStB 2010 (soweit
jeweils vereinbart) beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis- 
tungsfrei.

Führt die Verletzung dieser Obliegenheit auch zu einer Ge- 
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 AFB 2010,
AWB 2010 und AStB 2010 (soweit jeweils vereinbart).

AG 3114 (10) Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder 
sonstige Ursachen unter Einschluss von Folge-schäden 

1. Überspannungsschäden

a) durch Blitz in Erweiterung zu Abschnitt A § 1 Nr. 3 AFB
2010,

b) durch sonstige Ursachen

sind an versicherten Sachen versichert. Daraus entstehende 
Folgeschäden sind – soweit diese nicht nach Abschnitt A § 1 
Nr. 2 AFB 2010 und Abschnitt A § 1 Nr. 4 AFB 2010 ohnehin 
versichert sind – ebenfalls versichert. 

Die Ausschlüsse nach Abschnitt A § 2 AFB 2010 bleiben oh- 
ne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen unberührt. 

2. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs- 
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er- 
satz beanspruchen kann.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar- 
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

4. Die Entschädigung einschließlich Aufwendungsersatz gemäß
Abschnitt B § 13 Nr. 1 AFB 2010 wird je Versicherungsfall um
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

5. Nr. 3 und Nr. 4 finden keine Anwendung für Brand- und
Explosionsschäden gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 1 a und 1 c
AFB 2010, die Folgeschaden eines Überspannungsscha- 
dens an versicherten Sachen sind.

AG 3150 (10) Einschluss von Schäden infolge Terrorakte 

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 AFB 2010 und nur im Rah- 
men der Bestimmungen dieses Vertrages gelten Sachschäden und 
Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen als versichert: 
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1. Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts- 
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege- 
lung Gültigkeit hat.

2. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch
nachstehende Sachschäden sowie Kosten jeder Art im Zu- 
sammenhang damit stets ausgeschlossen:

a) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver- 
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sa- 
chen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi- 
cherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten be- 
triebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfüh- 
rung von technischen Verfahren gelagert oder verwendet
werden (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlage- 
rung oder Auslieferung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden- 
eintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes oder ei- 
nes Gebäudes von Dritten waren.

b) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe- 
zug.

3. Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres- 
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen- 
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.

4. Der Einschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungs- 
nehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer
Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat
nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge- 
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung
durch den Versicherer kündigen.

Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine
Kündigung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, je- 
doch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungs- 
jahres wirksam wird.

AG 3151 (10) Schäden durch Innere Unruhen, böswillige Be- 
schädigung, Streik oder Aussperrung 

1. Innere Unruhen

Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2
AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 5 Nr. 2 ABL 
2010 (soweit vereinbart) Entschädigung für versicherte Sa- 
chen, die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusam- 
menhang mit Inneren Unruhen zerstört oder beschädigt wer- 
den oder in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Un- 
ruhen abhandenkommen. 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un- 
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ru- 
he und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.

2. Böswillige Beschädigung

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa- 
chen, die von betriebsfremden Personen unmittelbar durch
Böswillige Beschädigung zerstört oder beschädigt werden.

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche Zerstörung
oder Beschädigung von versicherten Sachen.

Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind. 

3. Streik, Aussperrung

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa- 
chen, die unmittelbar durch Streik oder Aussperrung zerstört
oder beschädigt werden oder im unmittelbaren Zusammen- 
hang mit Streik oder Aussperrung abhandenkommen.

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält- 
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan- 
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl
von Arbeitnehmern.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur- 
sachen Schäden durch

aa) Brand oder Explosion, es sei denn, der Brand oder 
die Explosion sind durch Innere Unruhen entstan- 
den; 

bb) Erdbeben; 

cc) Einbruchdiebstahl, mit Ausnahme von Schäden an
versicherten Gebäuden; 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be- 
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen, 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte), es 
sei denn, sie entstehen durch Brand oder Explosi- 
on infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1). 

cc) Daten und Programme gemäß Abschnitt A § 4 Nr. 2
AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 7
Nr. 2 ABL 2010 (soweit vereinbart) im Rahmen
böswilliger Beschädigung nach Nr. 2.

5. Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi- 
gungsrechts beansprucht werden kann.

6. Besonderes Kündigungsrecht

Die Gefahrengruppe Innere Unruhen, Böswillige Beschädi- 
gung, Streik, Aussperrung kann jederzeit gekündigt werden.
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. Die
Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge- 
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung
des Versicherers zum gleichen oder zu einem späteren Zeit- 
punkt kündigen.

AG 3152 (10) Schäden durch Fahrzeuganprall, Rauch, Über- 
schalldruckwellen 

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa- 
chen, die durch

a) Fahrzeuganprall,

b) Rauch,
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c) Überschalldruckwellen

zerstört oder beschädigt werden. 

2. Fahrzeuganprall

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter
Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte Sachen be- 
finden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die nicht
vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Gebäude oder 
deren Arbeitnehmer betrieben werden.

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur- 
sachen Schäden durch Verschleiß.

b) Nicht versichert sind

aa) Schäden an Fahrzeugen;

bb) Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen.

3. Rauch

Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf dem
der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, Hei- 
zungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und un- 
mittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.

Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein- 
wirkung des Rauches entstehen.

4. Überschalldruckwellen

Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn
sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schall- 
grenze durchflogen hat und diese Druckwelle unmittelbar auf
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi- 
cherte Sachen befinden, einwirkt.

5. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur- 
sachen Schäden durch

aa) Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Ab- 
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; 

bb) Erdbeben. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be- 
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

AG 3153 (10) Schäden durch Nutzwärme 

Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 5 d AFB 2010 (soweit verein- 
bart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 5 d ABL 2010 (soweit vereinbart) sind 
auch die dort bezeichneten Brandschäden versichert. 

AG 3154 (10) Schäden durch Blindgänger 

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 AFB 2010 (soweit vereinbart) 
bzw. Abschnitt A § 5 Nr. 1 ABL 2010 (soweit vereinbart) ersetzt der 
Versicherer auch Explosionsschäden durch Kampfmittel aus been- 
deten Kriegen. 

AG 3155 (10) Sengschäden 

Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 5 b AFB 2010 (soweit verein- 
bart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 5 b ABL 2010 (soweit vereinbart) sind 
Sengschäden, die nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion ent- 

standen sind, bis zur hierfür vorgesehenen Entschädigungsgrenze 
mitversichert. 

AG 3156 (10) Schäden durch Implosion 

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 4 AFB 2010 (soweit
vereinbart) bzw. Abschnitt A § 2 Nr. 4 ABL 2010 (soweit ver- 
einbart) werden versicherte Sachen entschädigt, die durch
Implosion zerstört oder beschädigt werden infolge eines sol- 
chen Ereignisses abhandenkommen. Nicht ersetzt werden
Leuchtmittel, sofern diese allein vom Schaden betroffen sind.

2. Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines
inneren Unterdrucks.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar- 
ten Betrag begrenzt.

AG 3158 (10) Schäden durch Unbenannte Gefahren 

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehene
Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine
Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben
noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können,
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet.

Als Sachschaden gilt eine nachteilige Veränderung der
Sachsubstanz (Zerstörung oder Beschädigung). Eine
Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein
ursprünglich vorhandener Mangel offenkundig wird. Darüber
hinaus leistet der Versicherer auch Entschädigung für
versicherte Sachen, die durch einen versicherten
Sachschaden abhandenkommen.

2. Nicht versicherte Sachen

die gemäß den zugrunde liegenden Bedingungen 
versicherbar sind (Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm und 
Hagel, Elementargefahren, Überschwemmung, Rückstau, 
Zusätzliche Gefahren;

durch Kontamination (z.B. Vergiftung, Ablagerung, 
Verrußung, Verstaubung), es sei denn, dass diese 
Kontamination durch einen auf dem Versicherungsgrund-
stück eingetretenen und dem Grund nach versicherten 
Sachschaden entstanden ist.

durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizität 
oder sonstiger Energie- oder Treibstoffversorgung, es sei 
denn, dass dies durch einen auf dem Versicherungsgrund-
stück eingetretenen und dem Grunde nach versicherten 
Sachschaden entstanden ist;          

durch Abnutzung, Alterung, dauernde Einwirkung, korrosive 
Eingriffe oder Abzehrungen, übermäßigen Ansatz von 
Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;     

durch Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

durch Tiere, Pflanzen oder Pilze

durch natürliche Beschaffenheit oder inneren 
Verderb,normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen sowie normale 
Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und 
der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;        

durch Erdsenkung infolge Über- oder Untertagebau, Erosion;

durch Mikroorganismen (u.a. Bakterien, Viren), Krankheiten, 
Seuchen, Epidemien, Genmanupulation, Genmutation oder 
andere Genveränderungen;                                            

durch Verfügung von hoher Hand;
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a)
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

jj)



Sturmflut AG 3159 (10) Gebäudebeschädigungen infolge Falschalarm 
eines Rauchmelders 

1. Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ent- 
schädigungsgrenze die notwendigen Kosten für die Beseiti- 
gung von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußbö- 
den, Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgit- 
tern eines versicherten Gebäudes, wenn die Schäden
dadurch entstanden sind, dass sich Dritte (z.B. Polizei oder
Feuerwehr) infolge eines Falschalarms eines Rauchmelders
Zugang verschafft haben. Mitversichert sind auch Schäden
durch den Versuch sich Zugang zu verschaffen.

2. Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres- 
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen- 
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.
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kk)

Vorräten durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima-, 
Heiz- oder Kühlsystemen, es sei denn, dass dies durch einen 
auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem 
Grunde nach versicherten Sachschaden entstanden ist;  

Bau- und Montageobjekten und -ausrüstungen bis zur 
Fertigstellung/ Bezugsfertigkeit bzw. bis zum Ende des 
erfolgreichen Probebetriebes

Maschinen, maschinellen Einrichtungen, sonstigen 
technischen Anlagen, Anlagen und Geräten der Informations-, 
Kommunikations-, Bürotechnik, sonstigen elektrotechnischen 
oder elektronischen Anlagen und Geräten durch fehlende 
äußere Einwirkung oder Bedienungsfehlern, Wartung, 
Montage, Reparatur, Versagen von Meß-,Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen;   

Sachen, die sich in Ver- oder Bearbeitung oder in Reparatur 
befinden durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur;                

beweglichen Sachen im Freien, sowie in offenen Gebäuden, 
Gebäuden, die nicht bezugsfertig sind sowie den in diesen 
Gebäuden befindlichen beweglichen Sachen durch 
Witterungseinflüsse;

lebenden Tieren und lebenden Pflanzen;

versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die 
Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, 
auf dem diese Daten gespeichert waren.    

b)
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden an    

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

c)                                                                    
Für die Ausschlüsse gemäß Nr. 2 a bb bis hh und b aa bis ff gilt, 
dass Folgeschäden an anderen versicherten Sachen ersatzpflichtig 
sind, soweit die Schäden nicht selbst unter eine 
Ausschlussbestimmung fallen

3. abweichende Kündigungsfrist
Versicherungsnehmer und Versicherer können diese Klausel
jederzeit kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach
Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündi-  

          gungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den 
 Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung  
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
Bezüglich  der Prämie gilt Abschnitt B § 7 AFB 2010.

4. Selbstbehalt
Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

5. Höchstentschädigung/Jahreshöchstentschädigung
Die Entschädigung ist
a) je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt

(Höchstentschädigung);
b) auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt.

Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

3. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Jah-
    reshöchstentschädigung nach Nr. 2 die doppelte Entschädi- 
    gungsgrenze nach Nr. 1.



AG 3160 (10) Graffitischäden 

1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung
von Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben und
Lacke), die durch unbefugte Dritte an der Außenfassade ver- 
sicherter Gebäude (siehe Abschnitt A § 3 AFB 2010) verur- 
sacht werden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versiche- 
rungsjahr auf den vereinbarten Betrag begrenzt. Alle Schä- 
den, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen
insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

3. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Jah- 
reshöchstentschädigung nach Nr. 2 die einfache Entschädi- 
gungsgrenze nach Nr. 1.

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechne- 
te Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem
Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Ver- 
letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der
Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 AFB 2010 beschrie- 
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch
ganz oder teilweise leistungsfrei.

6. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal- 
tung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres durch eine Erklärung in Textform ver- 
langen, dass dieser Versicherungsschutz für Graffiti mit Be- 
ginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt.

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo- 
nats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende
des laufenden Versicherungsjahres kündigen. 

AG 3161 (10) Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte 

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die Beseitigung 
von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, 
Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), 
Rollläden und Schutzgittern eines versicherten Gebäudes, wenn 
die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter 
in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist. Mitversichert 
sind auch Schäden durch den Versuch einer solchen Tat. 

SK 3601 (10) Verantwortlichkeit für Verstöße gegen Sicher- 
heitsvorschriften 

1. Die „Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerb- 
liche Anlagen" sind im Betrieb ordnungsgemäß bekanntzu- 
machen.

2. Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmer nicht
verantwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, behördliche
und vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wis- 
sen und ohne Wissen seiner Repräsentanten begangen
werden.

SK 3602 (10) Elektrische Anlagen 

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle
12 Monate auf seine Kosten durch einen von der VdS Scha- 
denverhütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifizierten
Zertifizierungsstelle anerkannten Sachverständigen prüfen
und sich ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem
Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, innerhalb derer Mängel
beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln

der Elektrotechnik, insbesondere von den einschlägigen 
VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicher- 
heitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abge- 
stellt werden müssen. 

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 2
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 AFB 2010 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis- 
tungsfrei.

Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 AFB 2010.

SK 3603 (10) Prüfung von elektrischen Anlagen 

Abweichend von den Regelungen der Klausel SK 3602 (10) „Elekt- 
rische Anlagen“ verzichtet der Versicherer auf die nächstfällige 
Prüfung, falls bei einer Prüfung gemäß Nr. 1 der Klausel SK 3602 
(10) keine erheblichen Mängel festgestellt werden.

SK 3604 (10) Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften 

1. Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken
dienen, sind die Regelungen der Klausel SK 3602 (10)
„Elektrische Anlagen" und die vereinbarten sonstigen Sicher- 
heitsvorschriften nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn
sich in den Gebäuden elektronische Datenverarbeitungsan- 
lagen befinden.

2. Nr. 1 gilt entsprechend für einzelne Räume, die nur Wohn-,
Büro- oder Sozialzwecken dienen und von den übrigen Tei- 
len des Gebäudes feuerbeständig getrennt sind. Dies gilt
nicht, wenn sich in den Räumen elektronische Datenverar- 
beitungsanlagen befinden.

SK 3605 (10) Vorübergehende Abweichung von Sicherheits- 
vorschriften 

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvor- 
schriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem Versi- 
cherungsort gelten, soweit sie durch zwingende technische Gründe 
veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte 
Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im Sinne des 
Abschnitt B § 8 AFB 2010, und wenn derartige Abweichungen 
gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht als Verstoß 
gegen Abschnitt B § 9 AFB 2010. Abweichungen, die die Dauer von 
mehr als 6 Monaten überschreiten, gelten nicht mehr als vorüber- 
gehend. 

SK 3612 (10) Abweichung von Sicherheitsvorschriften 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbe- 
aufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich zugestimmt 
hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht. 

SK 5101 (10) Wasserlöschanlagen-Leckage 

1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 a, ii sowie Nr. 4 b, cc
AWB 2010 ersetzt der Versicherer Schäden an versicherten
Sachen, die durch Wasserlöschanlagen-Leckage zerstört
oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

2. Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungswidrige
Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüs- 
sigkeiten aus einer ortsfesten Wasserlöschanlage am Versi- 
cherungsort.

Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen,
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.
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3. Innerhalb von Gebäuden sind Schäden durch

a) Rohrbruch oder Frost an den versicherten Zu- oder Ablei- 
tungsrohren der Wasserlöschanlagen;

b) Frost an den sonstigen versicherten Einrichtungen dieser
Anlagen

versichert.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper,
einschließlich der Bodenplatte. Soweit nicht etwas ande- 
res vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb
der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versi- 
chert.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur- 
sachen Schäden durch

aa) Druckproben; 

bb) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden 
oder an der Wasserlöschanlage; 

cc) Schwamm;

dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass
Wasserlöschanlagen-Leckage die Erdsenkung o- 
der den Erdrutsch verursacht hat;

ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner La- 
dung; 

ff) Erdbeben; 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be- 
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden be- 
findlichen Sachen; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt o- 
der montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

5. Neben den Sicherheitsvorschriften des Abschnitts A § 11 
AWB 2010 gelten die Regelungen der Klausel SK 5610 (10)
„Brandschutzanlagen“, soweit diese vereinbart ist.

AG 5151 (10) Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes 

1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 a, aa AWB 2010 (so- 
weit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 3 Nr. 4 a, aa ABL 2010
(soweit vereinbart) gelten auch Schäden durch Wasser, das
aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestim- 
mungswidrig ausgetreten ist, versichert.

2. Soweit dies vereinbart ist, sind frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren
versichert.

AG 5152 (10) Rohre der Gasversorgung 

1. In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AWB 2010 (soweit ver- 
einbart) bzw. Abschnitt A § 3 ABL 2010 (soweit vereinbart)
ersetzt der Versicherer Schäden an versicherten Sachen, die
durch bestimmungswidrigen Austritt von Gas aus Rohren der
Gasversorgung zerstört oder beschädigt werden oder ab- 
handenkommen.

2. Bei versicherten Gebäuden sind frostbedingte oder sonstige
Bruchschäden an den Rohren der Gasversorgung mitversi- 
chert.

AG 5153 (10) Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren 

1. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versiche- 
rungssumme auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung,
soweit diese der Entsorgung versicherter Gebäude oder An- 
lagen dienen und die Ableitungsrohre entweder

a) außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungs- 
grundstück liegen, oder

b) außerhalb des Versicherungsgrundstücks liegen und für
die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2. Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht
werden, Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenver- 
satz) oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen
sind, gleichgültig ob dadurch ein Materialschaden am Rohr
bzw. an der Dichtung verursacht wurde.

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal- 
tung einer Frist von 3 Monaten die „Erweiterte Versicherung
von Ableitungsrohren“ in Textform kündigen. Der Versiche- 
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam
wird.

Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge- 
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

Bezüglich der Prämie gilt Abschnitt B § 7 AWB 2010.

4. Der entschädigungspflichtige Betrag wird um den vereinbar- 
ten Selbstbehalt gekürzt.

5. Die Gesamtleistung ist auf die im Vertrag genannte Jahres- 
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen- 
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshöchstentschädigung.

6. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Jah- 
reshöchstentschädigung nach Nr. 5 die einfache Versiche- 
rungssumme nach Nr. 1.

SK 5201 (10) Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen auf 
dem Versicherungsgrundstück 

In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 2 AWB 2010 sind bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko eintre- 
tende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs- 
rohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwas- 
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder So- 
larheizungsanlagen auch versichert, sofern der Versicherungsneh- 
mer die Gefahr trägt und diese Rohre entweder 

1. nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen, sich aber auf dem Versicherungsgrundstück befin- 
den oder

2. sich nicht auf dem Versicherungsgrundstück befinden, aber
der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. 

AG 5351 (10) Mehrverbrauch von Leitungswasser und Gas 

1. Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, die dadurch entste- 
hen, dass infolge eines Versicherungsfalls gemäß Abschnitt
A § 1 Nr. 1 a AWB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A
§ 3 Nr. 1 a ABL 2010 (soweit vereinbart) Leitungswasser
austritt und der Mehrverbrauch durch das Wasserversor- 
gungsunternehmen in Rechnung gestellt wird.

2. Darüber hinaus werden in Erweiterung von Abschnitt A § 5
Nr. 1 AWB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 10 Nr.
1 ABL 2010 (soweit vereinbart) auch die Kosten ersetzt, die
dadurch entstehen, dass infolge eines Bruchschadens ge-

40781-2010 6/01.2019/CR



mäß Klausel AG 5152 (10) Gas ausgetreten ist und der 
Mehrverbrauch durch das Versorgungsunternehmen in 
Rechnung gestellt wird. 

3. Für den einzelnen Versicherungsfall gilt die vereinbarte
Entschädigungsgrenze.

AG 5352 (10) Aufwendungen für Armaturen 

Der Versicherer ersetzt bis zu dem vereinbarten Betrag, die Auf- 
wendungen für den Austausch von Armaturen (Wasser- und Ab- 
sperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser), die 
infolge eines sonstigen Bruchschadens gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 
1 a AWB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 3 Nr. 1 a ABL 
2010 (soweit vereinbart) im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig 
wird. 

Ausgeschlossen sind Aufwendungen für bereits defekte Armaturen. 

AG 5353 (10) Freiwillige Zuwendung Brandhelfer 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer die infolge eines 
Versicherungsfalles freiwillig erbrachten Zuwendungen an Brand- 
helfer. Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt. 

AG 5354 (10) Grundstücksbepflanzungen

Soweit dies vereinbart ist, sind Schäden an Grundstücksbepflan- 
zungen, für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und die 
sich vor einem Schadenereignis im ordnungsgemäßen Zustand 
befanden, einschließlich der Rekultivierungskosten mitversichert, 
wenn sie Folge eines am Gebäude eingetretenen ersatzpflichtigen 
Feuerschadens sind. Die Entschädigung ist auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt. 

AG 5355 (10) Diebstahl von Gebäudebestandteilen 

Soweit dies vereinbart ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf den einfachen Diebstahl von Gebäudebestandteilen, weclhe 
mit dem Gebäude fest verbunden sind, sofern der Versicherungsneh-
mer dafür die Gefahr trägt. 

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Die Entschädigung ist 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

AG 5356 (10) Bestands- und Innovationsgarantie (BIG)

1. Leistung
a) Bestandsgarantie
Der Versicherer leistet für Schäden, die im Rahmen des
vereinbarten Vertrages nicht oder hinsichtlich der Entschädigungs-
grenzen nicht vollständig eingeschlossen sind, jedoch über die
Gewerbe-Gebäudeversicherung des unmittelbaren Vorvertrages
prämienneutral mitversichert waren. Als unmittelbarer Vorvertrag
gelten Verträge, die
aa) denselben Versicherungsnehmer ausweisen und deutschem
Recht unterliegen.
bb) mindestens ein volles Versicherungsjahr bestanden haben und
maximal 3 Monate vor Vertragsbeginn dieses Vertrages beendet
wurden.
cc) nicht vom Versicherer gekündigt oder im beiderseitigen
Einvernehmen beendet worden sind.
dd) den gleichen Gefahrengruppenumfang beinhaltet haben.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen gelten weiterhin
Schäden verursacht durch Krieg, Kernenergie und Sturmflut sowie
Schadenfälle verursacht durch terroristische Akte sofern diese im
bestehenden Carl Rieck Versicherungsvertrag einzelvertraglich
ausgeschlossen wurden.

b) Innovationsgarantie
Mitversichert gelten Schäden, die im Rahmen des vereinbarten
Deckungsumfangs nicht versichert sin, jedoch zum Zeitpunkt des
Schadeneintritts durch aktuelle Bedingungen von
Carl Rieck prämienneutral mitversichert gelten.

c) Markt-Innovations-Garantie
Mitversichert gelten Schäden, die im vereinbarten Deckungsumfang
des Vertrages nicht versichert sind, jedoch zum Zeitpunkt des
Schadeneintritts durch einen allgemein zugänglichen Tarif zur
Gewerbe-Gebäudeversicherung eines anderen in Deutschland zum
Betrieb zugelassenen Versicherers prämienneutral mitversichert
wären. Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Spezialkonzepte.

2. Umfang der Leistungen

Den Nachweis (in Form der Bedingungen und Klauseln) über die 
anderweitige Mitversicherung muss der Versicherungsnehmer 
führen. Der Umfang der Mitversicherung richtet sich nach den 
Regelungen des für die Mitversicherung nachgewiesenen 
Vertrages. Die Entschädigungsleistung ist in jedem Fall auf die bei 
Carl Rieck vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.  
Generell zum Vertrag vereinbarte Selbstbeteiligungen sowie 
bedingungsgemäße Regelungen zur Entschädigungsberechnung, 
Unterversicherung oder zu Wertsachen und Wertschutzschränken 
bleiben unberührt. 

Die Entschädigungsleistung für die unter 1c) genannte Markt-
Innovations-Garantie ist auf den vereinbarten Betrag je 
Schadenfall begrenzt. 

3. Ausschlüsse

Die Bestands- und Innovations-Garantie (BIG) gilt nicht für:

a) Schäden aufgrund vorsätzlicher Handlungen durch den
Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten

b) Schäden, die bei Carl Rieck

aa) über prämienpflichtige Klauseleinschlüsse zur Gewerbe-
Gebäudeversicherung mitzuversichern sind oder 

bb) über eine Glas-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-/Hagel-, 

EC-,Erweiterte Elementarschaden- oder Unbenannte Gefahren-
Versicherung gedeckt werden können oder dort ausgeschlossen 
sind. 

AG 8115 (10) Vergrößerung des Mietausfallschadens durch 
behördlich angeordnete Wiederherstellungsbeschränkungen 

1. Abweichend von § 5 Nr. 1 a ZMV 2010 besteht Versiche- 
rungsschutz auch, soweit der Mietausfallschaden durch be- 
hördlich angeordnete Wiederherstellungsbeschränkungen
vergrößert wird.

2. Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 gilt nur, soweit sich die

 behördlichen Anordnungen auf die in diesem Versicherungs- 
vertrag bezeichneten Gebäude und sonstigen Grundstücks- 
bestandteile beziehen, die durch einen Sachschaden gemäß
der dem Vertrag zugrunde liegenden Zusatzbedingungen für
die Mietverlustversicherung (ZMV 2010) betroffen sind.

3. Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versiche- 
rungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden
Vergrößerungen des Mietausfallschadens nicht versichert.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung
der in diesem Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude
und sonstigen Grundstücksbestandteile zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt, sind die
dadurch entstehenden Vergrößerungen des Mietausfallscha- 
dens nicht versichert.
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4. Wenn die Wiederherstellung des Gebäudes aufgrund be- 
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an
anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung
des Mietausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet,
soweit er auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle
entstanden wäre.

5. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den
vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze)
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gilt, sofern über den Vertrag vereinbart 
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

a) Brand,

b) Blitzschlag,

c) Explosion,

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
oder seiner Ladung

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes  auf
Sachen.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versi-
chert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer
Art entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem
Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen
Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen
Schäden anderer Art gleich.

4. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung.

Eine Explosion eines  Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.)
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um-
fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich.

Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden
durch Erdbeben;

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1
verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen,
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck
entstehen;

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt
werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch
die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder wei-
tergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und Nr. 5 d) gelten nicht
für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an
anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 ver-
wirklicht hat.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und
Terrorakte

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

4. Ausschluss Terrorakte

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser,
ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind,
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 3 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das
Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kos-
ten angeschafft oder übernommen hat und für die er die
Gefahr trägt als bewegliche Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versi-
cherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

4. Fremdes Eigentum

Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bear-
beitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Ob-
hut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungs-
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nehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versi-
cherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungs-
nehmers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maß-
gebend.

6. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist:

a) Bargeld  und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden
(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, un-
bearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetal-
len, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder
Teile von Werkzeugen sind;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger und Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art;

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstü-
cke, ferner typengebundene, für die laufende Produkti-
on nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforder-
lich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendi-
ge Daten und Programme sind System Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Programme, individuelle Programme und individuel-
le Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
chert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätz-
lich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen, Mehrkosten durch Preissteigerungen

1. Versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalls tat-
sächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

b) Bewegungs- und Schutzkosten;

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

d) Feuerlöschkosten;

e) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen;

f) Mehrkosten durch Preissteigerungen.

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung heran-
gezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehr-
kosten gemäß e) und f) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versiche-
rungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Ab-
bruchs stehen gebliebener  Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.
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Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig
hergestellten Programmen, individuellen Daten und indivi-
duellen Programmen anfallen.

5. Feuerlöschkosten

Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach
den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbrin-
gen sind.

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers  an
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher
zugestimmt hatte.

6. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden darf.

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nut-
zung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls
ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert.

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung
an bisheriger Stelle entstanden wären.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch ent-
stehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 7 ersetzt.

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt.

7. Mehrkosten durch Preissteigerungen

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendun-
gen für Preissteigerungen versicherter und vom Scha-
den betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung.

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung o-
der Wiederbeschaffung entstanden wären.

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignis-
sen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versi-
chert.

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der ver-
sicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzö-
gern, werden die dadurch entstandenen Preissteige-
rungen jedoch ersetzt.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neu-
wert ersetzt.

§ 6 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsorts.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder
abhandenkommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebs-
angehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch oh-
ne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze versichert.

§ 7 Versicherungswert; Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Archi-
tektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hier-
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bei den vorhandenen Sachen möglichst nahe
kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkos-
ten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen
zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wie-
derherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des
Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehr-
kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den
versicherten Kosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes durch einen Abzug entsprechend seinem
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimm-
ten Zustand.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum ge-
meinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd ent-
wertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen,
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a)
bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen
der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmänni-
schen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der  aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie
neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere
Betrag.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
Sachen in derselben Art und Güte infolge Techno-
logiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur
mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sa-
chen möglichst nahe kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in

derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß
Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungs-
schutz für Mehrkosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versiche-
rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der be-
weglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand;

cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßge-
bend ist der niedrigere Betrag.

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu be-
rücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkos-
ten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielba-
ren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Pro-
totypen und Ausstellungsstücken, ferner von typenge-
bundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption ge-
leasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten bewegli-
chen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb)
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß a) cc);

d) Der Versicherungswert  von Wertpapieren ist

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
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4. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.

b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung

a) Der Versicherer ersetzt

aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls
abhanden gekommenen Sachen den Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls;

bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls. Die Reparaturkosten
werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls erhöht wird.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt
wurden oder

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls ganz oder teilweise untersagt war.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen, die dadurch entstehen,
dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt
oder wiederbeschafft werden darf, werden im
Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß
a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkos-
ten als Technologiefortschritt im Versicherungswert
zu berücksichtigen sind.

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstel-
lungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkos-
ten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-

beschränkungen und Mehrkosten durch Preissteige-
rungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den ver-
sicherten Kosten.

e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass
er die Entschädigung verwenden wird, um

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungs-
betrag, der bei einer Wiederherstellung an der bisheri-
gen Stelle entstanden wäre;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhand-
engekommen sind, in gleicher Art und Güte und in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorhe-
riger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbe-
schaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen
können Maschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wie-
derherzustellen.

3. Zeitwertschaden

a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhand-
engekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädig-
ten Sachen werden die Kosten einer  Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeit-
wert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalls erhöht würde.

b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtun-
gen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur,
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vo-
raussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind
und die Wiederherstellung notwendig ist.

4. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert  nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
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davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge be-
rücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versi-
cherungswert eine Unterversicherung, so wird die Ent-
schädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden.

5. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Ri-
siko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

6. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt.

Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der
höchste Selbstbehalt.

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

7. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer  den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer  gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt

hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier % pro Jahr;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realglä-
ubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr

40100-2010 2/01.2019/CR



Abschnitt A Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2010) – Fassung Dezember 2010

Seite 8 von 17

genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Per-
son benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewer-
bern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten  Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungs-
nehmer

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollie-
ren; dies gilt auch während einer vorübergehenden Be-
triebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzei-
tig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden
oder abhandenkommen können;

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sa-
chen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige  Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt
B § 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewi-
chen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform an-
zuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt.

Andernfalls  ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.
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3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzah-
len oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Auf-
forderung in Textform des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös ab-
züglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
mäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsneh-
mer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzö-
gerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zins-
verlust entstanden ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufen-
de Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers  erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Allgemeiner Teil (Abschnitt B)
zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
– Fassung Dezember 2010

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer  bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die

Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag  wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils gel-
tend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr.
1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen.
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Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers  zur Vertragsänderung (Nr. 2
a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss;
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre,
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht ei-
ner der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Unterjährige Zahlweise

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Viertel-
jahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdau-
er, jedoch höchstens ein Jahr.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 5 Folgeprämie

1. Fälligkeit

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Ver-
sicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf des-
sen Kosten in Textform zur Zahlung  auffordern und ei-
ne Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer  je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungs-

40100-2010 2/01.2019/CR



Abschnitt B   Allgemeiner Teil zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen – Fassung Dezember 2010

Seite 12 von 17

recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermit-
teln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wä-
re, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungs-
jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer  die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer  ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu
erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten;

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten;

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
den Vertrag fristlos kündigen.
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Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - an-
zuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-
verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-
sen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheit
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen
möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert  gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versi-
cherer

a) Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer  den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
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Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschlie-
ßen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zu-
stand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung
bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prä-
mie verlangt.

§ 10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl  der Versi-
cherer als auch der Versicherungsnehmer  verlangen, dass
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-
summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zu-
gang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der
Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht  (sie-
he Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versiche-
rer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.

Leistungsfreiheit  tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer  kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträ-
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gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu  kür-
zen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen

aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inte-
resse kostenfrei zu erbringen sind;

bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunterbre-
chungs-Versicherung

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder

- zur Beseitigung des Sachschadens.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.
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§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften
zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spä-
teren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalls

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falls

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
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der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von
den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-

vermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung auch das  Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung  gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung  des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von
Gebäuden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicher-
ten Rohren

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und
den damit verbundenen Schläuchen;

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln,
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten
versicherten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts,
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie
deren Anschlussschläuche;

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper,
einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als
Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder
nicht tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von
Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung
oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampf-
heizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsan-
lagen, soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder
Anlagen dienen und

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befin-
den und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handen kommen.

b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitun-
gen) oder damit verbundenen Schläuchen;

bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren
wasserführenden Teilen;

cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfhei-
zung;

dd) Klima- ,Wärmepumpen oder Solarheizungsanla-
gen;

ee) Wasserbetten oder Aquarien.

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren;

bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

cc) Schwamm;

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Ge-
wässer, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben;

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den
Erdrutsch verursacht hat;

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung;

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder
ähnlichen mobilen Behältnissen;

ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
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b) beweglichen Sachen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das
Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine
Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die
er die Gefahr trägt als bewegliche Sachen

Daten und Programme sind keine Sachen.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versi-
cherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

4. Fremdes Eigentum

Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bear-
beitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Ob-
hut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungs-
nehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versi-
cherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsneh-
mers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maß-
gebend.

6. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z.
B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken,
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbear-
beitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen,
soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile
von Werkzeugen sind;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger und Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art;

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstü-
cke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforder-
lich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendi-
ge Daten und Programme sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Programme, individuelle Programme und individuel-
le Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
chert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätz-
lich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker o-
der Verschlüsselungsmaß-nahmen) gesichert sind (z. B.
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten
durch Preissteigerungen

1. Versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles
tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

b) Bewegungs- und Schutzkosten;

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
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d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen;

e) Mehrkosten durch Preissteigerungen.

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung heran-
gezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehr-
kosten gemäß d) und e) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versiche-
rungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Ab-
bruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig
hergestellten Programmen, individuellen Daten und indivi-
duellen Programmen anfallen.

5. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden darf.

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wie-
derherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Um-
fang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an
bisheriger Stelle entstanden wären.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch ent-
stehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 6 ersetzt.

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt.

6. Mehrkosten durch Preissteigerungen

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendun-
gen für Preissteigerungen versicherter und vom Scha-
den betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung.

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung entstanden wären.

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignis-
sen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der ver-
sicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzö-
gern, werden die dadurch entstandenen Preissteige-
rungen jedoch ersetzt.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neu-
wert ersetzt.

§ 6 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsorts.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder
abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebs-
angehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch oh-
ne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze versichert.

§ 7 Versicherungswert; Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Archi-
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tektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hier-
bei den vorhandenen Sachen möglichst nahe
kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkos-
ten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen
zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des
Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehr-
kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den
versicherten Kosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes durch einen Abzug entsprechend seinem
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimm-
ten Zustand.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum ge-
meinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd ent-
wertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen,
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 a)
bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmänni-
schen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen oder
sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere
Betrag.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
Sachen in derselben Art und Güte infolge Techno-

logiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur
mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sa-
chen möglichst nahe kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß
Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungs-
schutz für Mehrkosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versiche-
rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der be-
weglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand;

cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wie-
derzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend
ist der niedrigere Betrag.

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu be-
rücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkos-
ten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielba-
ren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Pro-
totypen und Ausstellungsstücken, ferner von typenge-
bundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleas-
ten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie für
alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder un-
ter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine
Wert gemäß a) cc);

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
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aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.

b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung

a) Der Versicherer ersetzt

aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfal-
les abhanden gekommenen Sachen den Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles;

bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten
werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erhöht wird.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt
wurden oder

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, die dadurch entstehen, dass die
versicherte und vom Schaden betroffene Sache
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen
der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht
ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als

Technologiefortschritt im Versicherungswert zu be-
rücksichtigen sind.

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkos-
ten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstel-
lungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkos-
ten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerun-
gen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten.

e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2. Neuwertanteil

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat,
dass er die Entschädigung verwenden wird, um

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wieder-hergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungs-
betrag, der bei einer Wieder-herstellung an der bisheri-
gen Stelle entstanden wäre;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwer-
tigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaf-
fung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen kön-
nen Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn
deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wie-
derherzustellen.

3. Zeitwertschaden

a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhand-
engekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädig-
ten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den
Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeit-
wert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtun-
gen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, so-
weit für die Verwendung der Entschädigung die Voraus-
setzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind und
die Wiederherstellung notwendig ist.

4. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les, so besteht Unterversicherung.
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Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge be-
rücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versi-
cherungswert eine Unterversicherung, so wird die Ent-
schädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden.

5. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Ri-
siko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

6. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt.

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

7. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-

führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht inner-
halb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wieder-beschaffung versicher-
ter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen
hat;

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren.
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2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hin-zuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung
steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-stellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die

Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheits-vorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollie-
ren; dies gilt auch während einer vorüber-gehenden Be-
triebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder
abhanden kommen können;

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sa-
chen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

d) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte
Sachen mindestens 12 cm über dem Fußboden zu la-
gern;

e) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten
und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu
lassen;

f) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

g) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren o-
der dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn
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a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewi-
chen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform an-
zuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stel-
len. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforde-
rung in Textform des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzü-
glich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den An-
teil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemä-
ßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-gemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem

Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungs-nehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsneh-
mer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzö-
gerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zins-
verlust entstanden ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-nehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufen-
de Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späte-
ren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-halb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Allgemeiner Teil (Abschnitt B)
zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
– Fassung Dezember 2010

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer  bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass

die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Um-
stand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer
die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag  wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils gel-
tend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr.
1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen.
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Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers  zur Vertragsänderung (Nr. 2
a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss;
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre,
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht ei-
ner der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Unterjährige Zahlweise

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Viertel-
jahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdau-
er, jedoch höchstens ein Jahr.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 5 Folgeprämie

1. Fälligkeit

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Ver-
sicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf des-
sen Kosten in Textform zur Zahlung  auffordern und ei-
ne Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer  je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungs-
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recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermit-
teln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wä-
re, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungs-
jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer  die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu
erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten;

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten;

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
den Vertrag fristlos kündigen.
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Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - an-
zuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/ -minderung – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/ -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-
verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-
sen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheit
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen
möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert  gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versi-
cherer

a) Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer  den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
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Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschlie-
ßen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zu-
stand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung
bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfal-
les die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prä-
mie verlangt.

§ 10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl  der Versi-
cherer als auch der Versicherungsnehmer  verlangen, dass
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-
summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zu-
gang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der
Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht  (sie-
he Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versiche-
rer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.

Leistungsfreiheit  tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer  kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträ-
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gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die
er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu  kür-
zen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen

aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inte-
resse kostenfrei zu erbringen sind;

bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunterbre-
chungs-Versicherung

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder

- zur Beseitigung des Sachschadens.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.
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§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften
zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spä-
teren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
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der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von
den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-

vermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung auch das  Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung  gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung  des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden - Sturm und Hagel

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Ha-
gels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in de-
nen sich versicherte Sachen befinden;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sa-
chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicher-
ten Sachen;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Ha-
gels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude
oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen be-
finden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile,
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft,
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit
mindestens 62 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen an-
deren Sachen angerichtet hat, oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem
sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur
durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von
Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch

aa) Sturmflut;

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlosse-
ne Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es
sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder
Hagel entstanden sind und einen Gebäudescha-
den darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;

dd) Lawinen;

ee) Erdbeben.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen;

cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes an-
gebracht sind (z. B. Schilder, Leuchtröhrenanla-
gen, Markisen, Blendläden, Antennenanlagen),
elektrische Freileitungen, einschließlich Ständer
und Masten sowie Einfriedungen;

dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das
Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine
Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die
er die Gefahr trägt als bewegliche Sachen

Daten und Programme sind keine Sachen.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versi-
cherungsnehmer

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat.

4. Fremdes Eigentum

Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bear-
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beitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Ob-
hut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungs-
nehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer,
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versi-
cherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

5. Versicherte Interessen

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsneh-
mers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maß-
gebend.

6. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden
(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, un-
bearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetal-
len, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder
Teile von Werkzeugen sind;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger und Zugmaschinen;

e) Hausrat aller Art;

f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;

h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstü-
cke, ferner typengebundene, für die laufende Produkti-
on nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr.
3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforder-
lich sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendi-
ge Daten und Programme sind System-Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme im Rahmen der Position, der der zum
Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Programme, individuelle Programme und individuel-
le Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
chert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist,
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätz-
lich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.
B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten
durch Preissteigerungen

1. Versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-

sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalls tat-

sächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

b) Bewegungs- und Schutzkosten;

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen;

e) Mehrkosten durch Preissteigerungen.

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung heran-
gezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom
Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehr-
kosten gemäß d) und e) versichert sind, werden diese
Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
der vom Schaden betroffenen Position zum Versiche-
rungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Ab-
bruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
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Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind

Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt

des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung oder

Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig

hergestellten Programmen, individuellen Daten und indivi-

duellen Programmen anfallen.

5. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden darf.

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-

cherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entste-

henden Mehrkosten nicht versichert.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die

Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-

falls ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch

entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung
an bisheriger Stelle entstanden wären.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch ent-
stehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert,
werden gemäß Nr. 6 ersetzt.

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt.

6. Mehrkosten durch Preissteigerungen

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Auf-

wendungen für Preissteigerungen versicherter und vom

Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des

Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder

Wiederbeschaffung.

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung o-
der Wiederbeschaffung entstanden wären.

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignis-
sen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versi-
chert.

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der ver-
sicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzö-
gern, werden die dadurch entstandenen Preissteige-
rungen jedoch ersetzt.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neu-
wert ersetzt.

§ 6 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge

eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden

Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt

und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit

diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder

abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebs-
angehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten
Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch oh-
ne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze versichert.

§ 7 Versicherungswert; Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Archi-
tektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und
Planungskosten.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung der Sachen in derselben Art und
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht
möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hier-
bei den vorhandenen Sachen möglichst nahe
kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind.

Versicherungsschutz für Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen be-
steht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten.
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Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen

dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wie-

derherstellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des

Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehr-

kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den

versicherten Kosten.

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeit-wert

vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der

Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des

Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes durch einen Abzug entsprechend seinem
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimm-
ten Zustand.

cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum ge-
meinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd ent-
wertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der für den Versicherungs-
nehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial.

Der Versicherungswert von Grundstücksbestand-
teilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht et-
was anderes vereinbart wurde, entweder der Zeit-
wert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen der gemeine Wert ge-
mäß Nr. 1 a) cc).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen

a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmänni-
schen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen oder
sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere
Betrag.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der Sa-
chen in derselben Art und Güte infolge Technolo-
giefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur
mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sa-
chen möglichst nahe kommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß
Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungs-
schutz für Mehr-kosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen besteht gemäß den
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen

dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wie-

derherstellung oder Wiederbeschaffung sind eben-

falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versiche-

rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß

den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert

vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der

Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des

Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der be-
weglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand;

cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder für das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßge-
bend ist der niedrigere Betrag.

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Ein-

tritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung

oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu be-

rücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkos-

ten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-

cherten Kosten.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den er-
zielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten ei-
genen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufs-
preis der fertigen Erzeugnisse.

c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Pro-
totypen und Ausstellungsstücken, ferner von typenge-
bundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption ge-
leasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten bewegli-
chen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb)
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß a) cc);

d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik
Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3
entsprechen soll.
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b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils
gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die

Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,

kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-

wendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung

a) Der Versicherer ersetzt

aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls

abhanden gekommenen Sachen den Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-

rungsfalls;

bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-

raturkosten zur Zeit des Eintritts des Versiche-

rungsfalls zuzüglich einer durch den Versiche-

rungsfall entstandenen und durch die Reparatur

nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens

jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Ein-

tritt des Versicherungsfalls. Die Reparaturkosten

werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der

Versicherungswert der Sache gegenüber dem Ver-

sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-

cherungsfalls erhöht wird.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-

delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt

wurden oder

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften

die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-

cherungsfalls ganz oder teilweise untersagt war.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, die dadurch entstehen, dass die
versicherte und vom Schaden betroffene Sache
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen
der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht
ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt im Versicherungswert zu be-
rücksichtigen sind.

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstel-
lungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkos-
ten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-

beschränkungen und Mehrkosten durch Preissteige-
rungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den ver-
sicherten Kosten.

e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2. Neuwertanteil

Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der

Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der

den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-

spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren

nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass

er die Entschädigung verwenden wird, um

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es,
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wieder-hergestellt wird;
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungs-
betrag, der bei einer Wieder-herstellung an der bisheri-
gen Stelle entstanden wäre;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neu-
wertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaf-
fung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen kön-
nen Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn
deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wie-
derherzustellen.

3. Zeitwertschaden

a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhand-

engekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen

über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschädig-

ten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den

Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeit-

wert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor

Eintritt des Versicherungsfalls erhöht würde.

b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtun-
gen versichert sind, erwirbt der Versicherungsnehmer
auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, der
den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur,
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vo-
raussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt sind
und die Wiederherstellung notwendig ist.

4. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-

falls, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.
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Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt,
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge be-
rücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versi-
cherungswert eine Unterversicherung, so wird die Ent-
schädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden.

5. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Ri-
siko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt.

6. Selbstbehalt

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt.

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

7. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

a) ist zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen,
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen,
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-

mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier % pro Jahr;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-

gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-

tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realglä-
ubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-

nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:
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a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Per-
son benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewer-
bern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt
entsprechend für die Benennung eines Ob-mannes
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren

nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden

Versicherungswerte zum Zeit-punkt des Versicherungs-

falls;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Fest-stellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungs-

nehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollie-
ren; dies gilt auch während einer vorübergehenden Be-
triebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass
sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzei-
tig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können;

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sa-
chen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden
kommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden

sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen

insgesamt 2.500 € nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

d) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich
die versicherten Sachen befinden, insbesondere Dä-
cher und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen
stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und
Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach
den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu las-
sen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewi-
chen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil
des Gebäudes nicht genutzt wird.
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§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform an-
zuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt.

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzah-
len oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Auf-
forderung in Textform des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer Aufforderung in Textform des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös ab-
züglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
mäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungs-nehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsneh-
mer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzö-
gerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zins-
verlust entstanden ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-nehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Er-werber in die während
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufen-
de Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späte-
ren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres
in Textform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-halb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-

pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt

bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen

müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-

rungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers

abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Allgemeiner Teil (Abschnitt B)
zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
– Fassung Dezember 2010

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer  bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie

um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-

fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand

aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-

nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des

Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In

dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-

cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-

gungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls

zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei

denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die

Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand

bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung

des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder

den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-

sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-

pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur

Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag  wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils gel-
tend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
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5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr.
1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers  zur Vertragsänderung (Nr. 2
a), zum Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss;
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre,
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende
des Vertrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht ei-
ner der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Unterjährige Zahlweise

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Viertel-
jahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdau-
er, jedoch höchstens ein Jahr.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt
ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 5 Folgeprämie

1. Fälligkeit

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Ver-
sicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf des-
sen Kosten in Textform zur Zahlung  auffordern und ei-
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ne Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer  je
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf
die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-

lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der

Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in

Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur

Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermit-
teln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wä-
re, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungs-
jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer  die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer  ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-

cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu

erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten;
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bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten;

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-

sicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen

hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,

nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,

den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-

rungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - an-
zuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/ -minderung – gegebenenfalls auch mündlich
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/ -minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.
B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis
zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede

Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen,

die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder

des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-

rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über

Ursache und Höhe des Schadens und über den

Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-
verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und

etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere
abhanden gekommene Sparbücher und andere
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-
sen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheit
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen
möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-

zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-

tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass

die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt

oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für

die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht

des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des

Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-

ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-

cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-

sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,

dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-

größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-

anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher

wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert  gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
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fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt,
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versi-
cherer

a) Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer  den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschlie-
ßen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung

um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ab-

sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versi-

cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats

nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-

digungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zu-
stand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung
bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c)
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein

müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass

die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt

des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis-

tungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls

die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-

laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prä-
mie verlangt.

§ 10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl  der Versi-
cherer als auch der Versicherungsnehmer  verlangen, dass
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-
summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zu-
gang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der
Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht  (sie-
he Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versiche-
rer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.

Leistungsfreiheit  tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor

Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen

Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
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hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer  kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträ-
gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträ-
ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls

den Umständen nach zur Abwendung und Minderung

des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf

Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu  kür-
zen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und
b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen

aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inte-
resse kostenfrei zu erbringen sind;
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bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/ Betriebsunterbre-
chungs-Versicherung

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht;

- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden,
die nicht versichert sind oder

- zur Beseitigung des Sachschadens.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend
kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften
zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der

Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die

Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist

nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der

Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spä-

teren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalls

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falls

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei,
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden
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bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von

den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung auch das  Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung  gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung  des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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gilt, sofern über den Vertrag vereinbart

Besondere Bedingungen für die Versicherung Weiterer Elementarschäden bei 
gewerblichen Risiken (BEG 2010) – Fassung Juli 2013

§ 1 Vertragsgrundlage

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für 
die Sturmversicherung (AStB 2010), soweit sich aus den fol- 
genden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa- 
chen, die durch 

a) Überschwemmung, Rückstau

b) Erdbeben

c) Erdsenkung, Erdrutsch

d) Schneedruck, Lawinen

e) Vulkanausbruch

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

§ 3 Überschwemmung, Rückstau

a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und
Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen
Mengen von Oberflächenwasser durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
fließenden) Gewässern, 

bb)  Witterungsniederschläge 

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-
folge von aa) oder bb)

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder
damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude ein-
dringt.

§ 4 Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im
Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in
der Umgebung des Versicherungsorts Schäden an 
Gebäuden im einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen an- 
gerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann. 

§ 5 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbo- 
dens über naturbedingten Hohlräumen. Nicht versichert 
sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung. 

§ 6 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstür- 
zen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

§ 7 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen. 

§ 8 Lawinen

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursach- 
ten Druckwelle. 

§ 9 Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen 
Materialien und Gasen. 

§ 10  Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind 

a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten
Sachen, die sich in Gebäuden befinden, die nicht be-
zugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck
nicht benutzbar sind.

b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sa-
chen. Dies gilt auch in der Außenversicherung.

c) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden
durch

aa)  Sturmflut;

bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche
gedrungen (siehe § 3) 

§ 11  Besondere Obliegenheiten

In Ergänzung der Allgemeinen Sturmversicherung (AStB 
2010) hat der Versicherungsnehmer 

aa) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. 
Rückstauschäden bei überflutungsgefährdeten 
Räumen Rückstauklappen anzubringen und funk- 
tionsbereit zu halten und Abflussleitungen auf dem 
Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern der 
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt; 

bb) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungs- 
gemäßem Zustand zu erhalten, Störungen, Mängel 
oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich be- 
seitigen zu lassen und notwendige Neubeschaf- 
fungen oder Änderungen dieser Anlagen oder 
Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durchzufüh- 
ren; 

cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und
Gebäudeteile genügend zu beheizen und genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle Wasser füh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten;
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dd) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genü-
gend zu kontrollieren oder dort alle Wasser füh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten;

ee) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen 
mindestens 12 cm oder mindestens eine verein-
barte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern; 

ff) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über 
Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies 
besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen 
und diese so aufzubewahren, dass sie im Versi-
cherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit 
den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen können. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 
AStB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt

a) Versicherungsschutz besteht ab Versicherungsbeginn
frühestens jedoch erst nach Ablauf von einem Monat
nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit).

Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der An-
tragsunterzeichnung für das beantragte Risiko bereits
gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem
Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für den hinzu-

kommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. er-
höhter Versicherungsschutz). 

b) Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig er-
rechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 13 Kündigung

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung wei-
terer Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt
der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass
seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Ver-
sicherungsjahres wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe  
§ 1) erlischt auch die Versicherung weiterer Elementar-
schäden.

§ 15 Jahreshöchstentschädigung

Die Jahreshöchstentschädigung ist insgesamt, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungs-
jahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-
schädigung.
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gilt, sofern über den Vertrag vereinbart 

Zusatzbedingungen für die Mietverlustversicherung (ZMV 2010) 
– Fassung Dezember 2013

§ 1 Vertragsgrundlage

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für 
die Feuerversicherung (AFB 2010), Allgemeinen Bedin- 
gungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2010) 
und Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversicherung 
(AStB 2010), soweit sich aus den folgenden Bestimmun- 
gen nicht etwas anderes ergibt. 

§ 2 Gegenstand der Versicherung

1. Gegenstand der Deckung

Werden die im Versicherungsvertrag bezeichneten Ge-
bäude und sonstigen Grundstücksbestandteile infolge ei-
nes Sachschadens nach diesem Vertrag zerstört oder be-
schädigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den
dadurch entstehenden Mietausfallschaden.

2. Mietausfallschaden

Der Mietausfallschaden besteht aus

a) dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag kraft
Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die
Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern;

b) dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Miet-
werts der Räume, die der Versicherungsnehmer selbst
nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat und die
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag un-
benutzbar geworden sind, falls dem Versicherungs-
nehmer die Beschränkung auf etwa benutzbar geblie-
bene Räume nicht zugemutet werden kann;

c) etwaig fortlaufenden Nebenkosten.

Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des 
Sachschadens nach diesem Vertrag nicht vermietet waren, 
wird Mietausfall ersetzt, sofern Vermietung zu einem spä- 
teren, in der Wiederherstellungszeit liegenden Termin 
nachgewiesen wird. 

3. Daten und Programme

Mietausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachscha-
dens am Datenträger, auf dem die Daten und Programme
gespeichert waren, entstanden sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Mietausfallschä-
den durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht be-
triebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

§ 3 Versicherungsort

Der Versicherer haftet für den Mietausfallschaden nur, so- 
fern sich der Sachschaden innerhalb des Versiche- 
rungsorts ereignet hat. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge eines 
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche- 

rungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt worden sind. 
Voraussetzung ist, dass diese Sachen in zeitlichem und 
örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt 
oder zerstört wurden oder Abhandengekommen sind. 

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be- 
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die 
als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 

§ 4 Versicherungswert; Versicherungssumme

1. Versicherungswert

Der Versicherungswert ist

a) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete;

b) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten überlasse-
ne Räume der ortsübliche Jahresmietwert;

c) sowie die Summe der fortlaufenden Nebenkosten für
die Dauer eines Jahres der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Gebäude.

2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.

b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert,
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

§ 5 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung; Haftzeit

a) Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem die Räume wieder benutzbar sind. Be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

b) Endet das Mietverhältnis infolge des Sachschadens
und sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederher-
stellung nicht zu vermieten, wird der Mietausfall bis zur
Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus ersetzt,
höchstens jedoch für die Dauer von 3 Monaten.

c) Mietausfall nach a) und b) wird höchstens für die Dauer
von 12 Monaten seit dem Eintritt des Versicherungsfalls
ersetzt, soweit nichts anderes vereinbart ist (Haftzeit).

d) Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten verein-
bart ist, gilt als Versicherungswert

aa) der doppelte Wert bei einer Haftzeit bis zu 24 Mo-
nate 

bb) der dreifache Wert bis zu einer Haftzeit über 24 
Monate bis zu 36 Monate 

der in § 4 Ziffer 1 a bis c genannten Werte. 

2. Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls,
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so besteht  Unterversicherung. Im Fall der Unterversiche-
rung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 

§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs
abgeschlossen sind.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unter-
brechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer  für die
verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergü-
ten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung
gezahlt wird.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem
Zeitpunkt, von dem an ein Mietausfallschaden nicht
mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere
Zeitpunkt;

b) der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr;

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a)
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft.

§ 7 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem  Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu
benennen.

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 

In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Per-
son benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht;

ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann.

Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverständigen.

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

a) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten und den versicherten Mietausfallschaden;

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche
den versicherten Mietausfallschaden beeinflussen.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidungen. Dies gilt auch, wenn
die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können
oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.
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Aufgestellt gemeinsam mit dem Bundesverband
der Deutschen Industrie e.V.

Neben den gesetzlichen und behördlichen gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten.

Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichts-
führenden bekanntzugeben. Die “Brandverhü-
tungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche An-
lagen” (Auszug aus diesen Sicherheitsvorschriften)
sind in den Betriebsstätten auszuhängen und allen
Mitarbeitern bekanntzugeben. Sofern im Betrieb
Mitarbeiter beschäftigt werden, die der deutschen
Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen
die vorgenannten Vorschriften ausführlich auch in
einer für diese Personen verständlichen Form be-
kanntgemacht werden.

Nach Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann der Versiche-
rungsschutz beeinträchtigt werden, wenn Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese
Regelung gilt auch für andere, vertraglich verein-
barte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung.

1 Feuerschutzabschlüsse

1.1 Feuerschutzabschlüsse müssen als solche er-
kennbar und bauaufsichtlich zugelassen sein.

1.2 Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse
dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder Festbin-
den) blockiert werden.

1.3 Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit
offengehalten werden, so dürfen nur bauaufsicht-
lich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt
werden, die im Brandfall selbsttätig auslösen. Die-
se Abschlüsse sind auf jeden Fall nach Arbeitsen-
de zu schließen.

1.4 Durch Wartung ist die ständige Funktionsbe-
reitschaft sicherzustellen.

2 Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten
Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker -VDE-) nur
von Fachkräften oder unterwiesenen Personen zu
errichten und zu betreiben.

3 Rauchen und offenes Feuer

3.1 In feuer- und/oder explosionsgefährdeten
Räumen und Bereichen sowie in Garagen und
Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mit
Feuer oder offenem Licht verboten. In explosions-
gefährdeten Räumen und Bereichen dürfen au-
ßerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und
nicht explosionsgeschützte Elektrogeräte nicht
verwendet werden. In feuer- und/oder explosions-
gefährdeten Räumen und an den Außenseiten ih-
rer Zugangstüren ist auf die besonderen Gefah-
ren und das Verbot durch deutlich sichtbaren
Anschlag hinzuweisen.

Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere
Mengen leicht entflammbarer fester, flüssiger oder
gasförmiger Stoffe vorhanden sind.

Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich
mit der Luft explosionsfähige Dampf-, Gas- oder
Staubgemische bilden können.

3.2 Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten
sind besondere Raucherzonen zulässig, soweit sie
durch betriebliche Maßnahmen hinreichend von
leichtentflammbarem Material getrennt und deut-
lich gegen die Umgebung abgesichert sind. Geeig-
nete Aschenbehälter, Löschmittel und Warnschil-
der sind in ausreichender Zahl aufzustellen.

4 Feuerarbeiten

4.1 Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbei-
ten dürfen nur von solchen Personen ausgeführt
werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.
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4.2 Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Ar-
beitsplätze sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher
Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der Be-
triebsleitung oder der von ihr beauftragten Person
zulässig. Dieser Schein muß genaue Angaben
über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthal-
ten.

5 Feuerstätten, Heizeinrichtungen,
wärmeführende Rohrleitungen,
Trocknungsanlagen

5.1 Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten,
Heizeinrichtungen und Trocknungsanlagen gelten-
den Vorschriften der Bauordnung und der Heiz-
raumrichtlinien sind zu beachten, ebenso sonstige
Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestimmun-
gen. Feuerstätten (einschließlich Schornsteine und
Ofenrohre) und Heizeinrichtungen müssen im Um-
kreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen
freigehalten werden. Hiervon sind ausgenommen
Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentem-
peratur oder die austretende Warmluft 120° C nicht
übersteigt. Benzin, Petroleum, Spiritus und Lack-
reste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungs-
material verwendet werden.

Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorge-
sehenen feuerbeständig abgetrennten Gruben
oder Räumen oder im Freien mit sicherem Ab-
stand gelagert werden.

Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz-
und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur mit
Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

5.2 Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich
brennbare Stoffe entzünden können, sind zu si-
chern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolie-
rung, Abweisgitter, Schürzen oder ähnliches erfol-
gen.

6 Brennbare feste Stoffe,
Flüssigkeiten und Gase

6.1 Für Verwendung und Lagerung von festen
Stoffen, die leichtentflammbar, selbstentzündlich
oder explosionsfähig sind oder im Brandfall korro-
sive Gase abspalten, sowie beim Umgang mit
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind die be-
sonderen Vorschriften zu beachten.

6.2 In den Betriebsräumen dürfen höchstens die
für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch nicht
mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden.
Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der be-
sonderen Vereinbarung.

6.3 Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Ge-
fäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüs-
se oder Abwässerkanäle geschüttet werden.

7 Verpackungsmaterial

7.1 In den Packräumen darf leichtentflammbares1

Verpackungsmaterial höchstens in der Menge ei-
nes Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbe-
dingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Ver-
einbarung. Zerkleinertes Material dieser Art
(Füllstoffe) ist in nichtbrennbaren Behältern mit
dicht schließendem Deckel aufzubewahren.

7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in
eigenen, feuerbeständig abgetrennten Räumen
oder im Freien mit sicherem Abstand zu lagern.

7.3 Packräume und Lagerräume für Verpackungs-
material dürfen nicht direkt (z. B. durch Öfen,
Strahler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden.

8 Abfälle

8.1 Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei
Schluß der Arbeit oder bei Schichtwechsel aus
den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Frei-
en mit sicherem Abstand oder in feuerbeständig
abgetrennten Räumen zu lagern.

8.2 Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkei-
ten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht
schließendem Deckel - keinesfalls in der Arbeits-
kleidung - aufbewahrt werden.

8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die
noch Glut enthalten können, sind getrennt von an-
deren brennbaren Abfällen in geeigneten Aschen-
behältern aufzubewahren.

8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen aus den Anlagen und den Ar-
beitsräumen zu entfernen.

1 Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die
Flamme eines Streichholzes entflammen und ohne zusätz-
liche Wärmezufuhr selbständig und rasch abbrennen, z.B.
in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwolle, Pflanzen-
faserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis zu 2 mm Di-
cke und brennbare Stoffe in fein zerteilter Form sowie Bau-
stoffe nach DIN 4102 der Klasse B3.

2
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9 Feuerlöscheinrichtungen

9.1 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrich-
tungen vorhanden sein, die den besonderen Be-
triebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen
müssen regelmäßig gewartet werden.

9.2 Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zu-
gelassen sein und in ausreichender Anzahl an gut
sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle an-
gebracht sein.

9.3 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsange-
hörigen ist in der Bedienung der Feuerlöschein-
richtungen zu unterweisen.

9.4 Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschord-
nung aufzustellen und auszuhängen.

9.5 Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuer-
löscheinrichtungen sind nach der Benutzung un-
verzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Miss-
bräuchliche Benutzung ist verboten.

10 Kontrolle nach Arbeitsschluss

Nach Arbeitsschluß hat eine der Betriebsleitung
verantwortliche Person die Betriebsräume auf ge-
fahrdrohende Umstände zu kontrollieren.

Es ist besonders zu prüfen, dass
� alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,
� alle nicht benötigten elektrischen Anlagen aus-

geschaltet,
� an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorge-

nommen wurden, keine Brandgefahr vorhan-
den,

� die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und
� die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen

Brandausbruch gesichert sind.

3
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Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder
Festbinden) blockiert werden.

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkräften oder unterwiesenen
Personen zu errichten und zu betreiben.

In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen ist Rauchen und Umgang
mit Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen
dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht explosionsgeschützte
Elektrogeräte nicht verwendet werden.

Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind Schweiß-, Schneid-, Schleif- und
Aufheizarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der
Betriebsleitung zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu treffenden
Schutzmaßnahmen enthalten.

Feuerstätten (einschließlich Schornsteinen und Ofenrohren) und Heizeinrichtungen müssen
im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Benzin,
Petroleum, Spiritus, Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet
werden Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehene feuerbeständig abge-
trennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur
mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

�

�

Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist besondere Vorsicht geboten In
den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
(jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden Brennbare Flüssigkeiten sind in
sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwasserkanäle
geschüttet werden.

�

�

In den Packräumen darf leicht entflammbares Verpackungsmaterial (Holzwolle, Stroh, Papier,
Faserstoffe, Kunststoffolien, Schaumstoffe und dgl.) höchstens in der Menge eines
Tagesbedarfs vorhanden sein. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in nichtbrennba-
ren Behältern mit dichtschließendem Deckel aufzubewahren. Packräume und Lagerräume für
Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch Ofen, Strahler, Öl befeuerte Lufterhitzer)
beheizt werden.

Brennbare Abfälle sind täglich aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen (Lagerplatz) zu lagern.
Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel - keinesfalls in der
Arbeitskleidung - aufbewahrt werden Zigarettenasche und Abfälle, die noch Glut enthalten
können, sind in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.

�

Feuerlöscheinrichtungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich sein Jede Benutzung
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der
Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist
verboten.

�

Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräume
auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.
Es ist besonders zu prüfen, dass alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, alle nicht
benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, an Stellen, an denen Reparaturarbeiten
vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden, die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt
und die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.

� �

�

�

�
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1. Brennbare Behälter, wie Pappkartons, hölzerne und holzar-
tige Behälter sowie Kunststoffgefäße jeder Art, sind als
Aschesammelbehälter nicht zulässig. Das gleiche gilt für
Aschenbecher aus diesen Materialien.

2. Unzulänglich sind auch gläserne und keramische Sammel -
behälter. Sie sind schlag- und stoßempfindlich und außer-
dem besteht die Gefahr des Zerspringens bei Glimm -
bränden.

3. Bei der Verwendung dünnwandiger Metallbehälter, wie
Marmeladeneimer und Blechwannen, besteht die Gefahr
des Durchrostens sowie der Brandübertragung durch
Wärmestrahlung bei Bränden im Innern.

4. In vielen Fällen erfolgt die Brandauslösung durch Aufstellen
(auch vorschriftsmäßiger Behälter) in dunklen, unübersicht-
lichen Ecken von Räumen, in schrankähnlichen Einrich -
tungen (Schanktischen), auf brennbaren Fußböden sowie
in unmittelbarer Nähe brennbarer Gegenstände. Glim -
mende Reste können verschüttet werden.

5. Häufig entstehen Brände durch fahrlässigen Umgang mit
Zigarettenresten und offenem Feuer an Stellen mit einer
gefährlichen Anhäufung brennbaren Materials.

Beachte:

● Nur doppelwandige Metallbehälter mit selbsttätig
schließendem Deckel als Sammelbehälter zur Aufnahme
von Tabakresten verwenden.

● Einen voll einsehbaren Standort auf feuerfestem Unter -
grund mit einem seitlichen Mindestabstand von 50 cm von
brennbaren Bauteilen und Einrichtungsgegenständen
wählen.

● Nach Betriebsschluss sämtlicher Behälter außerhalb des
Gebäudes in Sammelbehälter entleeren. Gefährliche
Anhäufungen brennbaren Materials (Pappe und Papier)
erweisen sich als brandgefährlich.

Merkblatt für die Brandverhütung
Herausgegeben vom Verband der Schadenversicherer e.V., Köln
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Betrieblicher Brandschutz 
in Hotels und Gaststätten

In den letzten Jahren sind die Brände nach Zahl und Schadens höhe in Hotel- und Gaststättenbetrieben stark angestiegen.

Die technische Brandstättenuntersuchung hat zu der Feststel lung geführt, dass mehr als 90 Prozent dieser Brände durch unsach-
gemäße oder fahrlässige Handhabung von täglich benutzten Betriebsmitteln verursacht wurden. Dabei zeichneten sich folgende
Brandursachen als Schwerpunkte ab:

A. Fahrlässiger Umgang mit Aschenresten aller Art,  insbesondere glimmenden Tabakresten
Die weitaus häufigste Brandursache besteht in einer unsachgemäßen Aufbewahrung von Tabakresten.

VdS 2079 1.73 (bisher Form 2707)



1. Beim Einsetzen tropfnassen Bratgutes in heißes Fett erfolgt
ein spontanes Verdampfen des Wassers unter gleichzeiti-
gem Herausschleudern des Fettes, das sich an in der Nähe
befindlichen offenen Flammen entzünden kann.

2. In nicht ausgeschalteten Geräten kann es nach
Betriebsschluss infolge Überhitzen des Fettes zu einer
starken Herabsetzung des Flamm- und Brennpunktes
kommen. Es besteht die Gefahr einer Selbstentzündung.

3. Die gleiche Gefahr besteht bei stark gealterten Fetten und
bei Ablagerungen von Ölschlamm- und Bratgutresten an
den Wandungen der Fritüren.

4. Fettreste aus Fritüren, insbesondere auf Lappen, die zum
Reinigen der Geräte benutzt wurden, besitzen ebenfalls
eine starke Neigung zur Selbstentzündung.

B. Fahrlässiger Umgang mit Koch-, Heiz-, Wärmegeräten und dergleichen, insbesondere in
Küchenbetrieben
Die häufigste Brandursache im Küchenbetrieb stellt der unsachgemäße Umgang mit Siedefettgeräten (Fritüren) dar.

Beachte:

● Nur trockenes Bratgut in heißes Siedefett einsetzen.

● Brat- und Backgeräte sowie sämtliche anderen elektrisch- und gasbetriebenen Geräte nach Gebrauch ausschalten
(spannungslos machen).

● Stark braunverfärbtes Fett auswechseln, Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den Heizwendeln restlos entfernen. Das
dabei anfallende, unbrauchbare Fett und die zum Reinigen benutzten Lappen nur kurzfristig in zulässigen Behältern aufbewahren
und nach Betriebsschluss aus dem Gebäude entfernen.















Regeln für die Ausrüstung von
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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Vorbemerkung

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit

■ dem Bundesverband der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV),

■ dem Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI) und

■ dem Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV)

erarbeitet.

Erläuternde Hinweise und Ergänzungen zur Text-
fassung der ZH1/201 (Stand April 1994, aktualisiert
1996) durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und den Bun-
desverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
erscheinen hier im Blaudruck.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Regeln finden Anwendung bei der Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur
Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Unter Sachwertschutz-Gesichtspunkten müssen

■ die Minderung von Löschmittelschäden durch
die richtige Auswahl der Löschmittel sowie

■ die objektbezogene Auswahl des Löschgerätes

verstärkte Berücksichtigung finden.

1.2 Diese Regeln finden keine Anwendung in Be-
reichen, die durch besondere gesetzliche Bestim-
mungen geregelt sind.

Dies sind z.B.

■ Anlagen, die der Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) unterliegen,

■ Garagen, die den Garagenverordnungen der
Länder unterliegen,

■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte mit
Betriebserlaubnis.

Hinweis: Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung dürfen Halonlöscher nur noch mit Ausnahme-
genehmigung eingesetzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerlöscher im Sinne dieser Regeln sind
tragbare Feuerlöscher und ohne eigenen Kraftan-
trieb fahrbare Löschgeräte.

Andere geeignete Löscheinrichtungen wie Wand-
hydranten oder Sonderwandhydranten (z.B.
Schaum-/Wasserwandhydrant) können im Rah-
men der Bemessung berücksichtigt werden.

Ortsfeste Löschanlagen gehören nicht zu diesen
Löscheinrichtungen.

2.2 Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feu-
erlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer
maximalen Löschmittelmenge zu löschen.

Siehe DIN EN 3-4 “Tragbare Feuerlöscher; Füll-
mengen, Mindestanforderungen an das Löschver-
mögen”.

Das Löschvermögen ist auf Feuerlöschern als Lei-
stungsklasse nach DIN EN 3-5 “Tragbare Feuerlö-
scher; Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen”
aufgedruckt.

Muster einer Beschriftung siehe Anhang 3.

Regeln für die Ausrüstung von
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2.3 Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte
Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähig-
keit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu
vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlö-
scher zu addieren.

2.4 Arbeitsstätten im Sinne dieser Regeln sind
insbesondere

■ Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich Aus-
bildungsstätten,

■ Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im
Freien,

■ Baustellen,
■ Verkaufsstände im Freien, die im Zusammen-

hang mit Ladengeschäften stehen,
■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte

auf Binnengewässern.

Zur Arbeitsstätte gehören auch

■ Verkehrswege,
■ Lager-, Maschinen- und Nebenräume,
■ Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räu-

me für körperliche Ausgleichsübungen,
■ Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitär-

räume),
■ Sanitätsräume.

Für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern gelten unter Umständen be-
sondere gesetzliche Vorschriften.

2.5 Sachkundiger für die Prüfung von Feuerlö-
schern ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Feuerlöscher hat und mit den
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er
den funktionssicheren Zustand von Feuerlöschern
beurteilen kann.

Anforderungen an Sachkundige für tragbare Feu-
erlöscher siehe DIN 14 406-4 “Tragbare Feuerlö-
scher; Instandhaltung”.

Für fahrbare Feuerlöschgeräte siehe § 32 Druck-
behälterverordnung mit zugehörigen Technischen
Regeln Druckbehälter TRB 502 “Sachkundiger
nach § 32 DruckbehV”.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeitsstätten sind nach den Bestimmungen
dieser Regeln mit Feuerlöschern auszurüsten.

3.2 Feuerlöscher müssen nach den Bestimmun-
gen dieser Regeln und im übrigen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend
beschaffen sein, betrieben und geprüft werden.
Abweichungen von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sind zulässig, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die im Anhang 5 aufgeführten Vorschriften und Re-
geln.

3.3 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen
Lösungen schließen andere, mindestens ebenso
sichere Lösungen nicht aus, die auch in techni-
schen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ihren Niederschlag gefunden haben können.

3.4 Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelas-
sen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche
Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfbe-
richten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfun-
gen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderun-
gen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.
Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfül-
len.

4 Bauarten, Eignung und Anzahl
der Feuerlöscher

4.1 Bauartzulassung

Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zuge-
lassen sein  sowie  das Zulassungskennzeichen
tragen.

Prüfungen und Anforderungen siehe DIN EN 3
“Tragbare Feuerlöscher”.

Siehe auch Abschnitt 3.4.

Feuerlöscher, die vor Veröffentlichung der
DIN EN 3 in Verkehr gebracht wurden, sind nach
DIN 14 406-1 “Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
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Bauarten, Anforderungen“ und DIN 14 406-2 ”Trag-
bare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typ-
prüfung“ zugelassen worden.

DIN 14 406-1 und -2, Ausgaben Februar 1983, sind
nach Erscheinen von DIN EN 3 im April 1991 zu-
rückgezogen worden. Sie können jedoch unter
Angabe des Ausgabedatums noch vom Beuth Ver-
lag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, be-
zogen werden.

Werden in bestimmten Bereichen ausschließlich
Feuerlöscher nach DIN 14 406 eingesetzt, kann
weiterhin Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 4.2 der vorhergehenden Ausgabe Januar
1978 der bisherigen Sicherheitsregeln, die als An-
hang 4 abgedruckt sind, angewendet werden; sie-
he auch Anhang 2.

4.2 Eignung von Feuerlöschern

Feuerlöscher müssen entsprechend der Tabelle 1
für ihren Einsatzzweck geeignet sein.

4.3 Feuerlöscherbauarten, Löschvermö-
gen und Löschmitteleinheit

Für die Einstufung eines Feuerlöschers ist
DIN EN 3 “Tragbare Feuerlöscher” zu beachten.

Nach DIN EN 3 ist nicht mehr die Löschmittelmen-
ge, sondern das Löschvermögen für die Einstufung
eines Feuerlöschers maßgeblich.

Das Löschvermögen wird als Leistungsklasse
durch Zahlen-Buchstaben-Kombinationen ange-
geben,  die auf  den Feuerlöschern  aufgedruckt
sind. Die Zahl bezeichnet das Löschobjekt, der
Buchstabe die Brandklasse; siehe Anhang 3. Je
nach Leistung des Gerätes und des Löschmittels

Tabelle 1: Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck

Arten von Feuerlöschern

Brandklassen nach DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste, glut-
bildende Stoffe

Flüssige oder
flüssig-

werdende Stoffe

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck

Brennbare
Metalle (Einsatz

nur mit
Pulverbrause)

Pulverlöscher mit ABC-
Löschpulver ■ ■ ■ -

Pulverlöscher mit BC-
Löschpulver - ■ ■ -

Pulverlöscher mit Metall-
brandpulver - - - ■

Kohlendioxidlöscher *) - ■ - -

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

■ - - -

Wasserlöscher mit Zusät-
zen, die in Verbindung
mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B
löschen

■ ■ - -

Schaumlöscher ■ ■ - -

■ geeignet - nicht geeignet
*)Auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten nicht zulässig.
Insbesondere in kleinen Räumen sind die Aspekte des Personenschutzes zu beachten.
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kann das gleiche Löschvermögen auch mit einer
geringeren Löschmittelmenge erreicht werden, als
der in DIN EN 3 angegebenen Maximalmenge.

Bei Feuerlöschern nach DIN 14 406 ist die Einstu-
fung nur nach der Löschmittelmenge möglich; sie-
he Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.

Beispielsweise wird für die Zulassung eines ABC-
Pulverlöschers mit 6 kg Füllmenge ein Löschver-
mögen von 21 A 113 B gefordert. Dieses Lösch-
vermögen kann ein entsprechend ausgerüsteter
4-kg-Löscher ebenfalls erreichen. Unabhängig von
der Füllmenge ist das Löschvermögen beider Ge-
räte gleich.

Das Löschvermögen nach DIN EN 3 kann nicht
addiert werden. Deshalb wird als Hilfsgröße die
“Löschmitteleinheit LE” eingeführt. Den Feuerlö-
schern wird eine bestimmte Anzahl von LE zuge-
ordnet. Die vorstehend im Beispiel genannten Feu-
erlöscher von 4 kg bzw. 6 kg haben die gleichen
Löschmitteleinheiten.

Beispiel für die Beschriftung siehe Anhang 3.

Werden Feuerlöscher für die Brandklassen A und
B eingesetzt und haben sie für die Brandklassen
unterschiedliche Löschmitteleinheiten LE, ist der
niedrigere Wert anzusetzen.

4.4 Brandgefährdung

Betriebsbereiche sind je nach Brandgefährdung
in eine der folgenden Brandgefährdungsklassen
einzustufen:

1. geringe Brandgefährdung
2. mittlere Brandgefährdung
3. große Brandgefährdung

Geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur
geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung
bieten und wenn im Falle eines Brandes mit gerin-
ger Brandausbreitung zu rechnen ist.

Mittlere Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für  die
Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große
Brandausbreitung inderAnfangsphasezuerwarten
ist.

Große Brandgefährdung liegt vor, wenn

■ durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und
durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnis-
se große Möglichkeiten für eine Brandentste-
hung gegeben sind

und

■ in der Anfangsphase mit großer Brandausbrei-
tung zu rechnen ist

oder

■ eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brand-
gefährdung nicht möglich ist.

Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen
zur Brandgefährdung siehe Tabelle 3.

Für industrielle und gewerbliche Bereiche, die in
der Tabelle 3 nicht aufgeführt sind, empfiehlt sich
eine Einstufung der Brandgefährdung nach den
Brandgefahrenklassen der VdS-Richtlinien für
Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
(VdS 2092):

■ geringe Brandgefährdung: BG 1 und BG 4.1
■ mittlere Brandgefährdung: BG 2 und BG 4.2
■ große Brandgefährdung: BG 3 u. BG 4.3 / 4.4

Tabelle 2:  Löschmitteleinheiten LE und Feuer-
löscherarten nach DIN EN 3

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

A B

1 5 A 21 B

2 8A 34 B

3 55 B

4 13 A 70 B

5 89 B

6 21 A 113 B

9 27 A 144 B

10 34 A

12 43 A 183 B

15 55 A 233 B
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Tabelle 3: Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung.
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen.

1. Verkauf, Handel, Lagerung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Lager mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit
geringem Verpackungsanteil

• Verkaufsräume mit nichtbrenn-
baren Artikeln, z.B. Getränke,
Pflanzen und Frischblumen,
Gärtnereien, Lager mit nicht-
brennbaren Stoffen und
geringem Verpackungsanteil

• Lager mit brennbarem Material
• Holzlager im Freien
• Verkaufsräume mit brennbaren

Artikeln, z.B. Buchhandel, Radio-
Fernsehhandel, Lebensmittel,
Textilien, Papier, Foto, Bau-
Heimwerkermarkt, Bäckereien

• Chemischreinigung
• Ausstellung/Lager für Möbel
• Lagerbereich für Leergut und

Verpackungsmaterial
• Reifenlager

• Lager mit leicht entzündlichen
bzw. leicht entflammbaren
Stoffen

• Speditionslager
• Lager mit Lacken und

Lösungsmitteln
• Altpapierlager
• Baumwollager, Holzlager,

Schaumstofflager

2. Verwaltung, Dienstleistung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Eingangs- und Empfangshallen
von Theatern, Verwaltungs-
gebäuden

• Arztpraxen
• Anwaltspraxen
• EDV-Bereiche ohne Papier
• Bürobereiche ohne Akten-

lagerung
• Büchereien

• EDV-Bereiche mit Papier
• Küchen
• Gastbereiche mit Hotels,

Pensionen
• Bürobereiche mit Aktenlagerung
• Archive

• Kinos, Diskotheken
• Theaterbühnen
• Abfallsammelräume

3. Industrie

geringe Brandgefährdung mittere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Ziegelei, Betonwerk
• Herstellung von Glas und

Keramik
• Papierherstellung im Naßbereich
• Konservenfabrik
• Herstellung elektrotechnischer

Artikel/Geräte
• Brauereien/Getränke
• Stahlbau
• Maschinenbau

• Brotfabrik
• Leder- und Kunstoffverarbeitung
• Herstellung von Gummiwaren
• Kunststoff-Spritzgießerei
• Kartonagen
• Montage von Kfz/Haushalts-

großgeräten
• Baustellen ohne Feuerarbeiten

• Möbelherstellung, Spanplatten-
herstellung

• Webereien, Spinnereien
• Herstellung von Papier im

Trockenbereich
• Verarbeitung von Papier
• Getreidemühlen und Futtermittel
• Baustellen mit Feuerarbeiten
• Schaumstoff- und Dach-

pappenherstellung
• Verarbeitung von brennbaren

Lacken und Klebern
• Lackier- und Pulverbeschich-

tungsanlagen und -geräte
• Raffinerien
• Öl-Härtereien
• Druckereien
• Petrochemische Anlagen
• Verarbeitung von brennbaren

Chemikalien

4. Handwerk

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Gärtnerei
• Galvanik
• Dreherei
• mechanische Metallbearbeitung
• Fräserei
• Bohrerei
• Stanzerei

• Schlosserei
• Vulkanisierung
• Leder/Kunstleder und

Textilverarbeitung
• Backbetrieb
• Elektrowerkstatt

• Kfz-Werkstatt
• Tischlerei/Schreinerei
• Polsterei
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4.5 Anzahl der bereitzustellenden Feuer-
löscher und deren Aufstellung

4.5.1 Feuerlöscher müssen nach Art und Umfang
der Brandgefährdung und der Größe des zu schüt-
zenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitge-
stellt sein.

4.5.2 Die für einen Bereich erforderliche Anzahl
von Feuerlöschern mit dem entsprechenden
Löschvermögen für die Brandklassen A und B sind
nach den Tabellen 2 und 4 zu ermitteln. Zunächst
sind - ausgehend von der Brandgefährdung und
der Grundfläche - nach Tabelle 4 die Löschmitte-
leinheiten zu ermitteln. Aus Tabelle 2 kann die
entsprechende Art, Anzahl und Größe der Feuer-
löscher entnommen werden, wobei die Summe
der Löschmitteleinheiten der aus der Tabelle 4 ent-
nommenen Zahl entsprechen muß.

4.5.3 Falls erforderlich, können zusätzlich entwe-
der größere fahrbare Löschgeräte der zugehöri-
gen Brandklasse, z.B. fahrbare Pulverlöschgeräte,
fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte, Schaumlösch-
geräte für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum, Wandhydranten oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen eingesetzt werden.

Der Einsatz zusätzlicher fahrbarer Löschgeräte
oder die Installation von ortsfesten Löscheinrich-
tungen als Objekt- und/oder Raumschutz ergibt
sich aus den Einsatzgrenzen von Feuerlöschern.
Diese Einsatzgrenzen sind bedingt durch die ge-
ringe Menge des Löschmittels und die einge-
schränkte Wurfweite sowie die ausschließliche
Löschwirksamkeit in der Brandentstehungsphase.
Insbesondere in den nachfolgenden Fällen sollte
geprüft werden, ob allein durch Feuerlöscher/
Wandhydranten der notwendige Brandschutz er-
reicht werden kann:

■ Bereiche ohne ständig anwesendes Personal
■ Bereiche mit großer Ausdehnung
■ hohe und/oder kompakte Läger (Hochregal-

/Blockläger)
■ Stoffe und Waren, die zu einer schnellen Brand-

ausbreitung führen
■ besonders explosionsgefährdete Bereiche
■ Bereiche mit erhöhter Brandstiftungsgefähr-

dung

4.5.4 Zur allgemeinen Brandbekämpfung dürfen
Pulverlöscher mit einem Inhalt bis einschließlich
2 kg nicht verwendet werden.

4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten -
sofern geeignet - Feuerlöscher mit Wasser, mit
Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht
gezogen werden.

Das kann der Fall sein bei:

■ Verkaufsräume, Handel und deren Läger
(ausgenommen Bereiche mit brennbaren Flüs-
sigkeiten)

■ Büros und Verwaltung, Dienstleistung
■ Läger für z.B.:

- Lebensmittel
- Pharmazeutika
- elektrische und elektronische Bauteile

■ Gewerbe und Industrie, z.B. der Branchen:
- Holz
- Papier
- Nahrungsmittel
- Pharmazie

■ EDV-Nebenbereiche

In EDV-Anlagen (Groß-EDV) wird der Einsatz von
Kohlendioxidlöschern empfohlen.

4.5.6 Treten Brandgefahren durch gasförmige
Stoffe oder brennbare Metalle auf, sind diese Be-
reiche nach den betrieblichen Erfordernissen
durch Feuerlöscher zu schützen, die auch für die
Brandklasse C bzw. D zugelassen sind.

Tabelle 4: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit
von Grundfläche und Brandgefährdung

Grund-
fläche
bis m2

geringe
Brandge-
fährdung

mittlere
Brandge-
fährdung

große
Brandge-
fährdung

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

je weite-
re 250 6 12 18
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4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern können andere geeignete Feuer-
löscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berück-
sichtigt werden. Davon ausgenommen sind orts-
feste Löschanlagen.

Wandhydranten können unter den folgenden Vor-
aussetzungen bei der Ausrüstung von Arbeitsstät-
ten mit Feuerlöschern berücksichtigt werden:

1. das Löschmittel ist für die angetroffene Brand-
klasse geeignet (siehe Tabelle 1)

2. es handelt sich bei den in Frage kommenden
Systemen um Wandhydranten mit formbestän-
digem Schlauch oder gleichwertiger Einrich-
tung

3. eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung dieser Wandhydranten unter-
wiesen

Die Anrechnung von Wandhydranten erfolgt nach
folgenden Kriterien:

1. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che von 0 - 400 m2 erfolgt keine Anrechnung
von Wandhydranten; die Ausstattung mit Feu-
erlöschern erfolgt gemäß Tabelle 4

2. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che > 400 m2 können bis zu 1/3 der nach Ta-
belle 4 erforderlichen Löschmitteleinheiten
durch Wandhydranten ersetzt werden; hierbei
entspricht ein Wandhydrant 18 Löschmittelein-
heiten

Von dieser Regelung kann abgewichen werden,
wenn durch brandschutztechnische oder organi-
satorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewährleistet ist.
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Bei Wandhydranten kann die durch die
Schlauchlänge vorgegebene Einsatzfläche ange-
rechnetwerden,wobeieinschränkendeHindernis-
se, z.B. Einbauten, Großmaschinen, zu berück-
sichtigen sind. Bei anderen alternativen Löschein-
richtungen kann entsprechend dem Löschver-
mögen die Grundfläche um diese durch Zusatz-/
Alternativmaßnahmen geschützte Fläche reduziert
werden.

Auf einen Grundschutz mit Feuerlöschern kann
auch in Bereichen, die durch Alternativmaßnah-
men geschützt sind, nicht verzichtet werden. Wenn
durch brandschutztechnische oder organisatori-
sche Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf ande-
re Weise gewährleistet ist, kann der Grundschutz
mit Feuerlöschern auf 1/4 der theoretisch ermittel-
ten Löschmitteleinheiten reduziert werden.

4.5.8 In jedem Geschoß ist mindestens 1 Feuer-
löscher bereitzustellen.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig in der Arbeitsstät-
te verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feu-
erlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlö-
scher zu “Stützpunkten” zusammenzufassen bzw.
Großlöschgeräte zur Verfügung zu stellen.

4.5.9 Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und
im Brandfall leicht zugänglichen Stellen ange-
bracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und
Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Stellen,
an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen
durch das Brandschutzzeichen F04 “Feuerlösch-
gerät” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muß der
UVV “Sicherheits- und Gesundheitskennzeich-
nung am Arbeitsplatz” (VGB 125) entsprechen.

Anmerkung:Feuerlöschersolltennursohochüber
dem Fußboden angeordnet sein, daß auch kleinere
Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Hal-
terung entnehmen können. Als zweckmäßig hat
sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.

Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar angebracht,
kannaufeinezusätzlicheKennzeichnungverzichtet
werden.

Standortwahl und Montage der Feuerlöscher
(siehe Abbildung 1)

Geeignete Standorte sind z.B.

■ Fluchtwege,
■ Gefahrenschwerpunkte (z.B. an Maschinen),
■ Ausgänge (Eingänge) und
■ Treppenräume.

Ungeeignete Standorte sind z.B.

■ gefangene Räume,
■ unterhalb von Treppenaufgängen,
■ unübersichtliche Mauernischen ohne Hinweis-

markierung und
■ Orte, wo Materialien abgestellt oder gestapelt

werden können.

Die Abstände zwischen den Aufstellungsorten soll-
ten 30 m nicht überschreiten, wobei die baulichen
Gegebenheiten bei der Anbringung berücksichtigt
werden können.

b
a
b

c

a = 10 cm oder 18 cm
b = 10 cm
c = 80 cm bis 120 cm

Abbildung 1: Montage von Feuerlöschern und
Kennzeichnung von Feuerlöscherstandorten
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4.6 Einsatz in staubexplosions-
gefährdeten Bereichen

Feuerlöscher zum Einsatz in staubexplosionsge-
fährdeten Bereichen (Zone 11) müssen mit Pulver-
brausen bzw. Sprühdüsen ausgerüstet sein, die
das Aufwirbeln abgelagerten Staubes beim Lö-
schen verhindern.

Siehe “Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispiel-
sammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-
RL)” (ZH1/10).

5 Betrieb

5.1 Feuerlöscher sind funktionsfähig zu erhalten.

5.2 Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung von Feuerlöschern zu unterwei-
sen.

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen,
empfiehlt es sich, in regelmäßigenAbständen prak-
tische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhal-
ten.

5.3 Bei der Bekämpfung von Feuer und Glimm-
bränden in staubexplosionsgefährdeten Berei-
chen (Zone 11) ist darauf zu achten, daß abgela-
gerter Staub nicht durch den Löschmittelstrahl
aufgewirbelt wird. Hierzu sind z.B. Pulverlöscher
mit Pulverbrausen, Naßlöscher mit Sprühdüsen
oder Schaumlöscher zu verwenden.

Die unter 5.1 bis 5.3 genannten Regeln gelten
analog auch für alternative Löscheinrichtungen.

5.4 Beim Einsatz von Feuerlöschern müssen zu
elektrischen    Anlagen    mit Spannungen    bis
1000 Volt folgende Sicherheitsabstände eingehal-
ten werden:

■ bei Wasserlöschern mit Vollstrahl
und Schaumlöschern

3 m

■ bei Wasserlöschern mit Sprühstrahl 1 m
■ bei Pulverlöschern 1 m
■ bei Kohlendioxidlöschern 1 m

Beim Einsatz von Feuerlöschern in Bereichen mit
höherer Spannung siehe DIN VDE 0132 “Brandbe-
kämpfung im Bereich elektrischer Anlagen”.

Gefahrenhinweise / Einsatzbeschränkungen nach
DIN VDE 0132:

■ Niederspannungsanlagen (bis 1000 V)
Schaum darf grundsätzlich nur bei span-
nungsfreien Anlagen eingesetzt werden; er-
forderlichenfalls sind auch benachbarte Anla-
gen spannungsfrei zu machen. Ausgenommen
von dieser Beschränkung ist der Einsatz typge-
prüfter und für die Verwendung in elektrischen
Anlagen zugelassener Löschgeräte.

■ Hochspannungsanlagen (über 1000 V)
Schaum darf ohne Ausnahmen nur bei span-
nungsfreien Anlagenteilen eingesetzt wer-
den; erforderlichenfalls sind auch benachbarte
Anlagenteile spannungsfrei zu machen.

6 Prüfung

Siehe auch Abschnitt 3.4.

6.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß
Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle
2 Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft wer-
den. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nach-
weis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer
Prüfplakette erbracht werden.

Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspru-
chung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeit-
abstände erforderlich sein.

6.2 Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt,
die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers
nicht mehr gewährleisten, hat der Unternehmer zu
veranlassen, daß der Feuerlöscher instandgesetzt
oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt
wird.

Ausführung und Anforderung siehe DIN 14 406-4
“Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.

Die unter 6.1 und 6.2 genannten Forderungen
gelten analog auch für alternative Löscheinrichtun-
gen.

7 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln (ZH1/201) sind anzuwenden ab
1. April 1994. Sie ersetzen die “Sicherheitsregeln
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern” (ZH 1/201) vom Januar 1978.

Sie ersetzen gleichzeitig die “Regeln für die Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern”
(VdS 2001) vom Juli 1995.

VdS 2001 : 1998-03 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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Anhang 1

Rechenbeispiele

A) Allgemeines Lösungsschema:

■ 1. Schritt: Ermittlung der Brandklassen
■ 2. Schritt: Ermittlung der Brandgefährdung

nach Tabelle 3
■ 3. Schritt: Festlegung der Löschmitteleinheiten

(LE) nach Tabelle 4
■ 4. Schritt: Anzahl der  Feuerlöscher  entspre-

chend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Ta-
belle 2

B) Rechenbeispiele

Beispiel 1: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 500 m², mittlere Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 500 m² - 42 LE.
■ Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-

mögen 21 A 113 B, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 6 LE entspricht. Es sind demnach 42 LE
geteilt durch 6 = 7, also 7 Feuerlöscher dieser
Bauart erforderlich.

Beispiel 2: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 700 m², geringe Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 700m² - 27 LE. Die Tabelle
des Anhangs 2 ergibt 6 LE für PG 6,

■ 12 LE für PG 12 bzw. 3 LE für S 10. Es kön-
nen also gewählt werden:
- 27 geteilt durch 6 ⇒ 5 Feuerlöscher PG 6
oder
- 27 geteilt durch 12 ⇒ 3 Feuerlöscher PG 12
oder
- 27 geteilt durch 3 ⇒ 9 Feuerlöscher S 10

Beispiel 3: Brandklassen A und B

■ Anwendung für Feuerlöscher verschiedener
Arten.

■ Betriebsbereich 2000 m², große Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 2000 m² - 180 LE.
■ Für diesen Bereich stehen folgende Feuerlö-

scher nach DIN 14 406 zur Verfügung:
- 8 Pulverlöscher PG 6 8 x  6 LE = 48 LE
- 5 Pulverlöscher PG 12 5 x 12 LE = 60 LE
- 10 Schaumlöscher S 10
(für Brandklassen A und B) 10 x  3 LE = 30 LE

■ Mit diesen Feuerlöschern sind 138 LE abge-
deckt. Es  fehlen  noch Feuerlöscher für 180
minus 138 = 42 LE. Werden hierfür Feuerlö-
scher der Bauart 21 A 113 B eingesetzt, wären
noch 42 geteilt durch 6 = 7, also 7 zusätzliche
Feuerlöscher dieser Bauart zu beschaffen.

Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern VdS 2001 : 1998-03
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Anhang 2

Feuerlöscher nach DIN 14 406

Feuerlöscher nach DIN 14 406 können allein oder
mit EN-Feuerlöschern zusammen verwendet wer-
den, wenn die Zuordnung der DIN-Löscher nach
dieser Tabelle erfolgt.

BeiVerwendungfahrbarerFeuerlöschergilt folgen-
de Regelung:

■ PG 50 ⇒ 4 x PG 12 ⇒ 48 LE.
■ K 30 ⇒ 5 x K 6 ⇒ 15 LE.

Anhang 3

Muster für eine Beschriftung

Zusätzlich kann auf den Feuerlöscher folgender
Hinweis angebracht werden:

Dieses Gerät entspricht 12 LE für Brandklas-
sen A und B nach ZH 1/201

LE
Feuerlöscher nach DIN 14 406

A B A und B

1 K 2

2 PG 2, W 6*) P 2 PG 2

3 K 6, S 10 S 10

4 W 10, S 10

5

6 PG 6 P 6 PG 6

9

10 PG 10*) PG 10 *)

12 PG 12 P 12 PG 12

15

*) TGL- Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern
gleichzustellen

A B C

FEUERLÖSCHER
12 kg ABC-Pulver

43 A 183 B C

1 Ventil voll
aufdrehen

2 Löschpistole
betätigen

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1 m

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft

überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 12 kg ABC

Treibmittel : 280 g CO2 Nr. der Anerkennung: DIN EN 3

G 12 RTyp:

Funktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:

VdS 2001 : 1998-03 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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Anhang 4

Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der
vorhergehenden Ausgabe vom Januar 1978 der
bisherigen Sicherheitsregeln

4.2 Bauarten und Eignung

Zugelassene tragbare Feuerlöscher1)

Arten und
Füllmengen

Löscher-
größen

Löscher-
bauart2)

Brandklassen DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste,
glut-

bildende
Stoffe

Flüssige
Stoffe

Gasförmige
Stoffe,

auch unter
Druck

brennbare
Metalle

Pulverlöscher
mit ABC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

PG 6
PG 12

n

n

n

n

n

n

-
-

Pulverlöscher
mit BC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

P 6
P 12

-
-

n

n

n

n

-
-

Pulverlöscher
mit Metallbrand-
löschpulver (12 kg)

IV PM 12 - - - n

Kohlensäureschnee-
und -nebellöscher3) (6 kg) II K 6 - n - -

Kohlensäuregas-
löscher (6 kg) II K 6 - - n -

Halonlöscher3)

(4 kg und 6 kg)
II
III

HA 4
HA 6

-
-

n

n

-
-

-
-

Wasserlöscher4) (10 l) III W 10 n - - -

n geeignet - nicht geeignet

1) Außer den genannten Löschern gibt es Sonderlöscher, die nur für Sonderzwecke zugelassen und vorzusehen sind, z.B. für den Schutz von
Personenkraftwagen.

2) Zu diesen Angaben kommen weitere, z.B. für das Treibmittel; bei Wasserlöschern zusätzlich für die Frostbeständigkeit.
3) Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (siehe DIN 14 406 und 14 270); siehe Hinweis zu Abschnitt 1.2.
4) Nicht zu verwenden in elektrischen Anlagen, für die nach VDE 0132 besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
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4.3 Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher

Feuerlöscher sind je nach der Brandgefahr und
der Größe der Arbeitsstätte in ausreichender An-
zahl entsprechend nachstehender Tabelle bereit-
zustellen, wobei andere als die in der Tabelle in
Abschnitt 4.2genanntenLöscheinrichtungen,aus-
genommen ortsfeste Feuerlöschanlagen, berück-
sichtigt werden können.

Für den Umfang einer Brandgefahr gibt die Tabelle
nur Richtwerte. Besondere Brandgefahren sind
entsprechend zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zahlen gelten für Löscher der
Größe IV (z.B. 12 kg Löschpulver).

Werden kleinere Löscher bereitgestellt, so sind
anstelle eines Feuerlöschers der Größe IV mehrere
Feuerlöscher bereitzustellen, deren Löschmittel-
menge der Größe IV entspricht.

Die Brandklassen nach 4.2 sind zu beachten.

Vgl. § 43 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift
“Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1):

“(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuer-
löscheinrichtungen der Art und Größe des Betrie-
bes entsprechend bereitzustellen und gebrauchs-
fertig zu erhalten. Sie dürfen durch Witterungsein-
flüsse, Vibrationen oder andere äußere
Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht be-
einträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feu-
erlöscheinrichtungen müssen jederzeit schnell
und leicht erreichbar sein.”

Ergibt die Tabelle eine größere Anzahl erforderli-
cher Feuerlöscher, so können mehrere dieser Lö-
scher durch fahrbare Löschgeräte ersetzt werden.

Deren Löschmittelart und -menge muß der der
ersetzten Feuerlöscher entsprechen.

In jedem Geschoß sollen im Falle a) mindestens
ein, im Falle b) und c) mindestens zwei Feuerlö-
scher vorhanden sein.

In besonders brandgefährlichen Bereichen, z.B. in
Lackieranlagen, Trocknungsanlagen usw., kön-
nen zusätzlich entweder größere fahrbare Lösch-
gerätederzugehörigen Brandklasse ,z.B. fahrbare
Pulverlöschgeräte (50 und 250 kg Inhalt), fahrbare
Kohlensäure-Löschgeräte (30 bis 240 kg Inhalt),
Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von
Schwer-, Mittel- und Leichtschaum oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen, erforderlich werden.

Umfang der Brandgefahr
Anzahl der

Löscher
Größe IV

ausreichend für
Arbeitsstätte mit einer

Grundfläche bis

für größere Arbeitsstätten
zusätzlich

a) geringe Brandgefahr
z.B. mechanische
Werkstatt

1 50 m2 -

2 150 m2 1 Löscher je
weitere 400 m2

b) mittlere Brandgefahr
z.B. Bürobereiche und
Materiallager mit
geringer Brandlast

1 50 m2 -

2 100 m2 1 Löscher je
weitere 200 m2

c) größere Brandgefahr
z.B. Betriebsbereiche
und Materiallager mit
hoher Brandlast

2 50 m2 2 Löscher je
weitere 200 m2
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Anhang 5

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachten-
den einschlägigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.3:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver-
ordnung - ArbStättV) (ZH 1/525) mit Arbeitsstätten-
Richtlinien (ASR)

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehäl-
ter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung -
DurckbehV) (ZH 1/400) mit zugehörigen Techni-
schen Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere
TRB 502 Sachkundiger nach § 32 DruckbehV

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehöri-
gen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 “Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK -”
(ZH 1/401)

2. Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz (VBG 125)

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL)
(ZH 1/10)

4. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straße, 10787 Berlin

DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz

DIN 14 406-1 Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
Bauarten, Anforderungen

DIN 14 406-2 Tragbare Feuerlöscher; Brand-
schutztechnische Typprüfung

DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher

DIN EN 2 Brandklassen

5. VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Postfach
122305, 10625 Berlin

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elek-
trischer Anlagen

6. VdS-Regeln

Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln,
Fax: (0221) 77 66-109

VdS 2092 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Pla-
nung und Einbau
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Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gel-
ten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.

-

-
-

1 Pflichten des
Versicherungsnehmers

1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Um-
bau- und Instandsetzungsarbeiten an elektri-
schen Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Ar-
beiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu
übertragen, dass sie gesetzliche und behördliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen,
die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
einhält und dies schriftlich bestätigt (s.a. Bestäti-
gung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und
Teil 630).

1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sor-
gen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die sei-
ne elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzli-
chen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und
3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.

1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in an-
gemessenen Zeitabständen mit der Handhabung
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.

1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unter-
richtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neu-
en Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen

gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer an-
zupassen sind (s.a. 3.2).

1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind jähr-
lich mindestens einmal durch einen VdS-aner-
kannten Sachverständigen zum Prüfen elektri-
scher Anlagen zu prüfen. Mängel müssen durch
eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachver-
ständigen gesetzten Frist beseitigt werden.

2 Errichten elektrischer Anlagen

2.1 Hausanschlüsse3

Hausanschlusskabel dürfen weder durch explo-
sionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden
noch in solche münden. In feuergefährdeten5 Be-
triebsstätten ist, soweit unter den betrieblichen
Umständen möglich, ebenso wie in explosionsge-
fährdeten Betriebsstätten zu verfahren.

2.2 Verteiler

Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Ver-
teiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinver-
teiler und Zählerschränke sind aus brandschutz-
technischen Gründen

■ Verlustleistung der einzubringenden elektri-
schen Betriebsmittel,

■ Schutz- und Installationsart des Gehäuses,
■ Umgebungstemperatur und
■ Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.

Es werden unterschieden, vom

■ Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahte-
te Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen), die vom Errichter elektri-
scher Anlagen nicht geändert werden dürfen.

VdS 2046 : 2008-01 (10)
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■ Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte
elektrische Verteiler, die nach Herstelleranga-
ben ohne weitere Einschränkung für die Bestü-
ckung und Verdrahtung von ihm freigegeben
sind (TSK).

■ Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teil-
weise zusammengebaute elektrische Verteiler
(PTSK = Partiell typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen).

Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Ver-
teiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Nor-
men (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfang-
reiche Anforderungen enthalten. Die Herstellung
elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g.
Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und
ausgebildete Elektrofachkräfte voraus.

Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwäh-
len, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwor-
tung übernimmt.

Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Er-
richter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die
Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.

2.3 Hauptschalter

Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuer-
gefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen,
und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittswei-
se, durch einen Schalter (Hauptschalter) von der
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden kön-
nen. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle
außerhalb der Betriebsstätten anzubringen. Als
Hauptschalter können auch Einrichtungen zum
Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung und
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfeh-
lerstrom) I�n < 300 mA verwendet werden, wenn
diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Hersteller-
angaben).

2.4 Schaltpläne und Unterlagen

Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätz-
lich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfüg-
bar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art,
Umfang und Nutzung der Anlage.

2.5 Überspannungsschutz

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannun-
gen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungs-
schutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.

2.6 Steckvorrichtungen

Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zuläs-
sig.

2.7 Fehlerstromschutz-Einrichtungen

Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtun-
gen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch
Differenzströme (Fehlerströme) mit Gleichstrom-
komponenten erfassen und eine Abschaltung be-
wirken. Derartige Einrichtungen sind Fehler-
strom-(FI-)Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung (Typ A) oder allstromsensiti-
ve RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leis-
tungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstrom-
schutz (CBR) mit der Kennzeichnung (Bauart
A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).

Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstrom-
schutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Se-
lektivität der Stromkreise gewährleisten (Kenn-
zeichnung , bei CBR alternativ das Symbol �t
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der
Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom)
bzw. Bemessungsfehlerauslösestrom I �n dieser
Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss grö-
ßer sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen,
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung und CBR
nach Herstellerangabe einzusetzen.

2.8 Kabel und Leitungen

Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitun-
gen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanla-
gen hingewiesen.

2.9 Nichtlineare elektrische Verbraucher

Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme. Diese können

■ das Stromversorgungssystem überlasten und
■ elektronische Einrichtungen stören oder zer-

stören.

Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.

2.10 Leuchten

Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen ent-
sprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und
errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuch-
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ten und VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanla-
gen und -systeme wird hingewiesen.

2.11 Elektrowärmegeräte

Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw.
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen
können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige
Gerät ist unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279
Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen
sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.

2.12

Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes
elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallati-
on verwiesen.

2.13 Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel

2.13.1 Allgemeines

2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von
der Befestigungsfläche getrennt werden. Als aus-
reichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit
Nennströmen < 63 A das Einfügen einer Isolier-
stoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der
verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die
Dauer von 15 s der Prüfung mit der Nadelflamme
entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil
2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Ent-
zug der Flamme verlöschen.

Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:

■ Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC
202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

2.13.1.2 Betriebsmittel, auch solche die zur Befes-
tigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel
und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen
die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht er-
reicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt
werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung aus-
brennen können, ohne dass die Gefahr einer
Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist

erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitun-
gen auf nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert
werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus
brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst
wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Be-
triebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer min-
destens lichtbogenfesten Unterlage angebracht
bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und
DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als
ausreichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektri-
scher Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwie-
gend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.

3 Betrieb elektrischer Anlagen

3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und
Geräte

3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen
nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos
möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstrom-
stärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung)
in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das Ver-
wenden geflickter oder überbrückter Sicherungen
ist verboten.

3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutz-
einrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter,
wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektro-
fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.

3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhn-
liche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräu-
sche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen
sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Män-
geln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.

3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen können; hier-
auf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu
achten. Auf VdS 2278 Elektrowärme wird hinge-
wiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel,
z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlänge-
rungen/Leitungsroller und Mehrfachsteckdosen-
leisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweili-
gen örtlichen und betrieblichen Anforderungen
genügen.

3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Be-
triebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von
der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern, beispiels-
weise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor
Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstand-
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zeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft zu prüfen.

3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Ge-
brauch von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der
Stecker gezogen wird.

3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische
Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße,
Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und Gerä-
ten, können Personen gefährdende Situationen
schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursa-
chen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitun-
gen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebs-
mitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen
auf keinen Fall Gegenstände aufgehängt oder be-
festigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls
Brandgefahr und Personen werden stark gefähr-
det.

3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitun-
gen mit Auftautransformatoren oder Schweißum-
formern ist wegen der damit verbundenen Brand-
gefahr verboten.

3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes

3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen sowie den Si-
cherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende
Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofach-
kräfte beseitigt werden.

3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zu-
standes bedingt, dass bestehende Anlagen dann
zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuer-
versicherer) angepasst werden müssen, wenn
sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für
Personen und Sachen ergeben. Es ist auch anzu-
passen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es
ausdrücklich fordern.

3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Si-
cherheit erforderlichen Schutz- und Überwa-
chungseinrichtungen müssen in ordnungsgemä-
ßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder
unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt
oder geändert werden.

3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) oder
FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der
Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird
verwiesen. Löst die Schutzeinrichtung beim Betä-
tigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unver-
züglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die
den Fehler behebt.

3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isola-
tionswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen
Zeitabständen zu messen. Die verwendeten
Messgeräte müssen DIN VDE 0413-2 genügen.
Zur Vermeidung von Schäden an angeschlosse-
nen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neu-
tralleiter miteinander verbunden werden. Durch
Überspannungs-Schutzeinrichtungen können
Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen
sich die Schutzeinrichtungen nicht von dem Mess-
kreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtun-
gen mit integriertem Überspannungsschutz, dür-
fen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden.

In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-,
SELV- und PELV-Stromkreise) in

■ Bereichen mit Menschenansammlungen nach
DIN VDE 0108,

■ medizinisch genutzten Bereichen nach DIN
VDE 0107,

■ explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN
VDE 0165,

■ feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen
gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,

■ elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS
2023,

■ Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenstän-
den nach VdS 2024 und

■ bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geer-
deter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt
wird,

ist der Isolationswiderstand abweichend von DIN
VDE 0105-100,

■ zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),
■ Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,
■ Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie
■ zwischen N- und PE-Leitern

zu messen.

In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstrom-
schutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus
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brandschutztechnischen Gründen nicht vorge-
schrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstands-
messung verzichtet werden, wenn aus örtlichen
oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abge-
schaltet werden kann und Maßnahmen zum
Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349 ge-
troffen worden sind.

3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrischen
Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen Ver-
braucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz
bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungs-
arme Elektroinstallation zu treffen.

3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und
beweglichen Leitungen ist besonders auf den
ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind
vor dem Benutzen auf erkennbare Schäden zu be-
sichtigen (s.a. 3.1.7).

3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit
seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind
auszuwechseln (s.a. 2.6).

3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Ein-
richtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsan-
lagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Kön-
nen die Kabel oder Leitungen nicht entfernt wer-
den, müssen sie soweit wie möglich gekürzt und
die Enden isoliert werden.

3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Be-
triebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung ste-
henden Betriebsmitteln verboten.

3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemes-
senen Zeitabständen entsprechend den betriebli-
chen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen
und von brennbaren Stoffen freizuhalten.

3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B.
Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen fla-
ckern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall
brandgefährliche Temperaturen annehmen. De-
fekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den
meisten Fällen kann der sichere Betrieb dadurch
wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder
der Starter ausgewechselt werden.

4 Verhalten bei Bränden

4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschge-
räte bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ih-
rer Bedienung zu unterrichten.

4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen An-
lagen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für
die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeig-
neter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.

4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuer-
löscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zu-
stand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeit-
abständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.

4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefähr-
deten Teile der elektrischen Anlagen von der elek-
trischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen,
indem unverzüglich der Hauptschalter betätigt
wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen
Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter
Spannung gehalten werden müssen oder soweit
durch die Abschaltung keine anderen Gefahren
entstehen (DIN VDE 0132).

4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch
bei Tage einzuschalten.

4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprink-
leranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen
sind in Betrieb zu halten.

4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.

4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch unge-
schulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht
ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.

4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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Anhang A

Literatur

Gesetze, Verordnungen, behördliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com

Normen

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
– Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen

thermische Einflüsse
– Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
– Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
– Teil 630: Nachweise-Bericht
– Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabel-

netzen

EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektri-
schen Anlagen

DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäu-
sern und medizinisch genutzten Räumen außer-
halb von Krankenhäusern

DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicher-
heitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen

DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche

DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwe-
cke

DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen
zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme

DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prü-
fen, Messen oder Überwachen von Schutzmaß-
nahmen - Isolationswiderstand

VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und
Zählerplätze AC 400 V
– Installationskleinverteiler und Zählerplätze

EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspan-
nungschaltgeräte – Leistungsschalter

DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen
– Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombina-

tionen

DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgeräte-
kombinationen
– Teil 504: Besondere Anforderungen an Nieder-

spannung-Schaltgerätekombinationen, zu de-
ren Bedienung Laien Zutritt haben – Installa-
tionsverteiler

– Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwär-
mung von partiell typgeprüften Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen (PTSK)
durch Extrapolation

DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de

VdS-Publikationen

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern

VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen An-
lagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
- Richtlinien zum Brandschutz

VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen - Richtli-
nien zur Schadenverhütung

VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in
elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenver-
hütung

VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Scha-
denverhütung

VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und
-systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstalla-
tion - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de
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1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen
sind insbesondere:
■ Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-

wirtschaftsgesetz-EnWG):

§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Si-
cherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anla-
gen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fra-
gen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Ener-
gieanlagen erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

■ Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

■ Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) (GSG)

■ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefähr-
deten Räumen (ElexV)

■ Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG)

■ Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)

■ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)

■ Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanla-
gen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Be-
trieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elek-
trischer Geräte

2 Elektrische Anlagen

Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Über-
tragung,Umwandlung,VerteilungundAnwendungelektrischer
Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Kon-
densatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektri-
scher Energie.
3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-
hörenden Hausanschlusskasten.

Hausanschlusskabel ist bei
■ Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet

dies mit dem Hausanschlusskasten,

■ Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausan-
schlusskasten.

Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Vertei-
lungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Über-
strom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sons-
tige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.

4Explosionsgefährdete BetriebsstättensindalleBereiche, in
denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen
Gase,Dämpfe,Nebel oderStäubeentstehen, die mitLuftexplo-
sionsfähigeGemischebildenkönnen.Hierunterkönnenz.B.Ar-
beits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume, Behäl-
ter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein
explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennba-
rer Gase mit Luft, in dem sich eine Verbrennung nach Zündung
von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein
selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemi-
sche von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.

Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):

Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtli-
chen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden
kann.

Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE
0165 Teil 1:

Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in sol-
chen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass
spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Errichtung
und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich
sind.

5FeuergefährdeteBetriebsstättensindnachdenSicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte
oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandge-
fahr durch die

■ Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
■ VerarbeitungoderdieLagerungvonbrennbarenMaterialien

oder
■ Ansammlung von Staub oder ähnlichem

verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahr-
drohender Menge den elektrischen Betriebsmitteln so nähern
können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Be-
triebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme ei-
nes Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der
Zündquelle von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hie-
runter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspä-
ne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier,
Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden
nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch
■ brennbare Stäube und/oder Fasern oder
■ andere feste und/oder flüssige Stoffe

vorliegt.

Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die
Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten zu Lande (VbF) zusätzlich zu diesen Richtlinien zu be-
achten.

6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der ge-
samtenodervonTeilen derAnlagedurchAbschaltungderAnla-
ge oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Energiequelle,
um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich
mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.

7
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1 Vorbemerkung

Neben den gesetzlichen und behördlichen1gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten.

Nach Abschnitt B § 8 der Allgemeinen Bedingun-
genfürdieFeuerversicherung(AFB2008)kannder
Versicherungsschutzbeeinträchtigtwerden,wenn
Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.
DieseRegelunggiltauch füranderevertraglichver-
einbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.

DerVersicherungsnehmer ist verpflichtet, allen Be-
triebsangehörigen und ggf. einem Pächter oder
MieterdieseSicherheitsvorschriftenbekanntzuge-
ben und deren Einhaltung zu verlangen.

2 Geltungsbereich

Die Sicherheitsvorschriften gelten für alle Betriebe
des Gaststättengewerbes, z.B. Restaurants,
Schankwirtschaften, Kantinen, Automatengast-
stätten, Bars oder barähnliche Betriebe, Diskothe-
ken, Spielhallen sowie Gaststättenbetriebe mit
musikalischen oder sonstigen Darbietungen wie
Filmvorführungen, Varieté, Tanzveranstaltungen
usw.

3 Brandschutzmaßnahmen

3.1 Feuerschutztüren dürfen nicht blockiert wer-
den,z.B.durchVerkeilenoderFestbinden.Müssen
solcheTürenwährendderBetriebszeitoffengehal-
ten werden, so dürfen hierfür nur bauaufsichtlich
zugelassene Feststellanlagen benutzt werden, die
im Brandfall selbsttätig auslösen. Diese Türen sind
auf jedenFall inderbetriebsfreienZeitgeschlossen
zu halten.

3.2 Elektrische Anlagen sind nach den anerkann-
ten Regeln der Technik zu installieren, zu unterhal-
ten und zu betreiben. Als anerkannte Regeln der
Technik gelten die VDE-Bestimmungen. Die Anla-
gen müssen regelmäßig, mindestens jedoch alle
3 Jahre,durcheineFachkraftoderdurcheineaner-
kannte Revisionsstelle überprüft werden. Mängel

sind unverzüglich durch eine Fachkraft beseitigen
zu lassen. Eine Bescheinigung über die durchge-
führte Prüfung ist dem Versicherer auf Verlangen
einzureichen.

Elektrische Geräte müssen den einschlägigen Si-
cherheitsbestimmungen (GS- oder VDE-Zeichen)
entsprechen und für gewerbliche Nutzung geeig-
net sein. Sie dürfen nur nach den Betriebs- und Be-
dienungsanweisungen der Hersteller betrieben
werden.

3.3 Flüssiggasanlagen und -geräte müssen den
hierfür geltenden „Technischen Regeln Flüssig-
gas“ (TRF) entsprechen, müssen von einer Fach-
kraft angelegt sein und dürfen nur nach diesen Re-
geln benutzt werden. Entsprechend gelten für
Niederdruck-Gasanlagen (Erdgas) die „Techni-
schenRegelnfürGasinstallationen" (DVGW-TRG).

3.4 Mit Zündmitteln, hierzu gehören auch soge-
nannte Disco-Laser der Klasse 4, offenem Feuer
und brandgefährlichen Stoffen ist stets sorgfältig
umzugehen. Wandverkleidungen und ständige
Dekorationen müssen aus mindestens schwerent-
flammbarem Material bestehen.

3.5 Abstell- und Lagerräume, auch Dachböden
und Keller, in denen brennbare Stoffe lagern, sind
gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und
regelmäßig zu entrümpeln. In diesen Räumen und
an ihren Zugangstüren sind Schilder etwa folgen-
den Wortlauts anzubringen:

„Rauchen, offenes Licht und Umgang mit Feuer
verboten.“

3.6 Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender
Zahl aufzustellen. Sie sind nur in doppelwandigen
Metallbehältern mit selbstschließendem Metallde-
ckel zu entleeren. Brennbare Sammelbehälter so-
wie gläserne oder keramische Behälter, ferner in
Schanktische eingebaute Behälter, auch wenn sie
mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das Sam-
meln von Glut- und Ascheresten unzulässig.

Sicherheitsvorschriften für
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3.7 Für die vorübergehendeAufbewahrung sonsti-
ger brennbarer Abfälle sind dichtschließende,
nichtbrennbare Abfallbehälter aufzustellen.

3.8 Nach Betriebsschluss sind alle brennbarenAb-
fälle und Abfallbehälter aus den Gasträumen zu
entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand
von Gebäuden oder in feuerbeständig abgetrenn-
ten Räumen zu lagern.

3.9 Heiz-, Koch- und Wärmegeräte sind nur nach
der jeweiligenBedienungsanweisungzubenutzen
und nach Gebrauch oder nach Betriebsschluss so
außer Betrieb zu setzen, dass eine Brandgefahr
ausgeschlossen wird.

3.10 Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachge-
mäß umzugehen, das heißt z.B., dass kein nasses
Bratgut inheißesSiedefetteingesetztwerdendarf.

Stark braun verfärbtes Fett ist auszuwechseln.
Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den
Heizwendeln sind restlos zu entfernen. Das dabei
anfallende unbrauchbare Fett und die zum Reini-
gen gebrauchten Lappen dürfen nur kurzzeitig in
nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbewahrt
werden und sind nach Betriebsschluss aus dem
Gebäude zu entfernen.

3.11 Lüftungsanlagen für den Küchenbetrieb ein-
schließlich ihrer Abzugsleitungen müssen aus
nichtbrennbarenStoffenbestehen.Siesindnurmit
nichtbrennbaren Filtern zu betreiben und regelmä-
ßig zu reinigen. In die Reinigungsind auch derFett-
auslass, die Ventilatorflügel und das Ventilatorge-
häuse mit einzubeziehen. Tücher oder Papier
dürfen nicht zum Aufsaugen des Fettes in die Rin-
nen der Abzugshauben gestopft werden. Die zum
Reinigen verwendeten Lappen dürfen nur kurzzei-
tig in nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbe-
wahrt werden und sind nach Betriebsschluss aus
denGaststättenzuentfernen.Siesind imFreienmit
sicherem Abstand von Gebäuden oder in feuerbe-
ständig abgetrennten Räumen bis zum Abtrans-
port aufzubewahren.

4 Alarm- und Löschorganisation

4.1 Es muss mindestens ein Fernsprecher vorhan-
den sein, von dem im Gefahrenfall die Feuerwehr
benachrichtigt werden kann. Die Rufnummer der
Feuerwehr ist auffällig anzubringen.

4.2 Die auf Grund der besonderen Betriebsgefah-
ren geforderten Feuermelde- und -löscheinrich-
tungen müssen ständig betriebsbereit sein. Diese

Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet wer-
den.

4.3 Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden
sindbeiGaststättenflächenbis50m2(12Löschmit-
teleinheiten) mindestens ein Feuerlöscher 43A
183B nach DIN EN 3, für Flächen von 50 m2 bis
150 m2 (18 Löschmitteleinheiten) mindestens zwei
Feuerlöscher 43A 183B nach DIN EN 3 vorzuhal-
ten.ÜberschreitetdieFläche150m2,sosinddieer-
forderlichenLöschmitteleinheitenund die entspre-
chende Anzahl der Feuerlöscher nach VdS 20013

zu ermitteln. Im Bereich von Grill- und Siedefettan-
lagen ist ein Kohlendioxidlöscher mit Schneedüse
bereitzustellen. Bei Siedefettbatterien mit einem
Gesamtinhalt über 50 I Fett ist eine ortsfeste
CO2-Feuerlöschanlage4 vorzusehen. Feuerlösch-
anlagen mit anderen Löschmitteln dürfen nur ein-
gesetzt werden, wenn ihre Wirksamkeit nachge-
wiesen worden ist.

Die Feuerlöscher müssen amtlich zugelassen, an
gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stellen an-
gebrachtund mindestensalle zwei Jahreüberprüft
werden.

4.4 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsange-
hörigen muss mit der Bedienung der Feuerlösch-
einrichtungen vertraut sein.

4.5 Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr
sowie Rettungswege im Freien sind ständig von
Fahrzeugen, Müllcontainern und dergleichen frei-
zuhalten.

1 Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehörden, der Ge-
werbeaufsichtsämter sowie der Berufsgenossenschaften
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststätten,
ZH1/36).

2 Abschnitt B §§ 8 (Obliegenheiten), 9 (Gefahrerhöhung)
AFB 2008

3 VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern

4 VdS 2093 Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen,
Planung und Einbau
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Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (z. B. AFB)
ist der Versicherungsschutz gefährdet, wenn gesetzliche, be -
hördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften schuldhaft
verletzt werden.
Als gesetzliche oder behördliche Sicherheitsvorschriften gelten
auch alle von Bau- und Ordnungsbehörden, von sonstigen
staatlichen Stellen sowie von den Berufsgenossenschaften
geforderten Schadenverhütungs- und Sicherheitsmaßnahmen.
Sie werden durch die nachfolgenden vereinbarten Sicherheits -
vorschriften im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingun -
gen (z. B. AFB) ergänzt.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Sicherheits vor -
schriften allen Betriebsangehörigen, auch Pächtern oder Mie -
tern, bekanntzugeben und deren Einhaltung zu verlangen.

1 Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken

Brandwände, feuerbeständige Wände und Decken dürfen in
ihrem Feuerwiderstandswert nicht verändert werden, z. B.
durch
■ teilweises Abtragen,
■ Einbau brennbarer Bauteile oder
■ Schwächung der Wände oder Decken, z. B. Durchbrüche.
Öffnungen in Brandwänden sind entsprechend der Landes -
bauordnung (LBO) mit selbstschließenden, feuerbeständigen
Türen oder Klappen zu schützen.
Das Offenhalten von Feuerschutztüren durch Holzkeile, Fest -
binden usw. ist nicht erlaubt.
Durchbrüche für Installationen (Elektro, Gas, Wasser, Hei -
zung) sind in Wandstärke mit nichtbrennbaren Baustoffen zu
verschließen.

2 Feuerlöscheinrichtungen

Außer den behördlich vorgeschriebenen Feuerlöschern, z. B.
für Heizanlagen oder Mähdrescher, ist mindestens ein weite -
rer Feuerlöscher in den Betriebsgebäuden erforderlich.
Die Feuerlöscher müssen regelmäßig, mindestens alle zwei
Jahre, durch einen Sachkundigen gewartet und geprüft wer -
den. Nach einem Einsatz sind die Feuerlöscher unverzüglich
wieder zu füllen.

3 Auftauarbeiten

Auftauarbeiten sind nur unter ständiger Aufsicht vorzuneh-
men.
Bei Auftauarbeiten mit Hilfe von Strahlern sind die vom Her -
steller vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren
Materialien und Gegenständen einzuhalten.
Unzulässig sind Auftauarbeiten mit Hilfe von
■ offenem Feuer, Lötlampen oder Schweißbrennern sowie
■ elektrischem Strom aus Schweiß-, Auftautransformatoren
oder Gleichrichtern.

4 Elektrische Anlagen und Geräte

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der
Elektrotechnik zu errichten und zu betreiben. Als solche gel -
ten die „Bestimmungen des Verbandes deutscher Elektro -
techniker“ (VDE). Elektrische Anlagen dürfen nur von Elektro -
fachkräften errichtet oder geändert werden.

Es dürfen nur elektrische Geräte eingesetzt werden, die für
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Sie
müssen sowohl den zu erwartenden elektrischen Beanspru -
chungen als auch den äußeren Einflüssen am Verwendungs -
ort genügen und den VDE-Bestimmungen entsprechen.

5 Ernteerzeugnisse

Getrocknetes Erntegut muss ordnungsgemäß eingelagert
und ständig durch ein geeignetes Messgerät auf Selbstent -
zündung hin überprüft werden (bei einer Temperatur von
60°C im Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr zu benach-
richtigen).
Bei der Lagerung von Ernteerzeugnissen in Diemen, Scho -
bern oder Großballenlagern (offene Lagerung) ist min des tens
ein Abstand von
■ 50 m zu Gebäuden mit brennbaren Umfassungswänden
oder weicher Bedachung und

■ 25 m zu sonstigen Gebäuden, öffentlichen Wegen und
Plätzen

einzuhalten.
Die Lagerung unter Vordächern ist unzulässig.

6 Feuerstätten, Heizeinrichtungen, Trocknungsanlagen

Feuerstätten einschließlich der Rauch- und Abgasrohre,
Heiz-und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen müssen in
einem Abstand von mindestens 2 m von brennbaren Mate -
rialien und Gegenständen freigehalten werden. Hiervon aus -
genommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflä -
chentemperatur oder die austretende Warmluft 120° C nicht
übersteigt.
Bei Trocknungsanlagen muss bei Ausfall des Gebläses und
bei übermäßiger Erwärmung der durchstreifenden Luft die
Wärmezufuhr selbsttätig unterbrochen werden. Für die Tem -
peraturüberwachung sind ein Regel- und ein Sicherheits -
thermostat erforderlich.
Behelfsmäßige Feuerstätten sind unzulässig.
Benzin, Petroleum, Spiritus oder ähnliche leichtentflamm -
bare Flüssigkeiten dürfen nicht als Feuerungsmaterial ver -
wendet werden.
Heiße Asche oder Schlacke muss
■ in nichtbrennbaren doppelwandigen Blechbehältern mit
selbstschließendem Deckel oder

■ in feuerbeständig abgetrennten Räumen oder
■ im Freien mit sicherem Abstand zu Gebäuden, brennba-
ren Materialien und Gegenständen, z. B. Heu, Stroh, Holz,

gelagert werden.

7 Wärmestrahler zur Tieraufzucht

Wärmestrahlgeräte zur Tieraufzucht und Tierhaltung müssen,
soweit nach den Herstellerangaben keine größeren Abstän -
de erforderlich sind, mit mindestens 0,5 m Abstand zu
brennbaren Stoffen und zu den Tieren angebracht werden.

8 Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen

Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, z. B. Traktoren, Mehr -
zweckfahrzeuge, Mähdrescher, selbstfahrende Ernte -
maschinen, dürfen, soweit es die Landesbauordnung zu -

Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft
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lässt, in anderen Räumen als Garagen eingestellt werden.
Der Abstand zu leicht entzündlichen Stoffen muss mindes -
tens 2 m betragen.
Bei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen, die nur saison -
bedingt eingesetzt werden, müssen nach der Saison die
Batterien ausgebaut oder abgeklemmt werden.
Es ist sicherzustellen, dass Kraftstoffe oder Öl nicht aus -
laufen.

9 Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten

Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten dürfen
nur von Personen ausgeführt werden, die mit diesen Arbei -
ten vertraut sind.
Die Arbeiten sind in einem geeigneten Raum durchzuführen.
Ist dies nicht möglich, so sind Maßnahmen zu treffen, die
eine Brandentstehung oder Brandausbreitung verhindern,
z.B.:

■ Entfernen aller brennbaren Materialien und Gegenstände
im Abstand von mindestens 10 m

■ Abdecken brennbarer Materialien und Gegenstände, die
nicht entfernt werden können

■ Bereitstellen von geeigneten Feuerlöschgeräten
■ Mehrmalige Kontrollgänge nach Beendigung der Arbeiten

10 Rauchen, offenes Licht und Feuer

Rauchen, Umgang mit offenem Licht und Feuer ist in land -
wirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren Nähe verbo-
ten. Das gilt auch für Schober, Diemen, Großballenlager,
Feld- und Reihenscheunen.
In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch entsprechende
Schilder auf dieses Verbot hinzuweisen.
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Muster-Sicherheitsvorschriften für die

Herstellung und Verarbeitung von
Kunststoffschäumen

Die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften wur-
den vom Ge samtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e. V. (GDV) mit Unterstützung 
von nachfolgenden Fachverbänden der Industrie 
aufgestellt:

 GALILEO Kreatives Bauen mit Sandwich
 Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e. V.
 Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V. 

(IVPU) 
 Verband der Polyurethan-Weichschaum-Indus-

trie e. V. (VWI)

1 Geltungsbereich und 
Vorbemerkungen

Die vorliegenden Muster-Sicherheitsvorschriften 
mit Sicherheitsvorkehrungen zum Brand- und Ex-
plosionsschutz gelten für alle Betriebe, in denen 

 Poly urethan-Weichschäume und
 Polystyrol- sowie Poly urethan-Hartschäume 

hergestellt oder verarbeitet werden. 

Latex-Schäume sind nicht Gegenstand dieser 
Muster-Sicherheitsvorschriften, weil sie inzwi-
schen durch Polyurethan-Weichschäume vielfach 
ersetzt sind und die Verfahrenstechnik zur Her-
stellung und Verarbeitung von Polystyrol- bzw. 
Polyurethan–Schäumen mit der von Latex-Schäu-
men nicht vergleichbar ist.

VdS 2049 : 2008-06 (03)
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teil als Rohstoff eingesetzt. Der PIR-Schaum wird 
im Sinne dieser Sicherheitsvorschrift wie PUR-
Schaum behandelt.

PUR-Hartschaum wird aus Isocyanaten und Poly-
ester sowie durch Zusätze zu geschlossenzelli-
gem PUR-Hartschaum aufgeschäumt.

Der PUR-Hartschaum kommt in technischen Be-
reichen zum Einsatz, z. B. als Dämmstoff in der 
Bau- und Kälte technik, im Möbel- und Schiffbau 
etc.

PUR-Weichschaum besteht aus Isocyanaten 
und Polyether-Polyolen und wird durch Treibmit-
tel, Kataly satoren und Stabilisatoren zu einer brei-
ten Palette offen zelliger, aber unterschiedlicher 
Schaumstoffprodukte ver netzt. Es wird grundsätz-
lich unterschieden zwischen:

 Standard-Etherschaum (mit hoher Stauch härte) 
 HR-Schaum (HR = high resilient =  

hoch elastisch)
 CMHR-Schaumstoffe (CMHR = Combustion 

modifi ed high resilient = fl ammgeschützt)

PUR-Weichschaumstoffe sind u.a. im Bereich der 
Polstermöbelindustrie anzutreffen, die klassische 
Materialien, wie z. B. Rosshaar, Kapok und das 
Latex vielfach ersetzen.

3 Allgemeine 
Sicherheitsvorschriften für die 
Herstellung und Verarbeitung 
von Kunststoffschäumen

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für alle 
Betriebe, die in den Vor bemerkungen genannt 
sind.

3.1 Bauliche Sicherheitsvorkehrungen

Bauliche Schutzmaßnahmen sind in bauord-
nungsrecht lichen Bestimmungen vielfach veran-
kert. Diese Maßnahmen dienen in erster Linie dem 
Personenschutz. Schadener fahrungen zeigen, 
dass diese Maßnahmen für einen erfolgreichen 
Sachschutz häufi g nicht ausreichen. Aus Sicht 
der Schadenverhütung sind hierzu i.d.R. weitere 
Maßnahmen erforderlich, die im Folgenden als 
Ergänzung zu den bauordnungsrechtlichen Be-
stimmungen dargestellt sind. 

Gesetzliche und behördliche Vorschriften bleiben 
unberührt.

Fragestellungen zu Schutzmaßnahmen gegen 
besondere Risiken sollen mit zuständigen Behör-
den und Versicherern abgestimmt werden.

Diese Muster-Sicherheitsvorschriften basieren 
auf dem heutigen Stand der Technik und werden, 
falls sich grund sätzliche Änderungen in der Ver-
fahrens- oder Brandschutz technik ergeben, aktu-
alisiert.

Die vorliegenden Muster-Sicherheitsvorschriften 
sind unver bindlich. Im Einzelfall kann der Ver-
sicherer auch andere Sicherheitsvorkehrungen 
gemäß eigener Risikobe wertung vereinbaren, 
die diesen technischen Spezifi kationen nicht 
entsprechen.

2 Begriffe

Schaumstoff ist ein künstlich hergestellter orga-
nischer Stoff aus verschiedenen Materialien, de-
ren Ursprung das Erdöl ist. Schaumstoff kann ge-
schlossen-, offen- und gemischtzellig hergestellt 
werden.

Qualitätsmerkmale für alle synthetischen Schaum-
stoffe sind das Raumgewicht und die Stauchhärte. 

Polystyrol (PS)-Schaum ist ein durch Polymeri  sa-
tion von Styrol ent wickelter Kunststoff, der durch 
ver schiedene Herstellungsver fahren zu zwei un-
terschiedlichen Po lystyrol-Hart schäumen – be-
kannt auch z.B. als Styropor® – verschäumt wird. 

Der expandierte Polystyrol-Hartschaum (EPS) wird
mit Wasserdampf geschäumt. 

Der extrudierte Polystyrol-Hartschaum (XPS) wird 
in einem kontinuierlichen Extrusionsprozess her-
gestellt. Da bei wird Polystyrol-Granulat in einem 
Extruder aufge schmolzen und unter Zugabe von 
Treibmittel über eine Breitschlitzdüse kontinuier-
lich ausgetragen. Er ist ge schlossenzellig.

Polyurethan-Schaum (PUR/PIR) entsteht durch 
Poly addition von Isocyanaten mit Polyether- bzw. 
Polyester polyolen, der unter Freiwerden von Wär-
me zu einer breiten Palette unterschiedlicher 
Schaumstoffe reagieren kann. Da bei wird zwi-
schen linearem und vernetztem PUR-Schaum 
unterschieden.

Bei der PIR-Schaum-Herstellung wird im Vergleich 
zum PUR-Schaumstoff ein höherer Isocyanatan-
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3.1.1 Bauliche Trennungen 

Unterschiedliche Betriebsbereiche, z. B. 

 Produktion, 
 Rohstoff-, Zwischen-, Reife- und Fertigwaren-

Läger,
 Formenlager, 
 Nebenbetriebsbereiche, 
 Energieversorgung, 
 Verwaltung 

sind räumlich bzw. bau lich mit Brandwänden bzw. 
Komplextrennwänden von angrenzenden Betriebs-
bereichen mit anderen Nutzungen zu trennen, um 
im Brandfall eine großfl ächige Brandausbreitung 
zu ver hindern und die Verfügbarkeit der Produkti-
ons- und Ver arbeitungsanlagen abzusichern. Bei 
der Herstellung von PS-Schäumen ist zudem für 
den verfahrenstechnischen Ablauf der Vorschäu-
mung ein separater Brandabschnitt vorzusehen.

Hinweis: VdS 2234 Brand- und Komplextrennwän-

de; Merkblatt für die Anordnung und Ausführung

Innerhalb eines Brandabschnittes bzw. Komple-
xes können in Abhängigkeit vom Schadenpoten-
tial weitere bauliche Trennungen mit Hilfe feuer-
beständig abgetrennter Räume erforderlich sein, 
z. B. zur Abschirmung von Warmlufterhitzern. 

Räume gelten als feuerbeständig abgetrennt, wenn 
sie durch feuerbeständige Wände und Decken ge-
schützt und deren betriebsnotwendige Öffnungen 
ebenfalls feuerbeständig abgetrennt sind.

3.1.2 Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den VDE-Bestim-
mungen zu errichten und zu betreiben, dabei 
sind die folgenden Normenteile besonders zu 
beachten.

Hinweise:

 DIN VDE 0100 Teil 482 Errichten von Nieder-

spannungs anlagen – Teil 4: Schutzmaßnah-

men; Kapitel 48: Auswahl von Schutzmaßnah-

men; Hauptabschnitt 482: Brandschutz bei be-

sonderen Risiken oder Ge fahren;

 DIN VDE 0100-420 Errichten von Niederspan-

nungsanlagen – Teil 4: Schutzmaßnahmen; Ka-

pitel 42: Schutz gegen thermische Einfl üsse

 DIN VDE 0100, Teil 737 Errichten von Nieder-

spannungsanlagen – Feuchte und nasse Be-

reiche und Räume und Anlagen im Freien

 VdS 2033: Feuergefährdete Betriebsstätten und 

diesen gleichzustellende Risiken, Richtlinien

 Werden in Betriebsräumen Leuchten mit Entla-
dungs  lampen und konventionellen Vorschaltge-
räten verwendet, müssen sie mit Sicherheitsstar-
tern ausgerüstet sein.

Hinweis: VdS 2005 Leuchten; Richtlinien zur Scha-

denverhütung

3.2 Technische Sicherheitsvorkehrungen

Eine ausreichende Löschwasserversorgung für
die Brandbekämpfung mit ent sprechenden Ent-
nah mestellen, ggf. auch zusätzlich für automati-
sche Feuerlösch an lagen, ist sicherzustellen.

Zur Verbesserung der Möglichkeit der Brandbe-
kämpfung durch die Feuerwehr und der thermi-
schen Bauteilentlastung ist für einen ausreichen-
den Rauch- und Wärmeabzug zu sorgen. 

Hinweis: VdS CEA 4020 Natürliche Rauch- und 

Wärme abzugsanlagen (NRA), Planung und Ein-

bau

Technische Sicherheitsvorkehrungen müssen 
re gel mäßig geprüft und ge wartet werden, um ihre 
ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen.

3.2.1 Wandhydranten

Für eine wirksame Erstbrandbekämpfung sind 
Wandhydranten mit angeschlossenen formstabi-
len Schläuchen und Strahlrohren frostgeschützt 
an den Ein gängen zu den Betriebsräumen oder 
an sonstigen sicher er reichbaren Stellen so anzu-
ordnen, dass jeder Punkt der zu schützen den Be-
triebsbereiche mit ange schlossenen Schläuchen 
wirksam zu erreichen ist.

 3.2.2 Feuerlöscher

 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtun-
gen vor handen sein, die den besonderen Be-
triebsgefahren ent sprechen. 

Feuerlöscher müssen geprüft und zugelassen 
und in ausreichender Anzahl an gut sichtbarer 
und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht 
sein.

Alle Betriebsangehörigen sind in der Bedienung 
der Feuerlöscheinrichtungen zu unter weisen.

Hinweis: VdS 2001 Feuerlöscher, Regeln für die 

Ausrüstung von Arbeitsstätten



Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffschäumen VdS 2049 : 2008-06 (03)

4

3.2.3 Brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen sind nach anerkannten Re-
geln der Technik zu planen, zu installieren und zu 
betreiben.

Hinweis: VdS 2095 Brandmeldeanlagen, Richtlini-

en für Planung und Einbau

3.2.4 Automatische Feuerlöschanlagen

Zur Absicherung der Verfügbarkeit von Produk-
tionsan lagen und weiterer betriebswichtiger Be-
reiche, z. B. Rohstoff- und Reifelager, sind auto-
matische Feuerlöschan lagen als Raumschutz-
anlagen er forderlich. Zu diesem Zweck kommen 
vorrangig Sprinkleranlagen in Frage.

Hinweis: VdS CEA 4001 Sprinkleranlagen, Richtli-

nien für Planung und Einbau

Bei Anlagen zur Herstellung von Polyurethan-
schäumen sind die Bereiche um Mischköpfe und 
Aufschäumungsstrecken durch stationäre Feuer-
löschanlagen zu schützen. 

Hinweis: VdS 2093 CO
2
-Feuerlöschanlagen, 

Richtlinien für Planung und Einbau

Silos sind in Abhängigkeit von den gelagerten 
Stoffen mit einer geeigneten Feuerlöschanlage 
oder -einrichtung, z. B. Schaum-Löschanlage, zu 
schützen.

3.2.5 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Produktions- und Lagerbereiche sind mit auto-
matischen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
auszustatten. 

Hinweis: VdS CEA 4020 Natürliche Rauch- und 

Wärmeabzugsanlagen (NRA), Planung und Ein-

bau

3.3 Organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen

Im Rahmen eines ganzheitlichen Brandschutz-
konzeptes können organisatorische Schutzmaß-
nahmen andere vorbeugende Maßnahmen wirk-
sam ergänzen.

Hinweis: VdS 2000 Brandschutz im Betrieb; Leit-

faden für den Brandschutz

3.3.1 Brandschutzbeauftragter

Es ist ein Brandschutz beauftragter zu bestellen, 
vorzugsweise ein geeigneter Betriebsangehöriger.

Hinweis: VdS 2000 Brandschutz im Betrieb; Leit-

faden für den Brandschutz

3.3.2 Feuergefährliche Arbeiten

Feuer gefährliche Arbeiten, wie z. B. Schweißen, 
Schneiden und verwandte Verfahren sowie Trenn-
schleifen, Löten, Auftau- und Heißklebearbeiten 
sowie sonstige Arbeiten mit offener Flamme oder 
starker Wärmeentwicklung dürfen außerhalb der 
hierzu bestimmten Werk stätten, wie z. B. Schlos-
serei, Schweißerei usw. nur nach Maßgabe der 
jeweils gültigen Regeln zur Unfallverhütung, z. B. 
BGV A1 und den Ausführungen in der BGR 500/
Teil 2, sowie der vertrag lichen Vereinbarungen im 
Rahmen einer Versicherung beauftragt und aus-
geführt werden.

In einem schriftlichen Erlaubnisverfahren (Er-
laubnisschein für feuergefährliche Arbeiten) mit 
laufender Nummerierung sind auftragsbezogen 
alle Sicherheitsmaßnahmen neben den verant-
wortlichen Personen der Auftraggeber- und der 
Auftragnehmerseite zu dokumentieren. Ändern 
sich mit dem Arbeitsfortschritt z. B. die Umge-
bungsbedingungen der Arbeitsstelle oder Arbeits-
verfahren, müssen im Zuge eines erneuten Er-
laub nisverfahrens die Sicherheitsmaßnahmen ent-
sprechend angepasst werden.

Der Auftraggeber hat die Wirksamkeit der jeweils 
vor Ort zu ermittelnden Sicherheitsmaßnahmen 
zu kontrollieren.

Hinweise :  

 VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, Richtlini-

en für den Brandschutz

 VdS 2036 Erlaubnisschein für feuergefährliche 

Arbeiten

 VdS 2047 Feuergefährliche Arbeiten, Sicher-

heitsvorschriften

3.3.3 Rauchverbot

Das Rauchen ist in sämtlichen Betriebsräumen 
und auf Lagerplätzen zu untersagen. 

Auf das Rauchverbot ist deutlich und dauerhaft 
sowie be reits an den Zugängen durch entspre-
chende Kennzeichnung hinzuweisen. 
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3.4 Betriebliche 
Sicherheitsvorkehrungen

Neben vorbeugenden Schutzmaßnahmen bauli-
cher und anlagentechnischer sowie organisatori-
scher Art sind vielfach nutzungsspezifi sche Maß-
nahmen im Betrieb erforderlich. 

3.4.1 Sicherung von Betriebsgelände und 
Betriebsgebäuden

Zur Sicherung des Betriebsgeländes und der 
Betriebs gebäude sind insbesondere erforderlich

 mindestens 2 m hohe Einzäunung des Betriebs-
ge ländes mit Übersteigsicherung,

 Beleuchtung des Betriebsgeländes nach Ein-
bruch der Dunkelheit,

 Einhaltung des Sicherheitsabstandes von min-
destens 5 m zwischen brennbaren Stoffen und 
Gebäuden, der im Einzelfall auch größer erfor-
derlich sein kann,

 Zugangskontrolle,
 Sicherheitsunterweisung von Fremdpersonal. 

3.4.2 Lagerung brennbarer Stoffe

Brennbare Stoffe dürfen in Produktionsräumen 
höchstens in der für den Fort gang der Arbeit be-
nötigen Menge, jedoch nicht mehr als der Tages-
bedarf, aufbewahrt werden. 

3.4.3 Heizung

Produktions- und Lagerräume dürfen nur mit 
Wasserdampf, Warmwasser oder Luft beheizt 
werden, die durch Wasserdampf oder Warmwas-
ser er wärmt ist und deren Temperatur beim Ein-
tritt in die  Räume höchstens 120 °C be trägt.

Zulässig sind auch öl- oder gasbeheizte Warm-
lufterzeuger, die nach dem Wärmeaustauschprin-
zip arbeiten, wenn die in den Raum eintretende 
Warmluft eine Temperatur von 120 °C nicht über-
steigen kann. 

3.4.4 Abfälle und Werkstoffreste

Brennbare Abfälle und Werkstoffreste sind in 
nichtbrenn baren Behältern oder Sicherheitsabfall-
behältern aufzube wahren und mindestens täglich 
bei Schluss der Arbeit oder bei Schichtwechsel 
aus Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind mit si-
cherem Ab stand zu Gebäuden im Freien oder in 
feuerbeständig abge trennten Räumen zu lagern.

Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten 
getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen 

dürfen nur in Sicher heitsbehälter, z. B. nicht-
brennbaren Behältern mit dicht schließendem 
De ckel – keinesfalls in der Arbeitskleidung – auf-
bewahrt werden.

Sonstige Abfälle, die noch Glut enthalten können, 
sind ge trennt von anderen brennbaren Abfällen 
in Metallbehältern mit dicht schließendem Deckel 
aufzubewahren.

Staub ist regelmäßig von Anlagen und Arbeitsräu-
men zu entfernen, damit sich keine gefährliche 
Ablagerung bilden kann.

3.4.5 Kontrolle nach Arbeitsschluss

Betriebsräume und Betriebsgelände sind nach 
Arbeits schluss auf gefahrdrohende Umstände zu 
kontrollieren.

Es ist insbesondere zu prüfen, dass

 alle nicht benötigten elektrischen Anlagen aus-
ge schaltet,

 die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt, 
 an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vor-

genommen wurden, keine Brandgefahren vor-
handen,

 alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,
 Maßnahmen zur Sicherung von Gelände und 

Ge bäuden funktionsbereit sind.

4 Verfahrensspezifi sche 
Sicherheits vor schriften

In den nachfolgenden Ausführungen sind Hin-
weise über wirksame Schutzmaßnahmen gegen 
Brand- und Explosionsgefahren enthalten, die mit 
den im Anhang dargestellten Betriebsprozessen 
(Fließschemata) verbunden sind.

4.1 Gefahrstoffe

Verfahrensspezifi sch können verschiedene Ge-
fahrstoffe in Abhängigkeit von unterschiedlichen 
Produktions verfahren der Schaumstoffe zum 
Einsatz kommen. Die Informationen der jeweili-
gen Sicherheitsdatenblätter und die gefahrstoff-
rechtlichen Bestimmungen über die erforder-
lichen Schutz maßnahmen sind zu beachten.

Tankanlagen für fl üssige oder gasförmige brennba-
re Roh stoffe sind in einem eigenen Brandabschnitt 
unterzu bringen und so zu errichten, dass ihr Inhalt 
nicht in die Ver schäumungsanlage fl ießen kann. 
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Hinweis: VdS 2234 Brand- und Komplextrennwän-

de; Merkblatt für die Anordnung und Ausführung

4.1.1 Brennbare Flüssigkeiten

Für die Aufbewahrung brennbarer Betriebsstoffe, 
z. B. Lösungsmittel zur Reinigung von Formen 
oder Anlagen teilen sind Gefahrstoffl agerschränke 
zu verwenden. Sie können auch in feuerbestän-
dig abgetrennten Räumen auf bewahrt werden.

4.1.2 Brennbare Gase

Verfahrenstechnisch können brennbare Gase, 
z. B. Pentan, als Treibmittel eingesetzt werden. 
Diese können physikalisch gebunden, z. B. im 
Granulat für Polystyrol, oder wie bei der Her-
stellung von PUR-Schäumen gas förmig in den 
Produktionsprozess eingebracht werden. An-
lagenspezifi sch können Explosionsgefahren auf-
treten und müssen dementsprechend bei der Ge-
fährdungsanalyse und Fest legung der erforder-
lichen Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.

4.1.3 Brennbare Kleber

Werden Kleber mit brennbaren Lösungsmitteln 
im Produktions- oder Nachbearbeitungsverfahren 
eingesetzt, sind die Informationen der jeweiligen 
Sicherheitsdatenblätter und die gefahrstoffrecht-
lichen Bestimmungen über die erforder lichen 
Schutzmaßnahmen zu beachten.

4.2 Explosionsgefahren

Explosionsgefahren können sowohl durch zünd-
fähige Gas gemische aus der Produktion als auch 
durch Staub bei der spanenden Nachbearbeitung 
entstehen. Diese Gefahren sind gemäß ATEX zu 
identifi zieren und zu dokumentieren. Geeignete 
Schutzmaßnahmen sind individuell fest zu legen.

Hinweis: Rahmenrichtlinie 94/9/EG für Geräte und

Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Ver   wen-

dung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX 

100a)

4.2.1 Explosionsfähige Gasgemische

Können brennbare Gase als Treibmittel aus Roh-
stoffen aus diffundieren bzw. werden sie verfah-
rensbedingt einge setzt, müssen Räume zur Roh-
stoffl agerung sowie Schaum stoff produktion und 
-lagerung so belüftet werden, dass sich zündbare 
Treibmittel-Luftge mische nicht bilden können. In 
Räumen, in denen eine Abgabe dieser Gase von 

Rohstoffen, Schaumstoff-Halb zeugen oder Fertig-
teilen erfolgen kann, muss die Bildung gefähr-
licher Treibmittel-Luftgemische dicht über dem 
Fuß  boden, insbesondere in dessen Vertiefungen
(z. B. Maschinengruben, Abwasser rinnen, Hei-
zungskanäle), überwacht werden. Abluft techni-
sche Anlagen und Filteranlagen sind in die Über-
wachung einzubeziehen. 

4.2.2 Staubexplosion

Insbesondere bei der spanenden Nachbearbei-
tung, z. B. Sägen, Fräsen, kann Staub in gefahr-
drohender Menge an fallen. Diese Bereiche sind 
mit Absauganlagen auszu statten. Dabei sind 
Explosionsgefahren in Absaug-, Filter- und Silo-
anlagen gemäß ATEX zu identifi zieren und zu do-
kumentieren. Geeignete Schutzmaßnahmen sind 
indivi duell fest zu legen.

Als geeignete Schutzmaßnahmen haben sich 
Funkenlösch anlagen für die Absaugan lagen so-
wie Schaum-Lösch anlagen für nachge schaltete 
Silos bewährt.

Hinweis: VdS 2106 Funkenlöschanlagen, Richtli-

nien für Planung und Einbau

4.3 Selbstentzündung

Bei der Herstellung von PUR-Schäumen können 
sich Schäume auf Grund von Prozessstörun-
gen, z. B. fehlerhafter Gemengeformung, in Ver-
bindung mit exothermer Reaktion der Rohstoffe 
selbst entzünden. Diese Gefahren sind durch die 
moderne Prozessleittechnik weitestgehend mini-
miert. 

4.4 Prozesssteuerung und 
Schaltschränke 

Produktionswichtige Einrichtungen zur Prozess-
steuerung und Schaltschränke müssen zur Brand-
früherkennung mit einer geeigneten Brandmelde-
anlage überwacht und ggf. in Abhängigkeit vom 
Schadenpotential mit einer automatischen Feuer-
löschanlage, z. B. Gas-Löschanlage, geschützt 
werden.

Hinweis:

 VdS 2093 CO
2
-Feuerlöschanlagen, Richt linien 

für Planung und Einbau 

 VdS 2095 Richtlinien für automatische Brand-

melde an lagen; Planung und Einbau
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 VdS 2304 Einrichtungsschutz für elektrische 

und elektronische Systeme, Richtlinien für Pla-

nung und Einbau

 VdS 2380 Feuerlöschanlagen mit nicht ver-

fl üssigten Inertgasen, Richtlinien

 VdS CEA 4001 Sprinkleranlagen, Richtlinien für 

Planung und Einbau

4.5 Nachbearbeitung

Verfahrensbedingt können auch vielfach bei der 
Nachbearbeitung Brand- und Explosionsgefah-
ren entstehen.

4.5.1 Mechanische Bearbeitung 

Bei der mechanischen Bearbeitung, z. B. Schnei-
den, Sägen und Fräsen, können Stäube und Ab-
fälle entstehen, die regelmäßig zu entfernen und 
bis zur Entsorgung ordnungs gemäß zu lagern 
sind (siehe auch Abs. 3.4.5 und 4.2.2).

Schleifeinrichtungen für Schneidwerkzeuge sind 
außerhalb der Produktions- und Lagerbereiche 
aufzustellen und regelmäßig, mindestens ein-
mal täglich, so zu reinigen, dass eine Brandge-
fahr weitestgehend ausge schlossen ist. Dabei ist 
Schleif- und Schneidstaub zu entfernen (siehe 
auch Abs. 3.4.4).

4.5.2 Thermische Bearbeitung 

Zum Schneiden von PS-Schäumen werden Heiß-
drähte eingesetzt. Bei Drahtbruch oder bei einer 
Unterbrechung des Schneidvor gangs können im 
Material stehen bleibende Heißdrähte die Schäu-
me entzünden. Für den Schneid bereich müssen 
deshalb geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden. Dazu gehören die Über wachung auf 
Draht bruch und Ab schaltung der elektrischen 
Stromversorgung des Heiß drahtes bei einer Un-
terbrechung des Schneidvorgangs so wie die 
Überwachung mit Flammenmeldern. 

4.5.3 Trockenschränke und andere 
Trocknungs anlagen

Trockenschränke und andere Trocknungsanla-
gen sind in einen durch automatische Feuer lösch-
anlagen bestehenden Raumschutz mit einzube-

ziehen oder mit einer automatischen Feuerlösch-
anlage zu schützen. 

4.6 Aufarbeitung von Produktionsabfällen 
und Recyclingmaterialien  

Beim Einsatz von nicht sortenreinen Produk-
tionsabfällen oder Recyclingmaterialien, z. B. 
von Baustellen, sind bei der Aufbereitung ge-
eignete Abscheider für Fremd materialien, z. B. 
Metallabscheider, Schwergutabscheider, der Zer-
kleinerung vorzuschalten.

4.7 Technische und elektrische 
Betriebsräume 

Technische und elektrische Räume sind – sofern 
sie nicht jeweils in einem eigenständigen Brand-
abschnitt unter gebracht sind – feuerbeständig 
von angrenzenden Betriebsbe reichen abzutren-
nen, um eine Brandüber tragung in diese Räume 
hinein oder aus diesen Räumen heraus zu ver-
hindern.

Technische und elektrische Betriebsräume mit 
An lagen zur Erzeugung oder Verteilung von En-
ergie, z. B. Strom, Warm wasser, Dampf, Thermo-
öl, Druckluft und Hydraulik, sind durch Brand-
meldeanlagen zu überwachen, um im Sinne der 
Schadenverhütung und Schadenbegrenzung eine
frühzeitige Branddetektion sicherzustellen. Im 
Einzel fall kann in Abhängigkeit des Schadenpo-
tentials eine auto matische Feuerlöschanlage er-
forderlich werden.

Hinweis: VdS 2095 Richtlinien für automatische 

Brandmeldeanlagen; Planung und Einbau
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Anhang 

In den nachfolgenden Fließschemata werden verfahrens spezifi sche Gefahren für die Schaumstoffher-
stellung und -verarbeitung aufgezeigt. 

Betriebsgefahren

Rauchverbot

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Elektrizitätsanlagen

Dampfkesselanlage

Druckluftanlagen

Hydraulikanlagen

Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Kleber
Brennbare Gase

Gefahrstoffe/WGK G

Ex-Gefahren
Gase und Stäube
Statische Aufl adung

Heiße Oberfl ächen
Thermisches Schneiden

Folienschrumpfen

Batterieladestationen
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Schaumstoffherstellung: 
XPS (Hartschäume)

Musterfließschema

A
b

lä
n

g
en

Ablängen

Besäumen Konfektionierung

Pressen Kleben

Kaschieren

Trockner

Verpackung/Lager/Versand

Absaugung

Förderanlage (Schnecke

oder pneumatische Förderung)

Rohstoff-Lager
Silos, Großgebinde

• Polystyrolgranulat
physikalisch gebundenes 
Treibmittel (KW = Penthan)

Schneidanlagen:

• Oszillierende Heißdrähte
• Oszillierende Kaltdrähte
• Fräsen

Absaugung Silo

Vorlage

Extruder

• Blöcke
• Formen
 (z.B. Platten)

Betriebsgefahren
• Elektrizitätsanlagen
• Druckluftanlagen
• Hydraulikanlagen
• Brennbare Flüssigkeiten
• Brennbare Kleber
• Brennbare Gase
• WGK/Gefahrstoffe
• Ex-Gefahren
 • Gase und Stäube
 • Statische Aufladung
• Heiße Oberflächen
• Thermisches Schneiden
• Folienschrumpfen
• Batterieladestationen

Zerkleinerung
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Schaumstoffherstellung: 
PS + EPS (Hartschäume)

Musterfließschema

Ablängen

Besäumen Konfektionierung

Ablängen Kleben

Verpackung/Lager/Versand

Förderanlage (Schnecke

oder pneumatische Förderung)

Rohstoff-Lager
Silos, Großgebinde

• Polystyrolgranulat
physikalisch gebundenes 
Treibmittel (KW = Penthan)

Vorschäumanlage
• Kontinuierlich

(offener Behälter)
• Diskontinuierlich
 (geschl. Behälter)

Silos
vorgeschäumte

Partikel

Perlen, 3,0 bis 10 mm
Zwischenlager, 1 bis 2 Tage

Zerkleinerung

Regenerat, 10 bis 15 %

Blockschäumerei
Blöcke, Formen
(wie z.B. Platten)

1m x 5 m bis 1 m x 8 m

ProduktionsabfälleDampf

Formschäumen
Vakuumschäumen

Reifelager
1,5 h bis 24 h

Blocklager

Trockner

Absaugung

Pressen

Beziehen

Trockner

Absaugung

Schneidanlagen:

• Oszillierende Heißdrähte
• Oszillierende Kaltdrähte
• Fräsen

Absaugung

Silo

Absaugung

Trockner

Betriebsgefahren
• Elektrizitätsanlagen
• Dampfkesselanlage
• Druckluftanlagen
• Hydraulikanlagen
• Brennbare Flüssigkeiten
• Brennbare Kleber
• Brennbare Gase
• WGK/Gefahrstoffe
• Ex-Gefahren
 • Gase und Stäube
 • Statische Aufladung
• Heiße Oberflächen
• Thermisches Schneiden
• Folienschrumpfen
• Batterieladestation
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Schaumstoffherstellung: 
PU (Hartschäume/Integralschäume)

Musterfließschema

Besäumen Konfektionierung

Ablängen
Kleben

Verpackung/Lager/Versand

Rohstoff-Tanklager

• Polyole

 vorformuliert
 online formuliert
• Isocyanate

• Aditive

Treibmittel-Tanklager

• Kohlenwasserstoffe, z.B.
• Penthan
• HFKW
• CO2

Mischkopf

• kontinuierlich
• diskontinuierlich

Aufschäumstrecke
Blöcke, Platten, Formen

Absaugung

Pressen

Kaschieren

Trockner

Absaugung

Schneidanlagen:

• Oszillierende Bandmesser
• Umlaufende Bandmesser

Absaugung Silo

Deckschichten

Formschäumen
z.B. Vakuum-/Integralschaum

Reaktionskanal

Trockner

A
b

lä
n

g
en

Abkühlstrecke

Reifelager

Zwischenlager

1,5 h bis 24 h
Formenlager

Zerkleinerung

Produktionsabfälle

G G

Betriebsgefahren
• Elektrizitätsanlagen
• Druckluftanlagen
• Hydraulikanlagen
• Brennbare Flüssigkeiten
• Brennbare Kleber
• Brennbare Gase
• WGK/Gefahrstoffe
• Ex-Gefahren
 • Gase und Stäube
 • Statische Aufladung
• Heiße Oberflächen
• Thermisches Schneiden
• Folienschrumpfen
• Batterieladestationen

Selbstentzündungsge-

fahr durch exothermen 
Ablauf der Polyadditionsre-
aktion ist wegen hohem 
Isocyanatananteil (~ 50 %) 
bei geschlossenzelligen 
Hartschäumen nicht zu 
erwarten. Aus gleichzeitig 
fehlendem Sauerstofftrans-
port resultiert das einge-
schränkte Brandverhalten.
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Schaumstoffherstellung: 
PU Weichschaum

Musterfließschema

Besäumen Konfektionierung

Kleben

Verpackung/Lager/Versand

Rohstoff-Tanklager

• Polyole

 vorformuliert
 online formuliert
• Isocyanate (TDI, MDI)

• Aditive

Treibmittel-Tanklager

• CO2

Mischkopf

• kontinuierlich
• diskontinuierlich

Aufschäumstrecke
Blöcke, Platten, Formen

Absaugung

Trockner

Absaugung

Schneidanlagen:

• Oszillierende Bandmesser
• Umlaufende Bandmesser

Absaugung Silo

Deckschichten

Formschäumen
z.B. Vakuum-/Integralschaum

Reaktionskanal

Trockner

A
b

lä
n

g
en

Abkühlstrecke

Reifelager

Zwischenlager

1,5 h bis 24 h
Formenlager

Zerkleinerung

Beziehen

Produktionsabfälle

Betriebsgefahren
• Elektrizitätsanlagen
• Druckluftanlagen
• Hydraulikanlagen
• Brennbare Flüssigkeiten
• Brennbare Kleber
• Brennbare Gase
• WGK/Gefahrstoffe
• Ex-Gefahren
 • Gase und Stäube
 • Statische Aufladung
• Heiße Oberflächen
• Thermisches Schneiden
• Folienschrumpfen
• Batterieladestationen

Selbstentzündungsgefahr 

durch exothermen Ablauf der 
Polyadditionsreaktion bei 
Abweichung von den Rezep-
turen oder einflussneh-
menden Betriebsstörungen 
(z.B. in der Prozessleittech-
nik). Begünstigt durch die 
Wärmedämmfähigkeit des 
Schaumstoffes kann es zur 
Entwicklung hoher Kerntem-
peraturen in Schaumstoffblö-
cken kommen. Die Offenpo-
rigkeit sorgt gleichzeitig für 
ausreichenden Sauerstoff-
transport für eine Verbren-
nung.

GG

Ablängen
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Schaumstoffherstellung: 
Latex

Musterfließschema

Kleben

Verpackung/Lager/Versand

Rohstoff-Lager

• Naturkautschuk (Polyisopren)
• Synthesekautschuk

• Additive

Mischwerk

Rührwerk

Vorlagebehälter
Latexmischung

Dunlopverfahren

Schaumschlagverfahren

Trockner

Schneidanlagen:

• Oszillierende Bandmesser
• Umlaufende Bandmesser

Absaugung Silo

vulkanisieren in

verschließbarer Form

Blöcke, Platten, Formen

Beziehen

Talalay-Verfahren

Treibverfahren

Aufschlagbehälter

Sensibilisierungs-
chemikalien

Ablängen

Dampf/Heißwasser

Wasserstoffperoxid
Katalysator

vulkanisieren in

doppelwandiger 

Vakuum-Form

Blöcke, Platten, Formen

Kühlmittel
(-10 bis -15 °C)

Dampf/
Heißwasser

CO2

Waschen Auspressen Trocknen

Absaugung

KonfektionierungBesäumen

Betriebsgefahren
• Elektrizitätsanlagen
• Druckluftanlagen
• Hydraulikanlagen
• Brennbare Flüssigkeiten
• Brennbare Kleber
• Brennbare Gase
• WGK/Gefahrstoffe
• Ex-Gefahren
 • Gase und Stäube
 • Statische Aufladung
• Heiße Oberflächen
• Thermisches Schneiden
• Folienschrumpfen
• Batterieladestationen

G

G

G
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Sicherheitsvorschriften für

Feuergefährliche Arbeiten

VdS 2047 : 2009-07 (08)

1 Allgemeines

Die Sicherheitsvorschriften1) gelten für feuerge-

fährliche Arbeiten, wie z. B. Schweißen, Schnei-

den und verwandte Verfahren sowie Trennschlei-

fen, Löten, Auftau- und Heißklebearbeiten, die 

außerhalb hierfür vorgesehener Werkstätten und 

Arbeitsplätze vorgenommen werden. Sie sind al-

len Verantwortlichen des Betriebes bekannt zu 

geben (z. B. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Si-

cherheitsbeauftragter).

Nach Betriebssicherheitverordnung und Gefahr-

stoffverordnung ist eine Gefährdungsbeurteilung 

durchzuführen. Vor Aufnahme feuergefährlicher 

Arbeiten ist auch zur Konkretisierung der Ge-

fährdungsbeurteilung grundsätzlich zu prüfen, 

ob an ihrer Stelle kalte Verfahren (z. B. Sägen, 

Schrauben, Kaltkleben) eingesetzt werden kön-

nen.

In feuergefährdeten Bereichen dürfen feuerge-

fährliche Arbeiten nur von entsprechend ausge-

bildeten Personen ausgeführt werden, die über 

18 Jahre alt sind. Auszubildende dürfen die Ar-

beiten nur unter Aufsicht ausführen.

Bei Auftragsvergabe sind die einschlägigen Vor-

schriften über die Koordination bei der Zusam-

menarbeit mehrerer Unternehmer zu beachten. 

Spätestens vor Beginn der feuergefährlichen 

Arbeiten ist insbesondere festzulegen, wer den 

Brandposten (während der Arbeiten) und die evt. 

erforder liche Brandwache (nach Abschluss der 

Arbeiten) stellt. Personen, die für den Brandpos-

ten vorgesehen sind, müssen entsprechend un-

terwiesen sein.

1) Die Sicherheitsvorschriften wurden in Zusammenarbeit 

mit der der Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

(HWBG) sowie der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenos-

senschaft (MMBG) aufgestellt.

2 Maßnahmen vor Arbeitsbeginn 

Der auftraggebende Unternehmer oder sein Be-

auftragter muss die feuergefährlichen Arbeiten 

schriftlich genehmigen (z. B. Erlaubnisschein für 

feuergefährliche Arbeiten, VdS 2036). Darüber hi-

naus muss er sich vergewissern, dass auch die 

Beschäftigten anderer beteiligter Unternehmer 

hinsichtlich bestehender Gefahren angemessene 

Anweisungen erhalten haben.

Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstän-

de und Stoffe, auch Staubablagerungen, sind 

aus dem Gefährdungsbereich und – soweit not-

wendig – auch aus benachbarten Räumen zu 

entfernen. Unbewegliche brennbare Gegenstän-

de sind mit nichtbrennbaren Materialien oder an-

deren geeigneten Mitteln zu schützen.

Der Gefährdungsbereich umfasst einen halb-

kugelförmigen Raum mit seitlichem Radius von 

i. d. R. 10 m und einer Höhe von i. d. R. 4 m 

um die Arbeitsstelle herum. Geringere Abmes-

sungen sind abhängig vom Arbeitsverfahren 

möglich. An haltspunkte dafür ergeben sich aus 

VdS 2008 „Feuergefährliche Arbeiten – Richt-

linien für den Brandschutz“.

Brennbare Umkleidungen und Isolierungen an 

Rohrleitungen, Kesseln und Behältern sind zu 

ent fernen.

Befinden sich im Gefährdungsbereich brennbare 

Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt werden 

können, muss während der Arbeiten ein Brand-

posten aufgestellt werden, der über geeignetes 

Löschgerät verfügt.

Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die 

vom Gefährdungsbereich in andere Räume 

führen, müssen mit nichtbrennbaren Materialien 

abgedich tet werden.

Die vorliegenden Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten sind unverbindlich. Die Versicherer kön-

nen im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach 

eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richt-

linien nicht entsprechen.
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Behälter und Rohrleitungen, an denen feuerge-

fährliche Arbeiten durchgeführt werden, müssen 

auf ihren Inhalt hin überprüft werden. Haben sie 

brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten 

oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststellbar, 

sind die Behälter und Rohrleitungen vor Beginn 

der feuergefährlichen Arbeiten zu reinigen und 

mit Wasser oder einem fl ammenerstickenden 

Schutzgas bzw. einem anderen geeigneten Mittel 

zu füllen.

Sowohl die Ausführenden als auch der Brandpos-

ten haben sich über den Standort des nächsten 

Brandmelders und Telefons sowie über die Not-

rufnummer zu informieren. Geeignetes und funk-

tionsfähiges Löschgerät ist bereitzustellen.

Werden brandschutztechnische Anlagen 

(z. B. Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen) vor-

übergehend außer Betrieb gesetzt, sind sowohl 

die Feuerwehr als auch der Feuerversicherer 

vom Auftraggeber/Versicherungsnehmer davon 

in Kenntnis zu setzen. Erforderlichenfalls sind in 

Absprache brandschutztechnische Ersatzmaß-

nahmen vorzusehen.

3 Maßnahmen bei 
Durch führung der Arbeiten

Es ist darauf zu achten, dass brennbare Gegen-

stände oder Materialien nicht durch Flammen, 

Funken, Schmelztropfen, heiße Gase und Dämp-

fe oder durch Wärmeleitung gefährdet bzw. ent-

zündet werden.

Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete 

benachbarte Räume (daneben, darüber, darun-

ter), Zwischendecken und ähnliche Hohlräume 

sind laufend zu kontrollieren.

Bauteile, die auf Grund von Wärmeleitung gefähr-

det sind, müssen mit Wasser gekühlt werden.

Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die 

Feuerwehr zu alarmieren und die Brandbekämp-

fung unverzüglich einzuleiten.

4 Maßnahmen nach 
Abschluss der Arbeiten

Die Umgebung der Arbeitstelle einschließlich der 

benachbarten Räume ist mehrmals sorgfältig 

durch eine Brandwache auf Brandgeruch, ver-

dächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brand-

nester zu kontrollieren.

Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über 

mehrere Stunden so lange durchgeführt werden, 

bis eine Brandentstehung ausgeschlossen wer-

den kann. Bei verdächtigen Wahrnehmungen 

(z. B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr zu 

alarmieren.

5 Sonstiges

Andere Sicherheitsbestimmungen, z. B.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

(BG Vorschrift) wie

BGV A1 Allgemeine Vorschriften, 
BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln/Teil  
2, Kapitel 2.26

BGR 117 Arbeiten in Behältern und engen  
Räumen

bleiben unberührt.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) ist 

zu beachten.
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